


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressum 

Herausgeber: Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied AöR, Carl-Borgward-

Straße 12, 56566 Neuwied 

Titelbild: Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied AöR 

Umgestaltung, Illustration, fachliche 

Mitwirkung: 

Gavia GmbH & Co. KG, Ansbacher Str. 52 10777 Berlin, 

www.gavia-berlin.de 

Fotos: Eva-Maria Beer, Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied AöR 

Verwendete Schriftart: Open Sans Regular, Montserrat Alternates 

Das Gesamtwerk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung ist ohne schriftliche Zustimmung des 

Herausgebers unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, 

Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung. Das Abfallwirtschaftskonzept kann über 

https://www.abfall-nr.de digital abgerufen werden.  

  



   

 

Vorwort des Landrates 

 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,  

liebe Leserinnen und Leser, 

der Landkreis Neuwied verfolgt mit seinem Abfallwirtschaftskonzept das Ziel, die zu 

verwertenden und entsorgenden Abfälle durch Abfallvermeidung und –verwertung 

möglichst gering zu halten.  

Deshalb lauten die Maximen dieses neu erstellten und nunmehr fortgeschriebenen 

Abfallwirtschaftskonzeptes: 

• unsere Standards weiter optimieren und sichern, 
• unsere Wirtschaftlichkeit nachhaltig planen, 
• unseren Kundenservice optimieren, 
• nach ökologischen Gesichtspunkten handeln und 
• Innovationen gezielt nutzen. 

Sie sind die Grundlage der nachhaltigen Strategie für eine kommunale Abfallwirt-

schaft im Landkreis Neuwied. 2023 trat das novellierte Kreislaufwirtschaftsgesetz des 

Bundes in Kraft, welches verstärkt eine effizientere Abfallwirtschaft forciert. Der Land-

kreis Neuwied will sich auch in Zukunft aktiv diesen aktuellen, abfallwirtschaftlichen 

Herausforderungen stellen. Durch das Kreislaufwirtschaftsgesetz sind Risiken, aber 

auch Chancen für die Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied entstanden. 

Gerade im Hinblick auf die Bestrebungen zur Reduzierung des Restabfallaufkommens 

stellt sich inzwischen zunehmend die Frage nach der optimalen Auslastung von be-

stehenden Entsorgungseinrichtungen in der Zukunft. Anderseits verfügt die Abfall-

wirtschaft heute über eine ganze Reihe zusätzlicher, innovativer Optionen etwa durch 

neue Verfahren der Abfallverwertung, der Ökobilanzierung und der Qualitätssiche-

rung, um nur eine Schlagworte zu nennen. 

Mit diesen integrierten und produktorientierten Lösungen werden die Grundgedan-

ken der nachhaltigen Entwicklung und des vorausschauenden Umwelt- und Klima-

schutzes neue Impulse im und für den Landkreis Neuwied geschaffen. 

Hohe Qualität zu fairen Preisen – dafür steht die Abfallwirtschaft des Landkreises 

Neuwied (AöR) 
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1 Einleitung 

Die Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied AöR ist gemäß § 3 des Landeskreislaufwirt-

schaftsgesetzes Rheinland-Pfalz (LKrWG) öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger 

(örE) im Sinne von § 17 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) für das Gebiet des 

Landkreises Neuwied und nimmt die entsprechenden Pflichten gemäß § 20 KrWG 

wahr.  

Entsprechend § 21 KrWG in Verbindung mit § 6 Abs. 2 LKrWG hat jeder örE unter Be-

rücksichtigung des Abfallwirtschaftsplanes seines Landes für seinen Bereich ein Ab-

fallwirtschaftskonzept (AWK) aufzustellen.  

Das Abfallwirtschaftskonzept (AWK) ist Planungsgrundlage der kommunalen Abfall-

wirtschaft und hat gem. § 6 Abs. 1 LKrWG die Implementierung eines effizienten Stoff-

strommanagements und der überörtlichen Vernetzung kommunaler Konzepte zum 

Ziel. Dabei stellt ein kommunales Stoffstrommanagement die Sammlung und Bewer-

tung von Daten und Informationen zu Stoffströmen, die Entwicklung und Umsetzung 

von Konzepten zur gezielten Beeinflussung von Stoffströmen sowie die Vernetzung 

der handelnden öffentlich-rechtlichen und privaten Akteure mit dem Ziel der Identifi-

kation und der Nutzung von Stoffstrompotentialen auf örtlicher und überörtlicher 

Ebene zur Schonung der natürlichen Ressourcen dar.  

Das Abfallwirtschaftskonzept (AWK) soll gemäß § 6 Abs. 3 LKrWG mindestens enthal-

ten: 

1. die Ziele der Kreislaufwirtschaft und des kommunalen Stoffstrommanage-

ments, 

2. Darstellung der getroffenen und geplanten Maßnahmen zum kommunalen 

Stoffstrommanagement, insbesondere zur Identifikation von Stoffstrompoten-

tialen auf örtlicher und überörtlicher Ebene sowie zur Schaffung und Vernet-

zung von Erfassungs- und Verwertungsstrukturen und der handelnden 

Akteure, 

3. Darstellung der getroffenen und geplanten Maßnahmen der Vermeidung un-

ter Berücksichtigung des Abfallvermeidungsprogramms nach § 33 KrWG, der 

Vorbereitung zur Wiederverwendung, des Recyclings, der sonstigen Verwer-

tung und zur Beseitigung von Abfällen einschließlich spezieller Vorkehrungen 

für Abfälle, die erhebliche Mengen kritischer Rohstoffe enthalten, in ihrer zeit-

lichen Abfolge und unter Bewertung ihrer Umweltverträglichkeit, 
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4. Beurteilung 

a) der bestehenden Abfallsammelsysteme insbesondere für die in § 20 

Abs. 2 KrWG genannten Abfallarten, der geografischen Gebiete, in de-

nen die getrennte Sammlung erfolgt, und der Maßnahmen zur Verbes-

serung der getrennten Sammlung, 

b) der Darlegung der Voraussetzungen nach § 9 Abs. 3 KrWG, sofern keine 

getrennte Sammlung erfolgt, und  

c) der Notwendigkeit neuer Sammelsysteme, 

5. Begründung der Notwendigkeit der Abfallbeseitigung, insbesondere Angaben 

zur mangelnden Verwertbarkeit aus den in § 7 Abs. 4 KrWG genannten Grün-

den, 

6. Darlegung der vorgesehenen Entsorgungswege sowie Beurteilung der Not-

wendigkeit der Stilllegung bestehender oder der Errichtung zusätzlicher Ab-

fallentsorgungsanlagen nach § 30 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 KrWG einschließlich der 

Darlegung der zeitlichen Abfolge der geplanten Maßnahmen, 

7. Darstellung der getroffenen und geplanten Maßnahmen zur Bekämpfung und 

Verhinderung jeglicher Form von Vermüllung sowie zur Reinigung der Umwelt 

von Abfällen jeder Art,  

8. Bewertung der Investitionen und anderer Finanzmittel, die für die geplanten 

Maßnahmen einschließlich der Stilllegung bestehender oder der Errichtung zu-

sätzlicher Abfallentsorgungsanlagen nach § 30 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 KrWG benö-

tigt werden. 

Das AWK hat die Ergebnisse von Restabfallanalysen zu berücksichtigen, die spätes-

tens zum 1. Juli 2024 und danach wiederkehrend spätestens alle fünf Jahre zu erstel-

len sind. 

Die örE haben ihre Abfallwirtschaftskonzepte spätestens zum 31. Dezember 2024 und 

danach bei wesentlichen Änderungen, mindestens aber alle fünf Jahre fortzuschrei-

ben und der oberen Abfallbehörde, der Struktur- und Genehmigungsdirektion, vorzu-

legen.  

Vor diesem Hintergrund erfolgt vorliegend die Fortschreibung des AWK des Landkrei-

ses Neuwied aus dem Jahr 2014. 

Der Landkreis Neuwied hat die GAVIA GmbH & Co. KG mit der Unterstützung bei der 

Fortschreibung des AWK beauftragt. 
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Das AWK stellt zunächst die relevanten Rechtsgrundlagen der Abfallwirtschaft dar 

und beschreibt anschließend die IST-Situation im Entsorgungsgebiet mit den aktuell 

vorhandenen Entsorgungsstrukturen.  

Auf dieser Basis werden die konzeptionellen Maßnahmen in der Abfallwirtschaft für 

die Jahre 2025 bis 2029 beschrieben und in einen Gesamtmaßnahmenplan überführt. 

Auf Grundlage der erforderlichen und vorgesehenen Maßnahmen der Vermeidung 

und Verwertung von Abfällen und unter Berücksichtigung der relevanten abfallwirt-

schaftlichen Rahmenbedingungen erfolgt eine Prognose der künftig zu erwartenden 

Abfallmengen.  

Die in diesem Abfallwirtschaftskonzept aufgeführten Personen- und Funktionsbe-

zeichnungen gelten jeweils in weiblicher, männlicher und divers geschlechtlicher 

Form. 
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2 Grundlagen und spezifische abfallrechtliche Vor-
gaben 

Den rechtlichen Rahmen für die Abfallentsorgung im Landkreis Neuwied bilden die 

Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) und des Landeskreislaufwirt-

schaftsgesetzes (LKrWG) sowie die hierzu erlassenen Rechtsverordnungen.  

Die Regelungen des KrWG sollen den örE für die Gestaltung ihrer Abfallwirtschaft eine 

höhere abfall- und betriebswirtschaftliche Planungssicherheit ermöglichen. Kern-

punkt ist die in § 6 Abs. 1 KrWG geregelte fünfstufige Abfallhierarchie:  

1. Vermeidung,  

2. Vorbereitung zur Wiederverwendung,  

3. Recycling,  

4. sonstige Verwertung, insbesondere energetische Verwertung und Verfüllung,  

5. Beseitigung.  

Ausgehend von dieser Rangfolge soll gemäß § 6 Abs. 2 KrWG diejenige Maßnahme 

Vorrang haben, die den Schutz von Mensch und Umwelt unter Berücksichtigung des 

Vorsorge- und Nachhaltigkeitsprinzips am besten gewährleistet. Bei dieser Betrach-

tung ist der gesamte Lebenszyklus des Abfalls zugrunde zu legen, insbesondere hin-

sichtlich Emissionen, Ressourcen- und Energierelevanz sowie Schadstoffgehalt. Die 

technische Möglichkeit, die wirtschaftliche Zumutbarkeit und die sozialen Folgen der 

Maßnahme sind dabei zu beachten. Gemäß § 21 KrWG haben die örE Abfallwirt-

schaftskonzepte und Abfallbilanzen über die Verwertung – insbesondere der Vorbe-

reitung zur Wiederverwendung und des Recyclings – und die Beseitigung der in ihrem 

Gebiet anfallenden und ihnen gemäß § 17 KrWG zu überlassenden Abfälle zu erstel-

len.  

2.1 Erläuterung der landesrechtlichen Anforderungen an das 
Abfallwirtschaftskonzept 

Die Anforderungen an die Abfallwirtschaftskonzepte richten sich nach dem LKrWG. 

Sie werden in § 6 LKrWG detailliert beschrieben. Gemäß § 6 Abs. 1 LKrWG beraten die 

jeweils zuständige obere Abfallbehörde (SGD) und das Landesamt für Umwelt (LfU) 

die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger bei der Umsetzung eines effizienten 

Stoffstrommanagements und bei der überörtlichen Vernetzung kommunaler Kon-

zepte. 
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Im Abfallwirtschaftskonzept sind die vorgesehenen Entsorgungswege, Angaben zur 

notwendigen Standort- und Anlagenplanung sowie eine Kostenschätzung der geplan-

ten Maßnahmen darzustellen. In diesem Rahmen sind die Maßnahmen der Vermei-

dung, der Vorbereitung zur Wiederverwendung, des Recyclings, der sonstigen 

Verwertung und zur Beseitigung von Abfällen in ihrer zeitlichen Abfolge und unter Be-

wertung ihrer Umweltverträglichkeit zu erläutern. Dabei ist gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 5 

LKrWG die Notwendigkeit der Abfallbeseitigung, insbesondere Angaben zur mangeln-

den Verwertbarkeit aus den in § 7 Abs. 4 KrWG genannten Gründen, explizit zu be-

gründen. 

Vor der Verabschiedung des Abfallwirtschaftskonzeptes oder dessen Fortschreibung 

sind gemäß § 6 Abs. 3 LKrWG die im Sinne des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes aner-

kannten Vereinigungen sowie die Selbstverwaltungskörperschaften der Wirtschaft zu 

hören, die im Bereich des jeweiligen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers tätig 

sind. Das kommunale Abfallwirtschaftskonzept ist zudem in geeigneter Weise der Öf-

fentlichkeit zugänglich zu machen. 

Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Anlage 5 Nr. 2.3 des Gesetzes über die Umweltver-

träglichkeitsprüfung (UVPG) bedürfen Abfallwirtschaftskonzepte einer strategischen 

Umweltprüfung, wenn diese einen Rahmen für die Entscheidung über die Zulässigkeit 

eines Vorhabens gemäß § 35 Abs. 3 UVPG setzen. Dies ist dann der Fall, wenn sie 

Festlegungen mit Bedeutung für spätere Zulassungsentscheidungen, insbesondere 

zum Bedarf, zur Größe, zum Standort, zur Beschaffenheit, zu Betriebsbedingungen 

von Vorhaben oder zur Inanspruchnahme von Ressourcen, enthalten. 

Die Abfallwirtschaftskonzepte sind gemäß § 6 Abs. 5 LKrWG umzusetzen und wenn 

dies zur Erreichung der Ziele des Abfallwirtschaftsplans erforderlich ist oder sich 

sonst wesentliche Änderungen ergeben, spätestens aber zum 31. Dezember 2024 

und danach alle fünf Jahre fortzuschreiben und der oberen Abfallbehörde vorzulegen. 

2.2 Erläuterung der Organisationsstruktur der Abfallwirtschaft 
im Landkreis Neuwied 

In dem folgenden Kapitel wird die grundsätzliche organisatorische Struktur der Abfall-

bewirtschaftung im Landkreis Neuwied dargestellt. Hierbei wird die Verteilung der 

Verantwortlichkeiten zwischen öffentlichen und privaten Akteuren beschrieben. 

Die kommunale Abfallwirtschaft im Landkreis Neuwied wird durch die Verwaltung der 

Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied AöR organisiert.  

Als Anstalt des öffentlichen Rechts wurden ihr durch den Landkreis Neuwied die Auf-

gaben als öffentlich-rechtlichem Entsorgungsträger mit ihrer Gründung im Jahr 2021 

übertragen. Dies sind insbesondere  
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• die Verwertung oder Beseitigung der überlassenen Abfälle aus privaten Haus-

halten und anderen Herkunftsbereichen (§ 20 KrWG, § 7 GewAbfV), mit Aus-

nahme der Bioabfallverwertung, 

• das Erstellen von Abfallwirtschaftskonzepten und Abfallbilanzen über die Ver-

wertung und die Beseitigung der in seinem Gebiet anfallenden und ihm zu 

überlassenden Abfälle (§ 21 KrWG, § 6, § 7 LKrWG), 

• die Information und Beratung über Möglichkeiten der Vermeidung, Verwer-

tung und Beseitigung von Abfällen (§ 46 KrWG), 

• die Mitwirkung bei der Rücknahme und Entsorgung gebrauchter Batterien und 

Akkumulatoren (§ 13 Batteriegesetz), 

• die Mitwirkung bei der Verwertung von Verpackungsabfällen (§ 16 Verpa-

ckungsgesetz), 

• die Mitwirkung bei der Sammlung von Elektronikschrott (§ 13 des Gesetzes 

über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Ent-

sorgung von Elektro- und Elektronikgeräten - Elektro- und Elektronikgerätege-

setz - ElektroG), 

• die Hinwirkung auf die Umsetzung der Abfallhierarchie (§ 4 Abs. 2 LKrWG), 

• das Einrichten und Betreiben von Annahmestellen für Problemabfälle und 

Sonderabfälle, soweit diese in haushaltsüblichen Mengen anfallen (§ 4 Abs. 3 

LKrWG), 

• die Beseitigung rechtswidrig entsorgter Abfälle (§ 16 LKrWG). 

Zur Umsetzung dieser gesetzlichen Pflichten nimmt die Abfallwirtschaft Landkreis 

Neuwied AöR hierbei die folgenden Hauptaufgaben wahr:  

o Planung, Organisation, Steuerung und Überwachung  

der kommunalen abfallwirtschaftlichen Leistungsstrukturen, 

o Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit, 

o Behälter- und Containermanagement, 

o Betrieb und Bewirtschaftung der Umladestationen und der Wertstoff-

höfe, 

o Betrieb und Bewirtschaftung sowie die spätere Stilllegung, Rekultivie-

rung und Nachsorge der Deponie Linkenbach, 
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o Betrieb und Bewirtschaftung der Mechanisch-Biologischen Abfallbe-

handlungsanlage Linkenbach, 

o Stilllegung, Rekultivierung und Nachsorge der Deponie Fernthal, 

o Nachsorge der Deponie Orsberg 

o Betrieb der Sickerwasserreinigungsanlage Fernthal, 

o Erstellung von Konzepten und Bilanzen, 

o Investitionsplanung und Überwachung,  

o Erarbeitung der Abfallsatzung und Abfallgebührensatzung, 

o Gebührenveranlagung und -erhebung. 

Ein großer Teil der operativen Dienstleistungen wird dabei durch die Abfallwirtschaft 

Landkreis Neuwied AöR mit eigener Technik und eigenem Personal erbracht.  

Die Verwaltungsstruktur der Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied AöR gliedert sich da-

bei in einen kaufmännischen und einen technischen Bereich, dem die einzelnen Ab-

teilungen zugeordnet sind. Ein vereinfachter Gliederungsplan ist in Abbildung 1 

ersichtlich.  

 

Abbildung 1:  Organisationsstruktur Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied AöR (vereinfachte 

Darstellung) 
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Abbildung 2:  Hauptsitz der Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied AöR, Carl-Borgward-Straße 

12 

Zur Erfüllung weiterer Abfallentsorgungspflichten hat der Landkreis Neuwied gemäß 

den Regelungen des § 22 KrWG unterschiedliche Dritte beauftragt. 

Eine Zusammenstellung der derzeitigen Vertragsverhältnisse und Vertragslaufzeiten 

für die Leistungen von Sammlung, Transport und Verwertung der im Landkreis anfal-

lenden Abfallfraktionen enthält nachfolgende Tabelle 1. 
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Abfallart / Dienstleistung 
Eigenleistung / 
Dienstleister / 
Beauftragter Dritter 

Vertragslaufzeit 

Restabfall Sammlung 
Abfallwirtschaft  
Landkreis Neuwied AöR  

 

 
Transport zwischen 
den Standorten 

Abfallwirtschaft  
Landkreis Neuwied AöR 
und CLR GmbH  

bis 31.12.2026,  
Verlängerungsop-
tion bis 31.12.2027 

 
Transport & Entsor-
gung heizwertreiche 
Fraktion aus MBA 

EEW Energy from 
Waste GmbH 

bis 31.12.2025 

 
Verwertung  
abgetrennter  
Metallfraktionen 

unterschiedliche  
Verwerter 

regelmäßige  
Neuvergabe 

Sperrmüll Sammlung 
Abfallwirtschaft  
Landkreis Neuwied AöR 

 

 
Transport und  
Verwertung 

Hufnagel GmbH   bis 31.12.2026 

Bioabfall Sammlung 
Abfallwirtschaft Land-
kreis Neuwied AöR 

 

 Transport 
Abfallwirtschaft Land-
kreis Neuwied AöR und  
CLR GmbH 

bis 31.12.2026,  
Verlängerungsop-
tion bis 31.12.2027 

 Verwertung 
REK über  
Bioabfallverwertungs-
anlage Singhofen 

bis 31.12.2027 

Grünabfall 
(Scheckkarten-
sammlung) 

Sammlung/  
Transport  

Abfallwirtschaft Land-
kreis Neuwied AöR 

 

Grünabfall 
(Astplatzsamm-
lung) 

Sammlung/  
Transport/ 
Verwertung 

NaBrHo GmbH  

bis 30.06.2025  
Verlängerungsop-
tion bis 31.12.2025,  
danach Eigenleis-
tung Abfallwirt-
schaft Landkreis 
Neuwied AöR 
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Abfallart / Dienstleistung 
Eigenleistung / 
Dienstleister / 
Beauftragter Dritter 

Vertragslaufzeit 

Grünabfall 
(Wertstoffhof-
annahme) 

Transport/ 
Verwertung 

Presto Biomasse  
GmbH & Co. KG 

bis 30.06.2025  
Verlängerungsop-
tion bis 31.12.2025,  
danach Eigenleis-
tung Abfallwirt-
schaft Landkreis 
Neuwied AöR 

Papier, Pappe 
und Kartonagen 
(PPK) 

Sammlung 
Abfallwirtschaft  
Landkreis Neuwied AöR 

 

 
Transport/  
Verwertung 

Nordwestdeutsche  
Papierrohstoff GmbH & 
Co. KG 

01.01.2023  
bis 31.12.2026 

Alttextilien Verwertung 
gemeinnützige Träger 
an den Wertstoffhöfen 

 

Baumischabfall 
Transport/  
Verwertung 

PreZero Service West 
GmbH  

bis 31.12.2026,  
Verlängerungsop-
tion bis 31.12.2027 

gefährliche  
Abfälle 

Sammlung/  
Transport/  
Entsorgung 

Remondis Industrie-
service GmbH & Co. KG 

01.01.2023  
bis 31.12.2026 

Altholz Kat. I-III  
 
 

Transport/  
Verwertung 

Flohr AG 
01.01.2023  
bis 31.12.2026 

E-Geräte und 
Haushaltsschrott 

Sammlung/  
Transport 

Abfallwirtschaft Land-
kreis Neuwied AöR  

 

Haushaltsschrott Verwertung 
Remondis Mittelrhein 
GmbH 

01.01.2023  
bis 31.12.2026 

E-Geräte 
(alle Gruppen)  

Verwertung Stiftung EAR  

Wertstoffhöfe 
Verwertung/  
Beseitigung getrennt  
erfasster Abfälle 

verschiedene  
Entsorger  

verschiedene  
Verträge 

Tabelle 1:  Übersicht über die Leistungserbringer (kommunale Eigenleistung/ beauf-

tragte Dritte) für Entsorgungsdienstleistungen im Landkreis Neuwied  

– Stand 01.01.2025 
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Auf Grundlage der Abstimmungsvereinbarung mit dem örE nach VerpackG bestehen 

des Weiteren Abfallsammelsysteme der Systembetreiber des Dualen Systems, also 

der Unternehmen, die für das Inverkehrbringen und die Verwertung von Verkaufsver-

packungen verantwortlich sind. Die Sammelsysteme und vertraglichen Eckdaten sind 

nachfolgend aufgeführt:  

Abfallart / Dienstleistung Beauftragter Dritter Vertragslaufzeit 

Leichtverpackungen 
(LVP) 

Sammlung/  
Transport/ 
Verwertung 

PreZero Service West 
GmbH 

bis 31.12.2025 

Altglas 
Sammlung/  
Transport/ 
Verwertung 

PreZero Service West 
GmbH 

bis 31.12.2025 

Tabelle 2:  Beauftragte Dritte für Entsorgungsdienstleistungen im Auftrag der Systembe-

treiber 

2.3 Umgesetzte Abfallwirtschaftliche Maßnahmen im Zeit-
raum 2014 bis 2024 
 

Im Abfallwirtschaftskonzept 2014 erfolgte die Darstellung der umgesetzten abfallwirt-

schaftlichen Maßnahmen für den Zeitraum 1993 bis 2014. Diese Chronologie soll 

auch in diesem Konzept kurz fortgeschrieben werden, da sie die dynamische und 

stets im Einklang mit den kommunalen Partnern erfolgende kooperative Entwicklung 

der Abfallwirtschaft im Landkreis Neuwied eindrücklich verdeutlicht: 

2014  

Inbetriebnahme der umgebauten MBA Linkenbach  

2015  

Beschluss zur Kommunalisierung der Leistungserbringung der abfallwirtschaftlichen 

Sammelleistungen 

2016  

Beginn der kommunalen Sammlung von PPK, Bioabfall und Restabfall mit Unterstüt-

zung der REK 

Aufnahme der Bioabfallverwertung im Rahmen des REK in der Bioabfallverwertungs-

anlage Singhofen mit Umschlag der Bioabfallmengen an den Umladestationen 
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2018  

Einführung der Online-Terminvergabe für die Scheckartensammlung 

Genehmigungsverfahren zur Erweiterung des Standortes Linz (Hintergrund weitere 

Kommunalisierung (siehe 2019) sowie Verbesserung der Dienstleistung Bürger/Wert-

stoffhof) 

2019  

Übernahme des Werksverkehrs für Restabfall und Bioabfall zwischen den Umladesta-

tionen und den Entsorgungsanlage in kommunaler Eigenleistung  

Wiederaufnahme der Ablagerung von Deponat aus der MBA Linkenbach auf der De-

ponie Linkenbach im Rahmen der Kooperation mit den Landkreises Bad Kreuznach 

und Rhein-Hunsrück. 

2021  

Ausgründung der Abteilung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied als Anstalt öf-

fentlichen Rechts  

Eigenständige Durchführung der Abfallsammlung durch die Abfallwirtschaft Land-

kreis Neuwied AöR in den Bereichen Hausmüll, Bioabfall und PPK ab 01.01.2021 

2022  

Beginn der kommunalen Sammlung von Sperrmüll, Grünabfall, Schrott und Elektro-

altgeräten durch die Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied AöR 

2019 - 2023  

Genehmigungsverfahren zur Errichtung einer Grünabfallaufbereitungsanlage am 

Standort Linkenbach 

2023 - 2024 

Vorbereitung zur Umsetzung der Errichtung der Grünabfallaufbereitungsanlage am 

Standort Linkenbach 
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3 Beschreibung der (abfall)wirtschaftlichen Struktu-
ren des Landkreises Neuwied 

Aufgabe des Abfallwirtschaftskonzeptes ist es, unter Beachtung des jeweils aktuellen 

Abfallwirtschaftsplans, die im § 6 Abs. 3 und 4 LKrWG beschriebenen Ziele, Darstel-

lungen und Abschätzungen zusammenzuführen. Mit dieser Zielsetzung sind u. a. fol-

gende Fragestellungen zu beantworten und zu erläutern: 

3.1 Gebiets- und Bevölkerungsstruktur 

3.1.1 Lage 

Der Landkreis Neuwied liegt im nördlichen Rheinland-Pfalz entlang des Rheins und 

grenzt im Norden unmittelbar an das benachbarte Nordrhein-Westfalen mit dem dor-

tigen Rhein-Sieg-Kreis und der darin eingebetteten Bundesstadt Bonn. Im Westen 

grenzen auf der Höhe des Westerwaldes die Landkreise Altenkirchen und der Wester-

waldkreis an das Kreisgebiet an. Südlich und westlich bereits überwiegend jenseits 

des Rheines liegt der Landkreis Mayen-Koblenz und nur wenig südlich die Stadt Kob-

lenz. Als westlicher Nachbar im Nordwesten jenseits des Rheins schließt sich der Kreis 

mit dem Landkreis Ahrweiler. 

Die grundsätzliche Gliederung und die Lage der Hauptorte sind auf der folgenden 

Karte ersichtlich: 

 

Abbildung 3:  Landkreis Neuwied, topographische Karte 
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3.1.2 Verkehrsanbindung  

Der Landkreis Neuwied verfügt über ein dichtes und gut ausgebautes Straßennetz, 

dass den topographischen Gegebenheiten folgend vor allem entlang der Täler der 

verschiedenen Westerwälder Flüsse und Bachläufe ausgeprägt ist und den Landkreis 

auf den Rhein zulaufend erschließt. An überregionalen Straßen verlaufen die B42 ent-

lang des Rheins in nord-südlicher Richtung sowie die B9 (linksrheinisch) und verbin-

den den Landkreis mit Bonn im Norden und Koblenz im Süden. Die B256 stellt von 

der Rheinbrücke bei Neuwied kommend die Verbindung nach Norden nach Altenkir-

chen und ins Siegerland dar. Auf der Höhe des Westerwaldes durchquert die Bund-

ausautobahn A3 in unmittelbarer Nähe die A48 sowie A61 und den Landkreis parallel 

zum Rhein und stellt durch die Querung der tief eingeschnittenen Bachtäler auch 

eine wichtige Verkehrsverbindung innerhalb des Landkreises dar.  

In Bezug auf den Schienenverkehr wird der Landkreis durch die stark belastete 

rechtsrheinische Bahn, die vor allem dem Güterverkehr dient, durchquert. Zusätzlich 

verkehren auf der Strecke auch Regionalzüge. Ohne verkehrliche Bedeutung für den 

Landkreis ist die parallel zur Autobahn A3 verlaufende Trasse der ICE Schnellfahrstre-

cke Köln-Frankfurt. 

Für die Berufsschifffahrt steht vor allem der Neuwieder Hafen zur Verfügung, aber 

auch die weiteren Gemeinden am Rhein verfügen jeweils über Schiffsanlegestellen. 

3.1.3 Fläche, Bevölkerungsdichte und demographische Entwicklung  

Der Landkreis Neuwied umfasst eine Fläche von 627 km² und 187.440 Einwohner 

(Stand 31.12.2022). Er ist damit die nach Bevölkerung fünftgrößte Kommune von ins-

gesamt 36 Landkreisen und kreisfreien Städten des Landes Rheinland-Pfalz. Die Be-

völkerungsdichte beträgt 303 Einwohner je km². Der Landkreis Neuwied erstreckt sich 

über 40 km entlang des Rheins und gliedert sich in das dicht besiedelte Rheintal und 

die lockerer besiedelten Gebiete entlang der Hänge und des Höhenzuges des Wester-

waldes. Knapp 60 % der Einwohner lebt in den Städten und Verbandsgemeinden ent-

lang des Rheins, davon allein ca. 66.000 in der Kreisstadt Neuwied. 
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Tabelle 3:  Bevölkerungsstand der Verbandsgemeinden und Städte im Landkreis Neu-

wied am 31.12.2022 [1] 1 

Die Siedlungsstruktur des Landkreises ist durch Ein- und Zweifamilienhäuser geprägt. 

Der Anteil der Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern im Landkreis Neuwied lag 

mit Stand 31.12.2022 mit 64,8 % deutlich unter dem Landesdurchschnitt in Rhein-

land-Pfalz von 74,6 % [2].  

Die vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz erwartete Bevölkerungsentwicklung 

gemäß der 6. Regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung (Basisjahr 2020) gibt 

im Prognosezeitraum bis 2035 für den Landkreis Neuwied (Abbildung 4) eine Stagna-

tion bzw. einen minimalen Anstieg der Bevölkerung an [3]. 

 
1 Die Zahlen in eckigen Klammern verweisen auf die Quelle im Quellenverzeichnis, Kapitel 12.2 

Verbandsgemeinde / Stadt Einwohnerzahl
Fläche 

[km²]

Bevölkerungsdichte

[E/km²]

Neuwied, Stadt  65 986 86,5   763

Asbach  23 577 108,1   218

Bad Hönningen  12 381 55,4   224

Dierdorf  11 092 65,9   168

Linz am Rhein  19 259 64,7   298

Puderbach  15 255 95,7   159

Unkel  13 133 26,5   495

Rengsdorf-Waldbreitbach  26 757 124,2   215

Landkreis Neuwied  187 440   627 299

Rheingemeinden  110 759 233,1   475

Westerwaldgemeinden  76 681 393,9   195
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Abbildung 4:  Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Neuwied seit 2020, Stand 31.12. des 

jeweiligen Jahres [4], prognostizierte Bevölkerungsentwicklung bis 2035 [3] 

Das zu erwartende Abfallaufkommen im Entsorgungsgebiet und die zukünftig erfor-

derlichen abfallwirtschaftlichen Strukturen im Landkreis Neuwied sind direkt durch 

die Bevölkerungsentwicklung beeinflusst. 

Die Verteilung der Flächennutzung im Landkreis Neuwied stellt sich folgendermaßen 

dar:  

  

Abbildung 5:  Flächennutzung im Landkreis Neuwied 2022, im Vergleich zum landesweiten 

Durchschnitt [5] 

Es ist ersichtlich, dass mit 46,6 % fast die Hälfte der Fläche des Landkreises von Wald 

bedeckt ist und 12,6 % der Gesamtfläche als Siedlungsflächen dienen. Dies ist im Ver-

gleich zum Landesdurchschnitt der Landkreise ein vergleichsweise hoher Wert, wie 
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der Vergleich mit der letzten Zeile der Darstellung („Landkreis“) zeigt. Die Flächennut-

zung durch die Landwirtschaft hat einen geringeren Stellenwert in den Gemeinden 

entlang des Rheins und den Hängen des Westerwaldes, beispielsweise im Gebiet der 

Verbandsgemeinde Asbach ist der Anteil mit 51 % jedoch deutlich höher. 

 

3.1.4 Wirtschaftliche Struktur und Entwicklung des Entsorgungsgebie-

tes  

Die Verteilung der Beschäftigten auf die verschiedenen Wirtschaftsbereiche im Land-

kreis Neuwied zeigt Abbildung 6.  

 

Abbildung 6:  Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach Wirtschaftsberei-

chen im Landkreis Neuwied (Stand 30.06.2021) [6] 

In der Land- und Forstwirtschaft sind 0,9 % der Beschäftigten tätig, 31,1 % im produ-

zierenden Gewerbe und insgesamt 68,1 % im Dienstleistungsbereich, davon 21,7 % in 

Handel, Verkehr und Gastgewerbe. Touristische Bedeutung hat im Landkreis vor al-

lem der Westerwald (Naturpark Rhein-Westerwald), einer der ältesten Naturparks in 

Deutschland, sowie das Rheintal. 

Produzierendes Gewerbe ist kreisweit zu finden mit einem Schwerpunkt in der Kreis-

stadt Neuwied und den dortigen Gewerbegebieten. 
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Die Entwicklung der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist im Allge-

meinen ein relevanter Indikator für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und weist 

im Landkreis Neuwied einen kontinuierlich positiven Trend auf. Die Beschäftigtenzahl 

konnte sich von 62.966 im Jahr 2020 hin zu 65.873 im Jahr 2023 um insgesamt 4,6 % 

steigern, dargestellt in Abbildung 7. 

 

Abbildung 7:  Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer am Arbeitsort im 

Landkreis Neuwied, Stichtag 30.06. eines Jahres [7] 

Die Arbeitslosenquote lag gemäß der Statistik der Bundesagentur für Arbeit im Juni 

2024 mit 5,3 % leicht unter dem Landesmittel in Rheinland-Pfalz von 5,4 % [8]. 
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3.2 Entsorgungsanlagen und Abfallannahmestellen im Land-
kreis  

Der Landkreis Neuwied betreibt an vier Standorten eigene Abfallentsorgungsanlagen. 

Größter Standort ist die Abfallentsorgungsanlage (AEA) Linkenbach, die sich ausge-

hend von einer ehemaligen "Kippe" aus den 1960er Jahren zu einer modernen Ein-

richtung entwickelt hat, die heute einen Wertstoffhof mit integrierter Umladestation, 

die Mechanisch-Biologische Abfallbehandlungsanlage mit separater Nachrotte und 

eine vollwertige Deponie der Deponieklasse DK 2 umfasst. 

 

Abbildung 8:  AEA Linkenbach mit Außerschulischem Lernort, Wertstoffhof, Mechanisch-

Biologischer Abfallbehandlung, Deponie und überdachter Nachrotte (von 

vorn nach hinten) 

Als weitere Abfallentsorgungsanlagen betreibt der Landkreis in Neuwied und Linz je 

einen Wertstoffhof mit integrierter Umladestation sowie in Fernthal die Deponiesi-

ckerwasserreinigungsanlage. 

3.2.1 Deponie Linkenbach 

Der Landkreis Neuwied betreibt seit 1974 in den Gemarkungen Linkenbach und Ur-

bach auf der Basis des Planfeststellungsbeschlusses vom 28.09.1973 die Deponie  

Linkenbach. Anpassungen dieser Planfeststellung erfolgten in diversen Änderungs-

bescheiden am 12.05.1980, am 27.04.1987, am 18.04.1988, am 31.01.1992, am 
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13.04.1992, am 14.02.1995, am 09.10.1995, am 28.03.1996 und am 26.11.2008. Zu-

letzt wurde der Positivkatalog durch Bescheid vom 28.09.2011 an die Vorgaben der 

Deponieverordnung angepasst. Die Deponie besteht heute aus dem Altbereich und 

aus den Deponieabschnitten DA 1 bis DA 4 (siehe folgende Abbildung). 

 

Abbildung 9:  Altbereich und Deponieabschnitte der Deponie Linkenbach 

Eine erste Erweiterung um die Deponieabschnitte DA 1 und DA 2 wurde 1980 geneh-

migt und fand in den Jahren 1991 (DA 1), 1996 (DA 2, Abschnitt 2) und 1998 (DA 2) 

statt. Diese Abschnitte mit einem Volumen von 209.000m³ sind inzwischen verfüllt. 

Lediglich zur Profilierung kommen noch mineralische Abfälle der Deponieklasse DK 0, 

insbesondere Bodenaushub, zum Einsatz. 

Mit Planfeststellungsbeschluss vom Oktober 1999 wurde die Deponieerweiterung um 

die Abschnitte DA 3 und DA 4 genehmigt. Der Deponieabschnitt DA 4 wurde 2001 an-

gelegt, gefolgt von Deponieabschnitt DA 3, der im Jahr 2003 fertiggestellt wurde.  

Die ursprüngliche Planung der sog. Osterweiterung mit einem Volumen von 

461.000m³ wurde in dieser Form nicht mehr umgesetzt, an Stelle der Osterweiterung 

wurden die Nachrotteflächen für den Output der MBA angelegt. 

Beide Abschnitte DA 3-2 und DA 4 sind mit geologischer Barriere und Basisdichtung 

versehen vollständig TASi-konform ausgeführt und erfüllen die Anforderungen der 

Deponieverordnung für die Deponieklasse DK 2. Sie bieten ein Volumen von 

307.000m³ und können zur Ablagerung von Inertabfällen sowie mechanisch-biolo-

gisch vorbehandelten Restabfällen aus der MBA genutzt werden.  
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Seit 2019 erfolgte die Wiederaufnahme der Abfallbeseitigung in den Deponieab-

schnitten DA 3-2 und DA 4 im Anschluss an die Verfüllung der Deponie Kirchberg im 

Rhein-Hunsrück-Kreis. Unter den Bedingungen der aktuellen Kooperation mit dem 

Rhein-Hunsrück-Kreis und dem Landkreis Bad Kreuzbach ist die Entsorgung unter 

Einbeziehung des gesamten zur Verfügung stehenden Deponieraumes nach derzeiti-

gem Stand bis zum Jahr 2035 gesichert.  

Auf der Deponie Linkenbach befinden sich keine Einrichtungen zur Sickerwasserbe-

handlung. Gefasstes Sickerwasser wird zum Teil als Prozesswasser in der Mecha-

nisch-Biologischen Abfallvorbehandlungsanlage genutzt. Überschussmengen werden 

in der Deponiesickerwasserreinigungsanlage in Fernthal gereinigt und dort direkt in 

die Wied eingeleitet. Unbelastetes Oberflächenwasser wird am Standort Linkenbach 

über eine Sandfangvorrichtung in den Aubach eingeleitet. Diese Einleitungsanlage 

wurde in den Jahren 2022 und 2023 auf den neuesten Stand gebracht. 

Zur Deponiegasfassung werden diverse Gasbrunnen mit einer Verdichteranlage be-

trieben. Eine Verwertung des Gases erfolgt in der Regenerativen Thermischen Oxida-

tionsanlage RTO, die die Abluft der MBA reinigt. Während der Stillstandszeiten der 

RTO wird das Deponiegas in einer Hochtemperaturfackel verbrannt. 

 

3.2.2 Mechanisch-Biologische Abfallvorbehandlungsanlage (MBA) 

Im November 1995 beschloss der Kreistag auf der Grundlage des "Integrierten Abfall-

wirtschaftskonzeptes für die Landkreise Altenkirchen, Neuwied, Rhein-Lahn und  

Westerwald" den Bau und den Betrieb einer Mechanisch-biologischen Abfallvorbe-

handlungsanlage. Die MBA Linkenbach wurde 1998 mit einer genehmigten Kapazität 

von 61.000 Mg/a in Betrieb genommen und verarbeitet seither, dargestellt in Abbil-

dung 10, den Hausmüll sowie hausmüllähnliche Gewerbeabfälle des Landkreises 

Neuwied sowie seiner Kooperationspartner.  
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Abbildung 10:  Übersicht Prozesse und Stoffstrom MBA Linkenbach 

In Folge der durch die Dreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissi-

onsschutzgesetzes (30. BImSchV) und der Abfallablagerungsverordnung (AbfAblV) ge-

änderten rechtlichen Rahmenbedingungen wurde die Firma BCE Björnsen Beratende 

Ingenieure beauftragt, zu Sachfragen der MBA und der Deponie Linkenbach Stellung 

zu nehmen. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage, unter welchen rechtlichen, techni-

schen und finanziellen Bedingungen ein Weiterbetrieb über den 31.05.2005 hinaus 

möglich war. Dabei wurden auch Varianten untersucht, die die Schließung der Anlage, 

die Trockenstabilisierung oder die direkte thermische Behandlung einbezogen. 

Die Gutachter kamen zu dem Ergebnis, dass die Umrüstung und Erweiterung der 

MBA mit der Ablagerung der vorbehandelten Abfälle auf der Deponie Linkenbach die 

wirtschaftlich günstigste Lösung darstellte. Es wurde empfohlen, die MBA durch An-

nahme weiterer Abfallströme maximal auszulasten, um so die Kosten zu minimieren.  

Die daraufhin durchgeführten Versuche zur Ermittlung der Maximalkapazität erga-

ben, dass ein Anlagendurchsatz von 80.000 Mg/a bei gleichzeitig sicherer Einhaltung 

der Grenzwerte der 30. BImSchV in Verbindung mit einer ungekapselten Nachrotte 

möglich war.  

Auf dieser Basis schlossen die Landkreise Bad Kreuznach, Neuwied und Rhein-Huns-

rück-Kreis im März 2003 Zweckvereinbarungen über die Mitbehandlung der Restab-

fälle aus den Kreisen Rhein-Hunsrück und Bad Kreuznach in der MBA Linkenbach.  

Die Kooperationsverträge beinhalten das Ziel, die Deponien in den jeweiligen Land-

kreisen nacheinander zu verfüllen (Deponieschließungsprogramm). Dabei wird die 

Deponie Linkenbach in den Jahren bis 2035 als letzte Deponie der Kooperations-

partner verfüllt werden. Dieses Konzept kam 2010 erneut auf den Prüfstand. Unter-

sucht wurde, ob gegebenenfalls eine externe Entsorgung des Restabfalls gegenüber 

einer Ertüchtigung der MBA vorteilhafter wäre. Das eindeutige Ergebnis war, dass zur 
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Weiterführung des bisherigen Konzeptes keine vernünftige Alternative bestand. Im 

Ergebnis dieser Untersuchung erfolgte im Zuge der Altanlagenerneuerung eine Um-

stellung des Betriebes der Intensivrotte von einer wandernden Tafelmiete auf eine 

Tunnelrotte. Im Rahmen der Erneuerung der Intensivrotte wurden weitere Optimie-

rungsmaßnahmen ergriffen und eine umfassende Anlagenrevision durchgeführt. Als 

Optimierung wurde die Ausschleusung von Fe- und NE-Metallen aus dem Überkorn 

(heizwertreichen Fraktion), eine Ausschleusung von Fe-Metall aus dem Unterkorn 

(Nachrottegut) und eine lose Verladung der heizwertreichen Fraktion ausgeführt. Die 

erneuerte MBA läuft seit dem Jahr 2015 überwiegend im Regelbetrieb. Durch die Um-

stellung des Verfahrens der Intensivrotte und eine verbesserte Kreislaufluftführung 

konnte eine deutlich verminderte Luftmenge zur Abluftbehandlung über die RTO er-

reicht werden. Im Bereich der Luftführung konnte auch der Betrieb der Nachrotte kli-

mabilanziell optimiert und auf eine Nachnutzung in der Intensivrotte umgestellt 

werden. Als Zusatzoption wurde für diesen Anlagenbereich auch ein Biofilter einge-

richtet. Im Sollbetriebszustand der Gesamtanlage konnten im Vergleich zur vorheri-

gen Betriebsführung ca. 72 % der klimawirksamen CO2-Äquivalente eingespart 

werden, was einer Reduktion um ca. 9.400 Mg CO2-Äquivalenten pro Jahr entspricht.  

3.2.3 Deponie Fernthal 

In einem alten Basaltbruch bei Fernthal hat der Landkreis Neuwied von 1977 bis 1995 

auf der Grundlage eines Planfeststellungsbeschlusses der Bezirksregierung Koblenz 

vom 31.01.1977 die Deponie Fernthal betrieben.  

Die Deponie Fernthal ist in drei Deponieabschnitte, dargestellt in Abbildung 11, unter-

teilt. Deponieabschnitt I mit einem Volumen von 160.000 m³ wurde von 1977 bis 1979 

verfüllt, Deponieabschnitt II mit 400.000 m³ Volumen wurde von 1979 bis 1985 und 

Deponieabschnitt III mit 740.000 m³ Volumen wurde von 1985 bis 1995 verfüllt. Insge-

samt wurden also 1.300.000 m³ Abfälle eingebaut. 
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Abbildung 11:  Bestandsplan/Lageplan Deponie Fernthal 

In den Jahren 1999 - 2000 sind die nicht mit einer Basisdichtung ausgerüsteten Alt–
Abschnitte I und II mit einer Oberflächenabdichtung versehen worden. Die Oberflä-

chenabdichtung besteht aus einer Kunststoffdichtung (HD-PE 2,5 mm), einer Wasser-

dränschicht sowie einer 1,5 m starken Wasserhaushaltsschicht. Sie wurde 2001 mit 

Sträuchern und Bäumen bepflanzt (Abbildung 11).  

Während sich die Deponieabschnitte I und II bereits heute in der Nachsorgephase be-

finden, ist der Deponieabschnitt III noch in der Stilllegungsphase. Er besitzt eine Ba-

sisdichtung und soll nach Abklingen der Setzungen wie bereits DA I und II ab 2025 mit 

einer Oberflächenabdichtung versehen werden. Damit kann die gesamte Deponie 

Fernthal voraussichtlich ab 2026/2027 für die anschließenden 30 Jahre in die Nach-

sorgephase entlassen werden.  
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Abbildung 12:  Luftbild Altdeponie Fernthal  
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3.2.4 Deponiesickerwasserreinigungsanlage Fernthal 

Ursprünglich als Demonstrationsvorhaben des Bundesministeriums für Umwelt- und 

Naturschutz im Jahr 1993 in Betrieb genommen (Abbildung 13), reinigt die Deponie-

sickerwasserreinigungsanlage (DSRA) Fernthal die hoch belasteten Abwässer der    

Deponien Fernthal und Linkenbach, sowie teilweise auch Abwässer aus den Nachbar-

kreisen Ahrweiler, Westerwald und Rhein-Lahn.  

Die Anlage wurde zuletzt 2003 umgebaut und reinigt das Abwasser seitdem mit einer 

auf Aktivkohlefiltern beruhenden Technologie, die weiterhin sicherstellt, dass alle ei-

genen Abwässer der Standorte Linkenbach und Fernthal sowie bei Bedarf auch von 

angeschlossenen Nachbarkreisen gereinigt werden können.  

 

 

Abbildung 13:  Deponiesickerwasserreinigungsanlage Fernthal 
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3.2.5 Umladestationen / Wertstoffhöfe 

Der Kreis Neuwied betreibt drei Umladestationen in Neuwied, Linz und Linkenbach, 

an denen jeweils auch ein kommunaler Wertstoffhof betrieben wird. 

Ursprünglich zur Optimierung der Logistik errichtet, dienen die Umladestationen 

heute in gleichem Maße als Wertstoffhöfe, so dass allen Abfallerzeugern des Land-

kreises in zumutbarer Entfernung Annahmestellen mit täglichen Öffnungszeiten für 

die Selbstanlieferung getrennt gesammelter Kleinmengen von Sperrmüll, Elektroalt-

geräten, Wertstoffen, Grün- und Bauabfällen und vielen weiteren Abfällen zur Verfü-

gung stehen. Dabei werden regelmäßig jährlich über 100.000 gebührenfreie Selbst-

anlieferungen erfasst, bei denen sich die Anlieferer durch Abgabe der Umweltscheck-

karten als Bürger des Landkreises ausweisen. 

Die Umladestationen dienen darüber hinaus als Standplatz für das quasi-stationäre 

Schadstoffmobil, dass hier immer mittwochs und samstags (alle 14 Tage) wechsel-

weise vor- oder nachmittags für einige Stunden Halt macht, um schadstoffhaltige Ab-

fälle aus Haushalten anzunehmen. 

Tabelle 4 zeigt das Annahmespektrum der Abfallannahmestellen.  

 

Tabelle 4:  Annahmespektrum der Abfallannahmestellen 

Einen Überblick über die genehmigten Kapazitäten an umgeschlagenen Abfällen je 

Standort gibt Tabelle 5. 
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Umladestation /  

Wertstoffhof Neu-
wied 

Umladestation / 
Wertstoffhof Linz 

Umladestation /  
Wertstoffhof Lin-

kenbach 

Genehmigte Kapazität 40.000 Mg/a  35.000 Mg/a 30.000 M/a 

Gesamtfläche der Anlage 13.000 m² 7.500 m² 5.000 m² 

Umschlag Restabfall 10.000 Mg 5.500 Mg - - - 

Umschlag Bioabfall 10.700 Mg 6.300 Mg 13.000 Mg 

Umschlag Papier 5.300 Mg 2.800 Mg 4.200 Mg 

Umschlag Sperrmüll 2.300 Mg 1.700 Mg 2.500 Mg 

Umschlag E-Schrott 400 Mg 300 Mg 350 Mg 

Umschlag Bauabfall 600 Mg 600 Mg 650 Mg 

Umschlag Bauschutt 2.100 Mg 1200 Mg 1.400 Mg 

Umschlag Holz 1.300 Mg 1.100 Mg 1.000 Mg 

Umschlag Grünabfall 1.600 Mg 1.200 Mg 1.750 Mg 

Tabelle 5:  Kennzahlen der Wertstoffhöfe mit integrierter Umladestation 

Mit insgesamt 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern inklusive der Betriebsführung 

werden jährlich rund 85.000 Mg Abfälle umgeschlagen. Zählt man die Mitarbeiter für 

die Transporte und Aushilfen hinzu ergeben sich insgesamt 25 Mitarbeiter, die in die-

sem Bereich tätig sind. 

Alle drei Anlagen sind mit Bagger, Radlader und Hakenliftfahrzeugen ausgestattet 

und teilen sich den Containerpool der Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied AöR, der 

über 160 Behälter umfasst.  

  



Abfallwirtschaftskonzept Landkreis Neuwied – Fortschreibung 2024/2029 

 Seite 29 

3.2.5.1 Umladestation mit Wertstoffhof Neuwied 

 

Abbildung 14:  Umladestation und Wertstoffhof Neuwied 

Die im Jahr 2010 neu gebaute Anlage in der Stettiner Straße erstreckt sich über eine 

Fläche von 13.000 m² und besteht aus einer Umladehalle und einem am Standort in-

tegrierten Wertstoffhof. Der Jahresumschlag beträgt rd. 35.000 Mg. 

Durch die Umgruppierung der derzeitigen Erfassungssituation sollen zukünftig Kunst-

stoffabfälle und Flachglas in größerem Maßstab am Standort erfasst werden. 

3.2.5.2 Umladestation mit Wertstoffhof Linz 

Auch die Umladestation in Linz hat einen integrierten Wertstoffhof und erlaubt so ne-

ben dem Umschlag von Abfällen aus Sammelfahrzeugen die umfassende Annahme 

von Abfällen privater Kleinanlieferer (Abbildung 15).  

Die letzte Umgestaltung stammt aus dem Jahr 2013, als die Anlage sowohl in der Flä-

che um über die Hälfte erweitert als auch in ihrer Ausstattung grundlegend moderni-

siert wurde. Auf 7.500 m² werden hier jährlich rd. 21.000 Mg Abfälle umgeschlagen.  
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Abbildung 15:  Umladestation und Wertstoffhof Linz 

Für 2025 ist ein weiterer Umbau- und Erweiterungsschritt geplant, der insbesondere 

die Wegführung im Wertstoffhofbereich und damit eine bürgerfreundlichere An-

nahme ermöglicht sowie die Arbeits- und Betriebssicherheit des kompletten Standor-

tes verbessert.  

3.2.5.3 Umladestation mit Wertstoffhof Linkenbach 

Auch der ehemalige Eingangsbereich der Deponie Linkenbach ist als Umladestation 

für trockene Abfälle mit einem integrierten Wertstoffhof ausgebaut (Abbildung 16). 

Durch die unmittelbar benachbarte Mechanisch-Biologische Abfallbehandlungsanlage 

sind hier keine Restabfälle umzuschlagen, so dass auf der mit 5.000 m² kleinsten Um-

ladestation jährlich rd. 25.000 Mg Abfälle umgeschlagen werden.  

Neben dem Umschlag von trockenen Abfällen im Eingangsbereich der Anlage findet 

im rückwärtigen Teil des Geländes auch der Umschlag von Bioabfällen in einer über-

dachten Schüttbox im Bereich der Nachrottefläche statt.  

Im Wertstoffhofbereich werden neben den gebührenfreien Scheckkartenabfällen 

auch gebührenpflichtige, zum Teil gefährliche Bauabfälle wie z. B. Teerpappe, Asbest 

oder mineralfaserhaltige Dämmmaterialien angenommen. 
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Abbildung 16:  Umladestation u. Wertstoffhof Linkenbach (vorn rechts der Außerschulische 

Lernort im Bau) 

3.2.6 Astsammelplätze 

Insgesamt stehen den Einwohnern des Landkreises Neuwied 41 Astsammelplätze zur 

Entsorgung von Strauchschnitt zur Verfügung. An diesen können zu den jeweiligen 

Öffnungszeiten kostenlos Baum- und Strauchschnitt abgegeben werden. Die Anlage 

der Astsammelplätze ist nicht für die Abgabe von Laub und Grasschnitt vorgesehen. 

Für diese Grünabfälle besteht mit der haushaltsnahen Biotonne ein leistungsstarker 

Entsorgungsweg. 

 

Abbildung 17:  Sammlung strauchiger/hölzerner Grünabfälle auf einem Astsammelplatz 
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Eine Übersicht über die Lage der Astsammelplätze gibt die Abfallwirtschaft des Land-

kreises Neuwied auf ihrer Internetseite. Dort werden auf einer Standortkarte (Abbil-

dung 18) die Standorte in den einzelnen Gemeinden abgebildet. Zusätzlich erfahren 

die Bürger auf der Internetseite die jeweils in Kooperation mit den Gemeinden be-

stimmten örtlichen Ansprechpartner nebst Telefonnummer für den jeweiligen Ast-

sammelplatz. 

 

Abbildung 18:  Onlineinformationssystem: Übersicht über die Lage der Astsammelplätze im 

Landkreis Neuwied 

Auf den Astsammelplätzen wird der Strauchschnitt gesammelt und in der Regel zwei 
Mal pro Jahr unter strenger Beachtung der Belange des Naturschutzes abgeholt und 
zur Verwertung verbracht. Das System wird gut angenommen und bietet insbeson-
dere in den ländlicheren Gebieten kurze Wege zur Abgabe der Abfälle. 
 
Von den, je nach Witterung, gesamt erfassten Grünabfällen von 8.000 – 10.000 Mg/a 
im Landkreis Neuwied werden etwa 40 % über die Astsammelplätze erfasst.  

3.2.7 Grünabfallaufbereitungsanlage 

Am Standort Linkenbach wird bis zum Jahr 2026 die Errichtung einer Grünabfallaufbe-

reitungsanlage erfolgen, in der dann die kreiseigenen Grünabfallmengen von den Ast-

sammelplätzen und Wertstoffhöfen zu Schwarzhackschnitzeln und 

Grünabfallkompost weiterverarbeitet werden. 

Die dort erzeugten klimaneutralen Brennstoffe sollen für regionale Wärmekonzepte 

verfügbar gemacht werden. An den hochwertigen Grünschnittkomposten aus dem 

Häckselunterkorn besteht großes Interesse bei regionalen Substratherstellern. 
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Die Lage und die Bauskizze der Anlage sind in Abbildung 19 abgebildet. 

     

Abbildung 19:  Bauskizze und Lageplan in Bau befindlicher Grünabfallplatz Linkenbach 

Die Anlage soll 2026 in Betrieb genommen werden und über einen genehmigten ma-
ximalen Jahresdurchsatz von 15.500 Mg verfügen. Im Landkreis Neuwied selbst fallen 
ca. 8.000 bis 10.000 Mg/a an, wodurch sich für die freie Kapazität die Mitverarbeitung 
weiterer Mengen auf Basis von kommunalen Kooperationen anbieten würde. 
 
Die Grünabfallaufbereitungs- und Behandlungsanlage wird auf einer Fläche von 
13.500 m2 in Nachbarschaft der bereits bestehenden MBA-Nachrotte-Halle errichtet.  
 
Die Anlage wird folgende Betriebseinheiten umfassen: 
 

a) Grüngutannahme- und Lagerfläche, 
b) eine asphaltierte Fläche zur biologischen Trocknung, 
c) eine Fläche zur Nachrotte des Feinkorns, 
d) eine Lagerhalle für die Schwarzhackschnitzel, 
e) eine Verkehrs- und Grünabfallaufbereitungsfläche, 
f) eine Abwasserrückhaltung und-behandlung 
g) eine Niederschlagswasserrückhaltung. 

 

3.3 Bodenbezogene Absatzwege 

Bodenbezogene Absatzwege für Abfälle, soweit die Abfälle frei von gefährlichen Stof-

fen sind, sind für Klärschlämme, Bodenaushub sowie Outputprodukte aus Bioabfall-

behandlungsanlagen (z. B. Komposte und Gärreste) denkbar. Im Landkreis Neuwied 

werden nach Kenntnis des örE landwirtschaftliche Flächen und Rekultivierungsmaß-

nahmen als bodenbezogene Absatzwege für die Outputprodukte aus Bioabfallkom-

postierungs- und -vergärungsanlagen genutzt. Bei einer Abfrage unter den 

Kläranlagen des Landkreises ergab sich, dass im Jahr 2022 auch im Landkreis anfal-

lende Klärschlämme zu ca. 50 % in bodenbezogene Absatzwege gelangten. 
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Im Landkreis Neuwied werden nach Angaben des Statistischen Landesamtes [9] rund 

17.500 ha Fläche landwirtschaftlich genutzt und stehen ggf. für den Einsatz bodenver-

bessernder Substrate zur Verfügung. Die landwirtschaftliche Fläche gliedert sich wie 

folgt auf: 

• Ackerland Getreide: ca. 6.525 ha 

• Pflanzen zur Grünernte: ca. 1.267 ha 

• Dauergrünland: ca. 9.606 ha 

• Rebflächen: ca. 78 ha 

• Obstflächen: ca.19 ha 

 

3.4 Sonstige Absatz- und Behandlungswege für die Abfälle 

Die sonstigen im Landkreis Neuwied anfallenden Abfälle werden verschiedenen sons-

tigen Absatz- und Behandlungswegen zugeführt die nachfolgend für einen kurzen 

ersten Überblick zusammenfassend dargestellt sind: 

Altpapier aus der kommunalen Sammlung wird in Papierfabriken zu Recyclingpapier 

verarbeitet. 

Altmetall wird in entsprechenden Anlagen (u. a. Metallverhüttung) stofflich verwertet. 

Sperrmüll wird in Sortieranlagen aufbereitet und anteilig stofflich und energetisch 

verwertet.  

Bioabfälle aus der Biotonne werden in der Bioabfallverwertungsanlage Singhofen auf-

bereitet. Von den aufbereiteten Teilströmen wird das Unterkorn (ca. 37 % vom Input) 

anteilig in einer Vergärungsanlage verwertet. Das Oberkorn wird nach erfolgter biolo-

gischer Trocknung in einem Biomasseheizkraftwerk thermisch verwertet. 

Grünabfälle werden derzeit in Kompostierungsanlagen aufbereitet und verwertet. 

Teilströme der Grünabfälle werden dabei thermisch verwertet. Eine eigene Grünab-

fallaufbereitungsanlage des Landkreises ist im Aufbau.  

Getrennt erfasstes Altholz von Wertstoffhöfen und Umladestationen wird regelmäßig 

zur Verwertung ausgeschrieben. Aktuell erfolgt die thermische Verwertung im Bio-

masseheizkraftwerk Neuwied. 
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Die heizwertreiche Fraktion, die im Rahmen der Behandlung der Restabfälle u. a. in 

der MBA Linkenbach entsteht, wird in der Regel in Ersatzbrennstoffkraftwerken ener-

getisch verwertet. 

Elektro- und Elektronikgeräte werden der „Stiftung Elektro-Altgeräte Register“ (EAR) 

zur Verwertung angedient. 

Schadstoffhaltige Abfälle werden in verschiedenen Verwertungs- und Beseitigungsan-

lagen entsorgt. 

Getrennt erfasste Kunststoffabfälle werden derzeit über die Verwertungsanlage für 

Baumischabfälle mit verwertet. 

Unbelasteter Bauschutt zur Verwertung wird in einer Bauschuttaufbereitungsanlage 

behandelt. 

Die Verwertung der Leichtverpackungen erfolgt über die Systembetreiber in verschie-

denen Sortieranlagen. Dort werden Weißblech, verschiedene Kunststoffarten, Papier, 

Getränkekartons, Aluminium und andere Stoffe für das stoffliche Recycling abge-

trennt. Sortierreste werden thermisch verwertet. 

Alttextilien werden von Alttextilverwertern zur vorrangigen Wieder- und Weiterver-

wendung sortiert, wobei sowohl inländische als auch ausländische Absatzwege ge-

nutzt werden. Sortierreste bilden Eingangsstoffe für das werkstoffliche Recycling in 

der Papierindustrie und Putzlappenherstellung. Sortierreste werden thermisch ver-

wertet. 

Das ebenfalls über die Systembetreiber erfasste Altglas wird in Glasfabriken stofflich 

verwertet. 

Getrennt erfasste Bauabfälle von den Wertstoffhöfen werden über zugelassene Ver-

wertungsanlagen verwertet, sofern sie nicht wegen ihres Schadstoffgehaltes zu besei-

tigen sind (z. B. Asbest, faserhaltige Dämmstoffe, Teerpappe). 

3.4.1 Privatwirtschaftliche Entsorgungseinrichtungen 

Für im Kreisgebiet anfallende Abfälle bestehen neben dem Entsorgungsangebot des 

örE auch Verwertungsangebote von privatwirtschaftlichen Entsorgungsunternehmen. 

Hierzu gehören nach Kenntnis des Landkreises: 

o Anlagen zur Behandlung von Altholz  

o Metallaufbereiter/ Schrottverwerter 

o Behandlungsanlagen für Bau- und Abbruchabfälle 
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o Zwischenlager 

Eine Auflistung privatwirtschaftlicher Entsorgungseinrichtungen im Landkreis enthält 

Kapitel 11.1 (Liste nicht abschließend). 

3.5 Gebietskörperschaften als Erzeuger und Verwerter  

Der Austausch der Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied AöR mit allen Gebietskörper-

schaften des Landkreises zu angefallenen Abfallmengen im Zusammenhang mit der 

Erarbeitung dieses AWK ist in Kapitel 4.4 dargestellt. Hier gibt es unterschiedlich gute 

Datenlagen bei den einzelnen Städten und Gemeinden, die Dokumentationstiefe ist 

bisher jedoch größtenteils gering. Maßnahmen der Gebietskörperschaften, bei denen 

Abfälle anfallen, werden überwiegend durch private Dienstleister durchgeführt, wel-

che auch mit der Entsorgung bzw. Verwertung der Abfälle beauftragt sind.  

Kommunaler Grünschnitt aus städtischen Grünanlagen wird häufig ortsnah verwer-

tet. Grünschnitt aus Straßenrandbereichen wird oft vor Ort als Düngung belassen 

und gemulcht. 

 

3.6 Darstellung der Kosten- und Gebührenstruktur im  
Landkreis Neuwied 

Durch Beschluss des Verwaltungsrates der Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied AöR 

vom 13.12.2021 wurde unter leichten Anpassungen das langbewährte Gebührensys-

tem mit Wirkung ab dem 01.01.2022 fortgeschrieben. 

Grundlage der Gebührenveranlagung ist die Haushaltsgröße, wobei mit dem Gebüh-

renaufkommen jeweils die Leistungen der Grundausstattung mit Abfallerfassungsge-

fäßen und die weiteren Grundleistungen der Abfallwirtschaft gedeckt sind. 

Die Grundausstattung beträgt gemäß § 18 Abs. 1 der Abfallentsorgungsatzung je 

nach Zahl der veranlagten Bewohner des Grundstückes: 
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Tabelle 6:  Behältergestellung je Grundstück gemäß Abfallsatzung 

Gemäß § 3 Abs. 3 der Abfallgebührensatzung beträgt die Leerungsgebühr Jahresab-

fallgebühr, gestaffelt nach Haushaltgröße: 

 

Tabelle 7:  Staffelung der Jahresgebühr nach Personenanzahl je Haushalt 

Bei Anzeige der Eigenkompostierung ergibt sich, wie dargestellt, ein Gebührennach-

lass je nach Personenanzahl zwischen 6 und 23 EUR/Jahr. Für diese Anschlusspflichti-

gen verbleibt dennoch mindestens eine Biotonne auf dem Grundstück, um Bioabfälle 

zu verwerten, die sich nicht eigenkompostieren lassen. 

Bei einer Bereitstellung von Mehrvolumen auf Wunsch des Anschlusspflichtigen wer-

den Zusatzgebühren erhoben. 

Anschlusspflichtige aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushalten können 

entweder bei gemischt genutzten Grundstücken die dort aufgestellten Gefäße für Pri-

vathaushalte für einen Betrag von 54 EUR/a ohne Biotonne bzw. einen Betrag von 

102 EUR/a mit Biotonne mitnutzen. Bei ausschließlich gewerblich genutzten Grund-

stücken erfolgt die Gebührenerhebung je nach Anzahl der dort aufgestellten Gefäße. 

Personen je Haushalt Grundtarif
bei Eigen-

kompostierung

1        €/        €/ 

2        €/        €/ 

3        €/        €/ 

4        €/        €/ 

5 und mehr        €/        €/ 
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Durch das genau austarierte Gesamtleistungssystem wird sichergestellt, dass alle an-

fallenden Abfälle dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger tatsächlich überlassen 

werden. In den Gebühren enthalten sind neben der Regelentsorgung der drei ton-

nengestützten Abfallarten Restabfall, Bioabfall und Papier auch folgende Leistungen: 

• Scheckkartensammlung für Sperrmüll, Grünabfall, Elektroaltgeräte und Schrott 

sowohl haushaltsnah als auch im Bringsystem auf den Wertstoffhöfen 

• Scheckkartensammlung von Problemabfällen haushaltsnah und im Bringsys-

tem an den bekanntgegebenen Haltestellen, darunter Regeltermine an den 

Wertstoffhöfen und in Asbach 

Durch konsequente Beachtung der wirtschaftlichen Auswirkungen und Nutzung von 

Optimierungspotentialen im Anlagenbetrieb sowie die Kommunalisierung der abfall-

wirtschaftlichen Sammelleistungen seit 2017, können die vorgenannten  

Gebührensätze grundsätzlich auf konstantem Niveau gehalten werden. 

Um die Wirksamkeit der durch die Abfallgebühren gesetzten Anreize und die daraus 

resultierenden Lenkungseffekte regelmäßig zu überprüfen, werden im Rahmen der 

Kalkulation der Abfallentsorgungsgebühren die Struktur und Höhe der Abfallgebüh-

ren sowie die Beschaffenheit der abfallwirtschaftlichen Stoffströme regelmäßig über-

prüft. 

Das Jahresvolumen der Abfallgebühren, die durch die Abfallwirtschaft Landkreis Neu-
wied AöR im Jahr 2022 von Haushalten und Gewerbebetrieben eingenommen wur-
den, betrug gemäß Jahresabschluss 2022 insgesamt 19,3 Mio. EUR, dieser Wert liegt 
laut Wirtschaftsplan 2024 auch den Planansätzen für 2023 und 2024 zu Grunde. Für 
die folgenden Jahre ist abzuwarten, in welchem Umfang die hohen Inflationsraten der 
Jahre 2023 und 2024 zu Anpassungen der Gebührenhöhe führen müssen. 
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4 >Status quo< – Daten vorhandener Abfallströme im  
Landkreis Neuwied 

In diesem Kapitel werden die Daten zu den wesentlichen kommunalen und privatwirt-

schaftlichen Stoffströmen zusammengeführt und dabei dargestellt, wie diese Abfälle 

jeweils erfasst wurden und ob sie verwertet oder beseitigt werden. 

Diese Darstellung dient als Ausgangspunkt der Detaildiskussion zu den für den Land-

kreis Neuwied aktuell besonders relevanten Handlungsfeldern innerhalb der kommu-

nalen Abfallwirtschaft (Kapitel 5), als Grundlage zur Ermittlung noch bestehender 

Schwachstellen (Kapitel 7) und zur Identifizierung von Maßnahmen zur Erreichung 

der abfallwirtschaftlichen Ziele (Kapitel 6). 

4.1 Struktur der Abfallerfassung im Landkreis Neuwied 

Im Landkreis Neuwied bestehen die nachfolgend dargestellten Systeme zur Erfassung 

von Abfällen. Unterschieden wird hierbei, ob die Sammlung im Holsystem organisiert 

wird, also die Abfälle am Grundstück des Entsorgungspflichtigen abgeholt werden, 

oder ob die Sammlung im Bringsystem organisiert ist und die Abfälle von den Entsor-

gungspflichtigen an satzungsgemäß festgelegten Orten abseits der Wohngrundstücke 

an den örE überlassen werden. Für einige Abfallarten bestehen im Landkreis Neu-

wied beide Erfassungsarten nebeneinander. 

Abfallart 
Hol-  
system 

Bring-  
system 

Abfuhrrhythmus und Erfassungslogistik 

Restabfall x x - Sammlung in Abfallbehältern (MGB) der Größen 

MGB 140 l, 240 l, 770 l und 1.100 l  

- 3-wöchentliche Leerung, für MGB 770 l und 1.100 l 

auf Antrag auch 7-tägliche Leerung möglich 

- 70 l Abfallsack für gelegentlichen Mehranfall von 

Abfall nutzbar 

Leicht- 

verpackungen  

(LVP) 

x (x) - Sammlung in MGB 140 / 240 l 1.100 („Grüne 

Tonne“),  
- 3 -wöchentliche Leerung, bei MGB 1.100 l auch wö-

chentlich 

- Sammlung in Verantwortung der Systembetreiber 

- gebührenfreie Annahme an den Wertstoffhöfen 
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Abfallart 
Hol-  
system 

Bring-  
system 

Abfuhrrhythmus und Erfassungslogistik 

Papier, Pappe 

und  

Kartonagen 

(PPK) 

x (x) - Sammlung in Abfallbehältern (MGB) der Größen 

MGB 140 l, 240 l, 770 l, 1.100 l 

- 3-wöchentliche Leerung, für MGB 770 l und 1.100 l 

auf Antrag auch 7-tägliche Leerung möglich 

- gebührenfreie Annahme an den Wertstoffhöfen 

Linz, Linkenbach und Neuwied 

- Beistellung von Großpappen bei gelegentlichem 

Mehranfall zulässig 

Altglas - x - Altglascontainer (nach Farben getrennt) an  

208 öffentlichen Sammelplätzen 

- gebührenfreie Annahme an den Wertstoffhöfen  

- Sammlung in Verantwortung der Systembetreiber 

Sperrmüll x x - Abholung nach Anmeldung (Entsorgungsscheck/ 

Postkarte/ Onlineanmeldung) zu den im Abfuhrka-

lender ausgewiesenen Abfuhrterminen 

- mit Entsorgungsscheck außerdem gebührenfreie 

Anlieferung an den Wertstoffhöfen  

E-Geräte x x - Abholung nach Anmeldung (Entsorgungsscheck/ 

Postkarte/ Onlineanmeldung) zu den im Abfuhrka-

lender ausgewiesenen Abfuhrterminen 

- mit Entsorgungsscheck gebührenfreie Anlieferung 

an den Wertstoffhöfen  

- Abgabe in Handelseinrichtungen 

haushalts- 

typischer 

Schrott 

x x - Abholung nach Anmeldung (Entsorgungsscheck/ 

Postkarte) zu den im Abfuhrkalender ausgewiese-

nen Abfuhrterminen 

- mit Entsorgungsscheck gebührenfreie Anlieferung 

an den Wertstoffhöfen 

Bioabfälle –  

haushaltsnah  

(Biotonne) 

x - - Sammlung in Abfallbehältern (MGB) der Größen 

MGB 60 l, 140 l und 240 l (Biotonne)  

- 7-tägliche Leerung, in den Wintermonaten 3-wö-

chentliche Leerung  
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Abfallart 
Hol-  
system 

Bring-  
system 

Abfuhrrhythmus und Erfassungslogistik 

Bioabfälle –  

lose Grünab-

fälle 

x x - Abholung nach Anmeldung (Entsorgungsscheck/ 

Postkarte/ Onlineanmeldung) zu den im Abfuhrka-

lender ausgewiesenen Abfuhrterminen 

- mit Entsorgungsscheck gebührenfreie Anlieferung 

an den Wertstoffhöfen 

- Anlieferung von Strauchschnitt an 41 Astsammel-

plätzen 

- Weihnachtsbaumsammlung einmal im Jahr 

Alttextilien x x - gebührenfreie Annahme an den Wertstoffhöfen 

Gefährliche  

Abfälle 

(Schadstoffe) 

(x) x - Sammlung über Schadstoffmobil gebührenfrei alle 

14 Tage an vier Standorten an den Wertstoffhöfen 

sowie in Asbach  

- haushaltsnahe Sammlung nach Anmeldung  

(Entsorgungsscheck/ Postkarte/ Onlineanmeldung) 

zu den im Abfuhrkalender ausgewiesenen Ab-

fuhrterminen (persönliche Übergabe an Mitarbei-

ter des Abfuhrunternehmens) 

- Asbest, Dämmmaterial und Teerpappe:  

kostenpflichtige Annahme am Wertstoffhof Linken-

bach (bis zu 2.000 kg/a) 

weitere direkt 

angelieferte 

Abfälle (z. B. 

Altholz, Bau-

abfälle) 

- x - kostenpflichtige Annahme aus privaten Haushalten 

und anderen Herkunftsbereichen an den Wert-

stoffhöfen 

Tabelle 8:  Struktur der Abfallsammlung im Landkreis Neuwied 

Die vorstehend dargestellten Sammelsysteme werden teilweise durch den Landkreis 

selbst, teilweise im Auftrag des Landkreises als örE bzw. für Verkaufsverpackungen 

(Glas, LVP) im Auftrag der Systembetreiber gemäß Verpackungsgesetz betrieben. 

Vorwiegend im Bereich der Altkleidersammlung sind darüber hinaus gewerbliche und 

gemeinnützige Sammlungen gemäß § 18 KrWG tätig, die bei der unteren Abfallbe-

hörde der Landkreisverwaltung anzuzeigen sind. Im Landkreis Neuwied sind aktuell 

18 Sammler (Stand 07/2024) angemeldet. Weitere Anmeldungen gewerblicher  

Sammler in den Bereichen Schrott oder Altpapier wurden bislang mit Verweis auf die 

Beeinflussung der öffentlich eingerichteten Sammelsysteme jeweils abgelehnt. 
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Anmeldungen zur Sammlung weiterer Abfallarten sind seit Einführung der Pflicht zur 

Anmeldung der Sammlungen im Jahr 2012 bei der Kreisverwaltung nicht eingegan-

gen. 

4.2 Masse und Entwicklung der verwerteten Abfälle aus Haus-
halten 

4.2.1 Erfassung und Verwertung von Bioabfällen 

Gemäß § 9 Abs. 2 der Abfallsatzung des Landkreises Neuwied sollen Bioabfälle, mit 

Ausnahme von nur schwer kompostierbaren Anteilen (z. B. Knochen, gekochte Spei-

seabfälle), auf dem Grundstück, auf dem sie anfallen, kompostiert und verwertet wer-

den, soweit dies möglich und zumutbar ist (Eigenkompostierung). Die Nutzer von 

mehreren benachbarten Grundstücken können die Eigenkompostierung gemeinsam 

betreiben. Zudem stehen im Landkreis nachfolgende Entsorgungsmöglichkeiten zur 

Verfügung. 

Biotonne 

Die Biotonne ist im Rahmen des Anschluss- und Benutzungszwanges flächendeckend 

im Landkreis eingeführt.  

Ende des Jahres 2023 waren insgesamt 62.100 Bioabfallbehälter der verschiedenen 

Größenklassen (zu 99,3 % mit dem Volumen 140 l) bei den Abfallerzeugern aufge-

stellt. Gemäß der letzten durchgeführten „Erhebung der Haushaltsabfälle – Eigen-

kompostierung“ zu dem Berichtsjahr 2021 führten 12.098 veranlagte 

Haushaltsobjekte im Landkreis Neuwied gleichzeitig eine Eigenkompostierung durch. 

1.375 Anfallstellen von Gewerbebetrieben verfügten ebenfalls über eine Biotonne (14 

davon mit Eigenkompostierung. 11.075 Anfallstellen von Gewerbebetrieben waren 

von der Nutzung der Biotonne befreit. 

Die über die Biotonne erfassten Mengen an Bioabfall werden seit dem 01.01.2016 an 

den Zweckverband Rheinische Entsorgungskooperation (REK) überlassen und in der 

Bioabfallbehandlungsanlage Singhofen verwertet.  
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Abbildung 20:  Absolutes und spezifisches Aufkommen an Biogut aus kommunaler Erfassung 

im Zeitraum 2018 bis 2023 im Landkreis Neuwied 

Die Erfassungsmenge an Bioabfällen über die Biotonne, dargestellt in Abbildung 20, 

ist im Betrachtungszeitraum relativ konstant. 2021 erfolgte ein starker Anstieg von 

163 kg/E,a auf 178 kg/E,a, 2022 ging das Aufkommen deutlich zurück auf 156 kg/E,a 

und blieb 2023 auf diesem Niveau. Damit liegt die erfasste Menge an Bioabfällen trotz 

leichtem Rückgang fast doppelt so hoch wie der Landesdurchschnitt von Rheinland-

Pfalz, welcher zuletzt (2022) bei 80 kg/E,a lag. 

4.2.2 Ergebnisse der Bioabfallanalyse  

Die Bioabfallanalyse erfolgte gemäß der von der Bundesgütegemeinschaft Kompost 

(BGK) veröffentlichten Methode „Gebietsanalyse – Bestimmung der Sortenreinheit 

von Biogut eines Entsorgungsgebietes.“ 

Es wurden zwei Sortierkampagnen durchgeführt, eine in der vegetationsarmen Zeit 

(Februar 2024, 6. KW) und eine in der vegetationsreichen Zeit (April 2024, 15. KW). Für 

die Analyse der Bioabfälle erfolgte gemäß BGK-Methodik eine Gewichtung von 67 % 

für die vegetationsreiche Zeit und von 33 % für die vegetationsarme Zeit. Zur Ermitt-

lung von repräsentativen Ergebnissen für den gesamten Landkreis, wurde eine 

Schichtung der Grundgesamtheit vorgenommen, welche sämtliche Siedlungs- und Be-

bauungsstrukturen, sowie die soziale Struktur des Landkreises abbildet und entspre-

chend gewichtet. Die Gewichtung der einzelnen Teilgebiete erfolgte anhand der 

Verteilung der Bebauungsstrukturen im Landkreis nach ländlich-dörflich, kleinstäd-

tisch-ländlich und städtisch, verdichtet und Großwohnanlagen. 

Die Ergebnisse der Bioabfallanalyse des Landkreises Neuwied aus dem Jahr 2024 

zeigt Abbildung 21. 
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Abbildung 21: Gesamtzusammensetzung der Bioabfälle im Landkreis Neuwied 

Insgesamt gehörten 96,24 % der über die Biotonne entsorgten Abfälle auch in diese. 

Die größte Fraktion der nicht in die Biotonne gehörenden Stoffe machten mit 

1,77 Gew.-% Fremdstoffe wie Glas, Metalle und Sonstige aus. 

Die Ergebnisse der Bioabfallanalyse aus dem Jahr 2024 werden gemäß den Ausfüh-

rungen des Witzenhausen-Instituts wie folgt zusammengefasst: 

o Die Qualität der untersuchten Bioabfälle war mit einem Anteil von 3,76 Gew.-% 

von nicht in die Biotonne gehörenden Materialien lediglich mittelmäßig. 

o Insbesondere mit 1,21 Gew.-% war der Anteil an Kunststoffen zu hoch. 

o Auch die übrigen Fremdstoffe (Glas, Metalle, sonstige Fremdstoffe) summier-

ten sich auf 1,77 Gew.-%. 

o Während im alt-ländlichen Bereich lediglich 0,9 % und im neu-ländlichen Be-

reich 1,7 % Fremdstoffe enthalten waren, lag der Anteil an Fremdstoffen im in-

nerstädtischen Bereich und in Großwohnanlagen mit zum Teil über 8 % 

deutlich darüber. 
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Die Gesamterfassungsmenge an PPK-Abfällen ist im Betrachtungszeitraum leicht 

rückläufig und betrug im Jahr 2023 65 kg/E,a.  

Die im Landesdurchschnitt je Einwohner erfasste Menge an PPK im Jahr 2022 betrug 

68 kg/E und lag damit in gleicher Höhe wie im Landkreis Neuwied im entsprechenden 

Vergleichsjahr.  

Um auch bei weiter zunehmenden Kartonageanteilen zukünftig alle Papiermengen 

erfassen zu können, die dem örE überlassen werden sollen, wird erwogen, die Grund-

ausstattung mit Behältervolumen anzupassen und das 240 l Gefäß als Regelgefäß 

auch dort anzubieten, wo bislang eine 140 l - Restabfalltonne für die Abfuhr genutzt 

wird. Gemäß Abfallsatzung können zudem Großkartonagen und gelegentlich anfal-

lende Mehrmengen gebündelt neben der Papiertonne bereitgelegt werden, wenn sie 

ein Gesamtmaß von 100 x 50 x 50 cm nicht überschreiten. 

Da Papier ein werthaltiger Rohstoff ist, ist bei dieser Abfallart grundsätzlich von ei-

nem regen Interesse gemeinnütziger und gewerblicher Sammler zu rechnen. Aktuell 

sind jedoch keine gemeinnützigen oder gewerblichen Sammlungen genehmigt, da 

diese das kommunale Erfassungssystem in seiner Wirksamkeit und damit in seinem 

Beitrag für die Stabilisierung der Abfallentsorgungsgebühren stören würden. 

4.2.8 Erfassung und Entsorgung von Leichtverpackungen (LVP) 

LVP-Abfälle sind Verpackungsabfälle aus Kunststoffen, Schaumstoffen, Metall und 

Verbundstoffen etc. Sie werden im Auftrag der Systembetreiber gemäß Verpackungs-

gesetz erfasst und entsorgt. Systembetreiber sind Unternehmen, die von den Inver-

kehrbringern von Verkaufsverpackungen Lizenzentgelte auf Grundlage des 

Verpackungsgesetzes einnehmen, mit denen sie ein Erfassungs- und Verwertungssys-

tem finanzieren. Unter den derzeit zehn in Rheinland-Pfalz zugelassenen Systembe-

treibern halten die Systeme BellandVision GmbH, PreZero Dual GmbH, Grüner Punkt 

(DSD) und die Interzero Recycling Alliance GmbH die größten Marktanteile im Bereich 

der Sammlung von Leichtverpackungen (LVP) [11]. 

Die Sammlung der Leichtverpackungen erfolgt im Landkreis Neuwied mittels „Grüner 

Tonne“ der Größen 140 l und 240 l. Für ausgewählte Standorte werden bei der Samm-

lung auch 1.100-l-Behälter eingesetzt. 

Mit den Systembetreibern ist eine 21-tägliche Sammlung der LVP-Abfälle abgestimmt, 

für 1.100-l-Behälter ist auch eine wöchentliche Sammlung möglich. Sowohl die Samm-

lung als auch die Verwertung erfolgen durch Beauftragte der Systembetreiber. 

Die Entwicklung des Mengenaufkommens an Leichtverpackungen ist nachfolgend 

dargestellt: 
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Im Zuge der Umgestaltung der Annahmemöglichkeiten an den Wertstoffhöfen in 

Neuwied und Linkenbach sollen deshalb deutlich größerer Annahmecontainer aufge-

stellt werden, um die Erfassungsmengen zu erhöhen. Nach Erweiterung der Anlagen 

am Wertstoffhof Linz wird auch dort ein Großcontainer insbesondere für die Getrenn-

terfassung aus dem angelieferten Sperrmüll erfolgen.  

Alte CDs/DVDs werden an den Wertstoffhöfen bereits getrennt gesammelt und einer 

stofflichen Verwertung zugeführt.  

4.2.11 Erfassung und Entsorgung von Glas (keine Verpackungen) 

Für Flachglas, wie z. B. aus Fenstern und Türen, ist eine getrennte Erfassung an den 

Wertstoffhöfen derzeit noch nicht möglich, da es an geeigneten Aufstellflächen für zu-

sätzliche Container mangelt. Aktuell werden die Glasabfälle über die gemischten Bau- 

und Abbruchabfälle und nach Sortierung zu Recyclingbaustoffen weiterverarbeitet. 

Für eine Verbesserung der stofflichen Verwertung werden die Anlieferer für die Ent-

sorgung ihrer Abfälle an örtliche Glaser verwiesen, die einen geeigneten Verwertungs-

weg vorhalten. Nach Erweiterung der Wertstoffhoffläche in Linz wird geprüft, wie eine 

getrennte Erfassung für Altfenster aus Kunststoff oder Holz und Flachglas sich dort 

integrieren lässt. Aus den dort gewonnene Erfahrungen soll dann eine Erfassungs-

strategie für die anderen Standorte abgeleitet werden. 

4.2.12 Erfassung und Entsorgung von Textilien 

Im Landkreis Neuwied werden Alttextilien derzeit fast ausschließlich durch gewerbli-

che und gemeinnützige bzw. karitative Sammlungen erfasst. Ein solcher Anbieter be-

treibt auch auf Grundlage einer Vereinbarung mit der Abfallwirtschaft Landkreis 

Neuwied AöR Erfassungscontainer auf den Wertstoffhöfen. Den Bürgerinnen und 

Bürgern stehen des Weiteren im Bringsystem flächendeckend Altkleidercontainer an 

137 verschiedenen Standplätzen (Stand 2024) im gesamten Landkreis zur Verfügung. 

Es besteht damit ein gutes und flächendeckendes Angebot. 

Die Analyse des Restabfalls für den Landkreis Neuwied hat gezeigt, dass 2023 mit 

2,22 kg/E,a eine geringere Menge an Alttextilien über den Restabfall entsorgt wird, als 

im Vergleich dazu über gewerbliche Sammler (3,8 kg/E,a) erfasst wird. Durch weiter-

gehende Maßnahmen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit sollen die Bürgerinnen 

und Bürger dahingehend sensibilisiert werden dieses grundsätzlich noch vorhandene 

Potential einer Getrennterfassung- und verwertung zukommen zu lassen. 

Um die Angebotsdichte und auch den Service für die Bürger bei Bedarf zu verbes-

sern, wird eine regelmäßige Bestandsaufnahme durch die Mitarbeiter der unteren 

Abfallbehörde durchgeführt und das Angebot online auf der Homepage der Abfall-

wirtschaft Landkreis Neuwied AöR transparent dargestellt. 
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Sofern ein zusätzlicher Bedarf ermittelt wird, kann dieser kurzfristig über weitere An-

gebote/ Standplätze abgedeckt werden. 

Die Entwicklung des Aufkommens an Alttextilien, die dem Landkreis durch die re-

gistrierten Sammler gemeldet wurden, ist in nachfolgender Abbildung 32 dargestellt. 

 

Abbildung 32:  Absolutes und spezifisches Aufkommen der Textilerfassung durch gewerbli-

che Sammler 2021 bis 2023 im Landkreis Neuwied 

 

4.3 Masse und Entwicklung der beseitigten Abfälle aus Haus-
halten 

4.3.1 Erfassung und Entsorgung von Haus- und Geschäftsmüll 

Die Sammlung von Haus- und Geschäftsmüll (Abfallschlüssel 20 03 01 – gemischter 

Siedlungsabfall) umfasst Abfälle aus privaten Haushaltungen (Hausmüll), die im Rah-

men der privaten Lebensführung anfallen, sowie Abfall zur Beseitigung aus anderen 

Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, der in den zugelassenen Restabfall-

behältern gemeinsam mit dem privaten Hausmüll gesammelt wird (Geschäftsmüll). 

Bei der Sammlung wird ein Behälteridentifikationssystem zur Erfassung der Entlee-

rungshäufigkeit eingesetzt. 

Die Haus- und Geschäftsmüllsammlung wird durch die Abfallwirtschaft Landkreis 

Neuwied AöR in Eigenleistung ausgeführt. 
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Das Mengenaufkommen an Hausmüll stieg im Betrachtungszeitraum von 2018 von 

106 kg/E,a bis zum Jahr 2021 auf 112 kg/E,a leicht an. Im Jahr 2022 ging das Aufkom-

men leicht zurück auf 105 kg/E,a. Im Jahr 2021, während der Corona-Pandemie, 

wurde eine etwas höhere Menge an Hausmüll überlassen. Das Mengenniveau liegt 

derzeit unter dem Wert von 154 kg/E,a des Vergleichsjahres 2022 für Rheinland-Pfalz. 

Dies ist ein deutlicher Hinweis auf die bereits gut funktionierende Abfalltrennung im 

Landkreis Neuwied. 

Die Entwicklung des gemeinsam mit dem Hausmüll erfasste Aufkommen an haus-
müllähnlichen Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen (Geschäftsmüll) ist nachfol-
gend dargestellt. 

 

Abbildung 36:  Absolutes und spezifisches Aufkommen an Geschäftsmüll (tonnengestützte 

Sammlung) im Zeitraum 2018 bis 2023 im Landkreis Neuwied 

Das Mengenaufkommen an Geschäftsmüll stieg im Betrachtungszeitraum von 2018 

von 35 kg/E,a bis zum Jahr 2021 auf 37 kg/E,a leicht an. 2022 ging das Aufkommen 

leicht zurück auf 34 kg/E,a und stieg 2023 wieder auf 37 kg/E,a an. Das Mengenniveau 

liegt derzeit deutlich über dem Wert von 18 kg/E,a des Vergleichsjahres 2022 für 

Rheinland-Pfalz.  
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4.3.2 Analyse von Restabfällen im Landkreis Neuwied  

Auf Grundlage der Vorgaben des Abfallwirtschaftsplans des Landes Rheinland-Pfalz 

wurde im Winter 2023/2024 und im Frühjahr 2024 eine aktuelle Rest- und Bioabfall-

analyse für den Landkreis durchgeführt. 

Hauptziel der Restabfalluntersuchung war die Ermittlung des biogenen Anteils und 

die Bestimmung des Gehalts an recyclingfähigen Wertstoffen (z.B. Glas, LVP, PPK) im 

Hausmüll. 

Bei der Analyse des Bioabfalls wurde der Anteil der verschiedenen Organikanteile 

und die Art und Menge an Störstoffen im Bioabfall bestimmt. 

4.3.2.1 Methodik und Vorgehensweise bei der Analyse von Rest- und Bi-

oabfällen 

Die Restabfallanalyse erfolgte gemäß der vom Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz 

veröffentlichten „Richtlinie zur Analyse von Restabfall in Rheinland-Pfalz“.  

Es wurden jeweils zwei Sortierkampagnen durchgeführt, eine in der vegetationsar-

men Zeit (Februar 2024, 6. KW) und eine in der vegetationsreichen Zeit (April 2024, 

15. KW). Zur Ermittlung von repräsentativen Ergebnissen für den gesamten Landkreis 

wurde eine Schichtung der Grundgesamtheit vorgenommen, welche sämtliche Sied-

lungs- und Bebauungsstrukturen, sowie die soziale Struktur des Landkreises abbildet 

und entsprechend gewichtet. Die Gewichtung der einzelnen Teilgebiete erfolgte an-

hand der Verteilung der Bebauungsstrukturen im Landkreis nach ländlich-dörflich, 

kleinstädtisch-ländlich und städtisch, verdichtet und Großwohnanlagen. 

4.3.2.2 Ergebnisse der Restabfallanalyse 

Die Ergebnisse der Restabfallanalyse des Landkreises Neuwied aus dem Jahr 2024 

zeigt Abbildung 37. Die Organik im gesamten Restabfall ist in der Abbildung mit ei-

nem Anteil von 17,1 Gew.-% angegeben, für den Feinmüll (5 Gew.-%) wird zudem ge-

mäß der Sortierrichtlinie Rheinland-Pfalz angenommen, dass dieser zur Hälfte aus 

Organik besteht. Somit ergibt sich aus der Restabfallanalyse für den Landkreis Neu-

wied ein Organikanteil im Restabfall von insgesamt 19,6 Gew.-%.  
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Abbildung 37:  Gesamtzusammensetzung des Restabfall 2024 (Rundungsgenauigkeit 

0,1 Gew.-%)  

Abweichend davon besteht gemäß Landesabfallwirtschaftsplan Rheinland-Pfalz der 

relevante Gesamtorganikanteil aus Küchenabfällen, Nahrungsabfällen und Gartenab-

fällen. Verpackte Lebensmittel und sonstige native Organik werden gemäß Vorgaben 

des Landes Rheinland-Pfalz hierbei nicht berücksichtigt. So ergibt sich gemäß Abbil-

dung 38 für den Restabfall des Landkreises Neuwied ein relevanter Gesamtorgani-

kanteil von 13,1 Gew.-%. Dies entspricht hochgerechnet auf das Gesamtaufkommen 

im Landkreis Neuwied einem einwohnerspezifischem Aufkommen an relevanter Or-

ganik im Restabfall von 16,6 kg/E,a womit der Zielwert des Landes (Anteil < 20 kg/E,a) 

unterschritten wird.  

 

Abbildung 38:  Relevanter Gesamtorganikanteil im Restabfall - differenziert nach Fraktionen 

(Gew.-%)  
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Recyclingfähige Wertstoffe machten insgesamt 13 Gew.-% im Restabfall aus siehe Ab-

bildung 39, hochgerechnet entspricht dies einer Menge von 16,4 kg/E,a.  

 

Abbildung 39:  Trockene Wertstoffe im Restabfall (Gew.-%) 

Tabelle 9 zeigt die einwohnerspezifischen Mengen an verwertbaren, bzw. getrennt zu 

erfassenden Wertstoffen und Abfällen im Hausmüll. 

Sortierfraktion gesamt Gew.-% Hochrechnung [kg/E, a] 

Fe-Metalle 2,9 % 3,6 
Ne-Metalle 0,9 % 1,1 

Papier, Pappen, Kartonagen 8,8 % 11,1 
Kunststoffe 9,3 % 11,8 
Glas 4,6 % 5,8 

Organik 17,1 % 21,6 
Holz 3,8 % 4,8 
Verbunde 11,0 % 13,9 

Mineralien, Inertstoffe 4,7 % 6,0 
Schadstoffe 0,37 % 0,5 
Sonstiges 31,6 % 39,9 

Feinmüll < 10 mm 5,0 % 6,3 
Summe 100,00 % 126,4 

Tabelle 9:  Verwertbare bzw. getrennt zu erfassende Wertstoffe und Abfälle im Haus-

müll 
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Für die verschiedenen Siedlungsstrukturen im Landkreis lassen sich die nachfolgend 

in Abbildung 40 und Abbildung 41 dargestellten strukturspezifischen Kennzahlen der 

Hausmüllerfassung ableiten. 

 

Abbildung 40:  Anteile recyclingfähiger Wertstoffe im Restabfall aus Restabfalltonnen der un-

tersuchten Strukturen (Gew.-%) 

 

Abbildung 41:  Anteile und Zusammensetzung der Organik im Restabfall in den verschiede-

nen Bebauungsstrukturen (Gew.-%) 

Die Ergebnisse der Restabfallanalyse aus dem Jahr 2024 lassen sich gemäß den Aus-

führungen des Witzenhausen-Instituts wie folgt zusammenfassen: 

o Das Wertstoffpotenzial (d. h. Abfälle die mit den vorhandenen Systemen prin-

zipiell separat erfassbar wären) beträgt in Summe etwa 26,1 Gew.-% des zur 

Abfuhr bereitgestellten Restabfalls. Zudem könnten 6,3 Gew.-% verpackte 
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Lebensmittel, von der Verpackung befreit, zusätzlich über die Biotonne erfasst 

werden. 

o Insbesondere im innerstädtischen Bereich (18 Gew.-%), aber auch in Groß-

wohnanlagen (14,1 Gew.-%) liegt das Potential an trockenen Wertstoffen, aber 

auch das an Organik im Restabfall deutlich über den alt ländlichen und neu 

ländlichen Strukturen. 

4.3.2.3 Vergleich Zielwerte des Abfallwirtschaftsplans Rheinland-Pfalz 

Der Blick auf die Zielwerte des Abfallwirtschaftsplans Rheinland-Pfalz in Tabelle 10 

zeigt, dass das Aufkommen an Wertstoffen im Restabfall mit 16,4 kg/E,a doppelt so 

hoch liegt, wie der Zielwert es für das Jahr 2030 vorgibt. In diesem Bereich ergibt sich 

somit ein deutlicher Handlungsbedarf. Mit 16,6 kg/E,a an Bioabfällen im Restabfall, 

liegt der Landkreis Neuwied schon heute unter dem Zielwert von 20 kg/E,a für das 

Jahr 2030. Insbesondere eine Reduktion der verpackten Lebensmittel im Restabfall 

birgt hierbei das größte Potential für eine Verminderung des Organikanteils im 

Restabfall. 

 

Tabelle 10:  Zielwerte Wertstoffe/Bioabfall Abfallwirtschaftsplan Rheinland-Pfalz 2030 

4.3.3 Erfassung und Entsorgung von Problemabfällen 

Die Erfassung von gefährlichen Abfällen gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung aus pri-

vaten Haushaltungen und anderen Herkunftsbereichen in haushaltsüblichen Mengen 

erfolgt im Landkreis Neuwied über die Scheckkartensammlung sowie eine mobile An-

nahmestelle (Schadstoffmobil).  
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Abbildung 42:  Schadstoffmobil (Foto: AöR) 

Es werden alle haushaltsüblichen gefährlichen Abfälle angenommen und einer ord-

nungsgemäßen Entsorgung zugeführt. In der Abfallsatzung sind u. a. Gifte, Laugen, 

Säuren, Farben, Schädlingsbekämpfungs- und Pflanzenschutzmittel, teer- und ölhal-

tige Rückstände, Düngemittel, Leime, sonstige Chemikalien, Leuchtstoffröhren und 

Energiesparlampen aufgeführt. Zudem können auch Autobatterien am Schadstoffmo-

bil entsorgt werden. 

Die Sammlung erfolgt für private Haushaltungen gebührenfrei. Das Schadstoffmobil 

ist immer mittwochs und samstags (14-täglich, außer an Feiertagen) gemäß Termin-

plan abwechselnd an den 4 Halteplätzen an den 3 Wertstoffhöfen Linz, Linkenbach 

und Neuwied sowie einem festen Halteplatz in der Verbandsgemeinde Asbach unter-

wegs. An den Haltepunkten ist eine Haltezeit von 2,5 bis 3,5 Stunden mittwochs und 

samstags von 4 Stunden vorgesehen.  

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der haushaltsnahen Abholung von Prob-

lemabfällen per Entsorgungsscheck zu bestimmten Terminen gemäß Abfuhrkalender. 

Die Abfälle sind durch ein Online-Formular oder mit einem Entsorgungsscheck per 

Postkarte zur Abholung anzumelden. Die Anmeldung muss spätestens 10 Tage vor 

dem nächstmöglichen freien Sammeltermin eingegangen sein. Die Abfälle dürfen 

nicht im öffentlichen Verkehrsraum bereitgestellt werden, diese sind den Mitarbei-

tern des Abfuhrunternehmens persönlich zu übergeben.  

Nicht am Schadstoffmobil angenommen werden gefährliche Abfälle in Form von As-

best, Dämmmaterial und Teerpappe. Diese können bis zu einer Menge von insgesamt 

2.000 kg pro Jahr und Abfallerzeuger gebührenpflichtig auf dem Wertstoffhof Linken-

bach entsorgt werden. 
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Die Entwicklung des Mengenaufkommens an gefährlichen Abfällen ist in Abbildung 43 

dargestellt. Der prozentuale Anteil der Schadstoffe aus Gewerbe lag im Betrachtungs-

zeitraum zwischen 3 % im Jahr 2018 und 14 % im Jahr 2019. 

 

Abbildung 43:  Absolutes und spezifisches Aufkommen an gefährlichen Abfällen im Zeitraum 

2018 bis 2023 im Landkreis Neuwied 

Die Sortieranalyse des Restabfalls 2023 hat aufgezeigt, dass zudem die Restabfall-

tonne regelmäßig als Entsorgungsvariante für gefährliche Abfälle genutzt wird. So 

werden etwa 0,4 kg/E,a an gefährlichen Abfällen von den Bürgern zusätzlich über den 

Restabfall entsorgt, meistens Batterien. 58 % der untersuchten Stichprobeneinheiten 

der Restabfallanalyse enthielten Schadstoffe, darüber hinaus fanden sich Elektro-

kleingeräte sogar in 92 % (2,8 kg/E,a) der untersuchten Stichprobeneinheiten. Dies 

verdeutlicht, dass diese Thematik fortwährend und intensiv in der Öffentlichkeitsar-

beit und Abfallberatung zu berücksichtigen ist, um das Bewusstsein für die Schädlich-

keit dieser Teilabfallströme zu stärken und auf die vielfältigen Abgabemöglichkeiten 

im Handel und auch beim Landkreis hinzuweisen. 
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4.3.4 Entwicklung des Aufkommens an illegalen Ablagerungen 

Das Aufkommen an illegalen Ablagerungen, die auf Kosten des Landkreises entsorgt 

wurden, ist in der folgenden Abbildung 44 dargestellt.  

Zur Beseitigung von illegal abgelagerten Abfällen ist gemäß § 16 Abs. 1 LKrWG derje-

nige verpflichtet, der die Abfälle rechtswidrig entsorgt hat. Kann dieser nicht ermittelt 

werden und werden die Abfälle gemäß § 16 Abs. 3 LKrWG auf Grundstücken des Lan-

des, der kommunalen Gebietskörperschaften oder deren Verbänden entsorgt, haben 

diese Körperschaften die Abfälle zusammenzutragen und dem öffentlich-rechtlichen 

Entsorgungsträger nach dessen näheren Bestimmungen zur weiteren Entsorgung un-

entgeltlich zu überlassen. 

 

Abbildung 44:  Aufkommen an illegalen Ablagerungen im Landkreis Neuwied 2018 bis 2023 

Die Früherkennung und Erfassung der Abfälle funktionieren in der derzeitigen Struk-

tur gut und zeitnah. Dies lässt sich auch daran ablesen, dass die erfasste Gesamt-

menge auf höherem Niveau liegt als der Landesdurchschnitt und in den letzten 

Jahren sogar noch zunahm. Das spezifische Aufkommen lag im Jahr 2023 1 kg/E,a 

über dem Rheinland-pfälzischen Landesdurchschnitt (2022) in Höhe von 0, 8 kg/E,a. 

Mittelfristig könnte eine Erweiterung des Angebotes an Wertstoffhöfen dazu beitra-

gen, die Mengen an illegalen Ablagerungen zu reduzieren.  
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4.3.5 Entwicklung des Aufkommens an Bau- und Abbruchabfällen 

Das Aufkommen an Bau- und Abbruchabfällen, die über den öffentlich-rechtlichen 

Entsorgungsträger entsorgt wurden, ist in der folgenden Tabelle 11 dargestellt.  

  

Tabelle 11:  Aufkommen an Bau- und Abbruchabfällen im Zeitraum 2018 bis 2023 

Bei der Dokumentation von Bau- und Abbruchabfällen gibt es unterschiedlich gute 

Datenlagen und eine unterschiedlich intensive Befassung der einzelnen Landkreise 

mit diesem Thema, sodass sich sehr große Unterschiede bezüglich der einwohner-

spezifischen Werte ergeben. Das Aufkommen unterliegt zudem starken Schwankun-

gen und ist auch abhängig von weiteren Einflussfaktoren wie etwa der Wirtschafts- 

und Baukonjunktur, die nicht durch die Landkreise beeinflusst werden. Hinzu kommt, 

dass unterschiedlich große Anteile der Bauabfälle von privaten Verwertungsfirmen 

übernommen werden, sodass den Landkreisen bislang keine umfassende Aussage 

über das tatsächliche Mengenaufkommen möglich ist. Insofern ist aus dem Landes-

vergleich keine Aussage in Bezug auf den Landkreis Neuwied möglich. 
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4.4 Masse an Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen und 
deren Verwertung oder Beseitigung 

Gewerbliche Abfälle werden zum überwiegenden Teil durch die Abfallerzeuger in Ei-

genregie, also außerhalb der durch die kommunale Abfallwirtschaft bereitgestellten 

Erfassungssysteme, entsorgt. Um im Sinne der Daseinsvorsorge planen und steuern 

zu können, strebt der örE dennoch eine hinreichend genaue Kenntnis über Menge 

und Wege der im Landkreis anfallenden gewerblichen Abfälle an. 

Zu diesem Zweck hat die Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied AöR 23 öffentliche Stel-

len (Stadt Neuwied, Verbandsgemeinden, Landesbetrieb für Mobilität (Straßenmeiste-

reien), Autobahnmeisterei) sowie 17 privatwirtschaftliche Unternehmen im Landkreis 

angeschrieben und um Auskunft über die in deren Verantwortungsbereich angefalle-

nen bzw. angenommenen Abfallarten und -mengen gebeten. 

Die angeschriebenen privatwirtschaftlichen Entsorgungsunternehmen stellten auf die 

Anfrage – bis auf 5 Ausnahmen – keine Daten zur Verfügung. Die diesbezüglichen Er-

gebnisse sind in der nachfolgenden Tabelle 12 dargestellt:  

 

Tabelle 12:  Überblick über die Rückmeldungen zur Datenerhebung von Abfallmengen 

aus anderen Herkunftsbereichen 

Bei den Klärwerken der Stadt Neuwied und der Verbandsgemeinden liegen umfas-

sende Dokumentationen über die angefallenen Abfälle und deren Entsorgungswege 

vor, so dass hier entsprechend Auskunft erteilt werden konnte. Hierbei ergab sich, 

dass die Klärschlammverwertung innerhalb des Landkreises Neuwied überwiegend 

durch die Aufbringung des Klärschlamms auf landwirtschaftliche Flächen erfolgt. Eine 

Auswertung auf Grund der Aussagen der kommunalen Kläranlagen im Landkreis 

Neuwied, bei denen 66 % der Einwohner angeschlossen sind, zeigt, dass von den ins-

gesamt gemeldeten 5.550 Mg an entwässertem und getrocknetem Klärschlamm ein 

Anteil von 64 % landwirtschaftlich genutzt wird.  

Rubrik

Anzahl 

angeschrie-

bener Stellen

Antworten 

bis zum 

28.05.2024

Anzahl 

Antworten m. 

Datenrücklauf 

Mengen

I
Kläranlagen Stadt/ 

Verbandsgemeinden - Klärschlamm
8 7 6

 5.550

8.400 

Mg Klärschlamm entw ässert/getrocknet

m³ teilentw ässert/f lüssig zu KA Selters

II
privatwirtschaftliche Anlagen - 

Bau- und Gewerbeabfall
17 7 5

6.955

22.500

15.777

4.161

45.200

Mg Output, mineral. u. Bau- und Abbruchabfälle;

Mg Input mineral. Abfälle

Mg Input Altholz aus LK Neuw ied

Mg Input unbelaseter Boden Z0

m³ Input unbelasteter Boden Z0

III

Landkreis/ Stadt/ 

Verbandsgemeinden/ 

Straßenbaulastträger - 

Bauabfälle eigene Bauvorhaben

13 8 5
630

11.800

Mg

m³ (Straßenbau, Sanierungsarbeiten)

IV
Landkreis/ Stadt NR - 

genehmigte Bauvorhaben
2 2 2 618 Genehmigungen

Summe 40 24 18

Größenordnung Mengen gem. Datenrücklauf
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Einige Verbandsgemeinden dienen im Rahmen einer kreisüberschreitenden inter-

kommunalen Kooperation ihre Klärschlämme zur Weiterverwertung der Kläranlage in 

Selters an. Diese wird als Mitglied der Kommunalen Klärschlammverwertung Region 

Altenkirchen GmbH zukünftig über einen eigenen thermischen Verwertungsweg 

nebst Phosphorrückgewinnung verfügen. 

Die bislang als besonders innovativ eingestufte Pyreg-Anlage zur Rückgewinnung von 

kristallinem Phosphor aus dem Klärschlamm, die in der Verbandsgemeinde Linz-Un-

kel bis 2023 betrieben wurde, wird aktuell nicht mehr genutzt, weil das Produkt bis-

lang keine Genehmigung zur landwirtschaftlichen Nutzung erhalten hat. Vor dem 

Hintergrund der gesetzlich geforderten Phosphorrückgewinnung ab 2032 sind nun 

unterschiedliche Kooperationsmodelle und Verwertungsoptionen zu prüfen. 

Von den Trägern der Straßenbaulast wurden lediglich der erfassten gefährlichen Ab-

fälle dokumentiert und sind in obiger Tabelle dargestellt. 

Im Kontext der Erhebung von Daten für das Stoffstrommanagement wurde als eine 

mögliche Quelle für die Nachverfolgung der Gesamtabfallströme eine qualifizierte 

Hochrechnung auf Grundlage einer Auswertung der erteilten Baugenehmigungen im 

Abgleich mit den an den gewerblichen Verwertungsanlagen angedienten Abfällen zur 

Verwertung aus Baustellen im Landkreis erwartet. Da es aber schon an der Rückmel-

dung der angefragten Verwertungsunternehmen fehlte, konnte diese Datenquelle 

noch nicht für weitergehende Rückschlüsse und Hochrechnungen genutzt werden. 

Von der Fortführung der Beobachtung dieser Kennzahl ist aber zukünftig ein Erkennt-

nisgewinn für das Stoffstrommanagement zu erwarten. 

Die Rückfrage zu Abfallmengen aus kommunalen Bauvorhaben (Bau- und Abbruchab-

fälle, Bodenaushub, Altmetalle) ergab ebenfalls nur geringe Erkenntnisse, da hierzu 

bei den meisten bauverantwortlichen Stellen in den Verbandsgemeinden keine sepa-

raten Statistiken geführt werden. Nach Auskunft der angefragten Verbandsgemein-

den werden die erfassten Bauabfälle direkt von den beauftragten Dienstleistern der 

Verwertung bzw. Entsorgung zugeführt. Detaillierte Dokumentationen zu Mengen 

und Entsorgungswegen liegen dabei überwiegend nicht vor bzw. werden nicht im 

Rahmen der Rechnungsprüfung erhoben. Deshalb sind sie für Dritte, wie die Abfall-

wirtschaft Landkreis Neuwied AöR bzw. den Landkreis Neuwied, nicht für weitere 

Auswertungen verfügbar. 

Ausnahmen von dieser beobachteten Regel zeigen, wie das Stoffstrommanagement 

sich in diesen Bereichen umsetzen ließe, wenn eine so detaillierte Teildokumentation 

umgesetzt würde, wie sie in einem Fall des Umbaus eines Hallenbades zurückgemel-

det wurde. 



Abfallwirtschaftskonzept Landkreis Neuwied – Fortschreibung 2024/2029 

 Seite 72 

 

Eine mögliche Idee zur Verbesserung der gemeinsamen Dokumentation derartiger 

Stoffströme der Verbands- und Ortsgemeinden mit Unterstützung des Landkreises 

bzw. der Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied AöR könnte der Aufbau einer Entsor-

gungswege- und Kostenaustauschplattform sein. In dieser könnten sich die kommu-

nalen Mitglieder über Entsorgungskonditionen und Verwertungswege für die 

verschiedenen Bauabfälle austauschen, indem das Portal zur gemeinsamen Rech-

nungsprüfung von Abrechnungen zur Bauentsorgung genutzt würde. Denn nur die 

Verknüpfung mit einem möglichen wirtschaftlichen Vorteil verspricht hier eine mittel-

fristige Verbesserung der Datenerfassungsqualität. 

  

exemplarisch: Umbaumaßnahme Hallenbad

Abfallart AVV-Nr. Menge in Mg Anzahl Fuhren

Reaktions- und Destillationsrückstände 070208 0,7 Mg 1

Gemische aus Beton, Ziegels Fliesen und Keramik 170107 134,7 Mg 12

Holz - gemischt zwischen Kategorie AI-AIII 170201 15,8 Mg 4

Glas 170202 4,8 Mg 1

gemischte Metalle 170407 8,0 Mg 3

Mineralwolle 170603 2,2 Mg 2

Styropor 170604 8,2 Mg 8

Asbesthaltige Baustoffe 170605 0,1 Mg 1

Baustoff auf Gipsbasis 170802 2,6 Mg 1

Gemischte Bau- und Abbruchabfälle 170904 45,0 Mg 8

Substrat 74,7 Mg 13

Summe: 296,9 Mg 54

beauftragte Unternehmen: 4
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4.5 Darstellung des Gesamtabfallaufkommens im Landkreis 
Neuwied 

Abbildung 45 gibt zunächst einen Gesamtüberblick über die seit 2018 jährlich im 

Landkreis angefallenen Abfallmengen. Die Darstellung erfolgt gruppiert in  

o Restabfall (tonnengestützt erfasster Haus- und Geschäftsmüll),  

o Sperrmüll, 

o im Auftrag der Systembetreiber (Duale Systeme) getrennt erfasste 

Wertstoffe (Verpackungen aus PPK, Glas, LVP) und 

o durch den Landkreis getrennt erfasste Wertstoffe (PPK Kommunalan-

teil, Elektroaltgeräte, Bioabfälle, Grünabfälle, Metalle, Textilien, Altholz), 

o sonstige Abfälle (Schadstoffmobil, illegale Ablagerungen). 

 

Abbildung 45:  Überblick über das Abfallaufkommen im Landkreis Neuwied: getrennt er-

fasste Wertstoffe, Sperrmüll, Restabfall, sonstige Abfälle (Differenzen run-

dungsbedingt) 

Die Gesamtmenge an Abfällen unterlag von 2018 bis 2021 einem steigenden Trend, 

der von einer Zunahme der Erfassung verwertbarer Abfälle herrührt. In den Jahren 

2020/21 wurden die Abfälle vermutlich pandemiebedingt verstärkt überlassen.  
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2022 und 2023 lagen die Gesamtmengen dann sogar deutlich unter dem Niveau von 

2021, was auch auf ein witterungsbedingt deutlich geringeres Aufkommen an Biogut 

und Grünabfällen zurückzuführen ist. 

 

Tabelle 13:  Entwicklung des Abfallaufkommens in den Gruppen getrennt erfasste Wert-

stoffe LK Neuwied, getrennt erfasste Wertstoffe Duale Systeme, Sperrmüll, 

Restabfall, sonstige Abfälle (Differenzen rundungsbedingt) 

 

  

Tabelle 14:  Entwicklung des spezifischen Abfallaufkommens in den Gruppen getrennt er-

fasste Wertstoffe LK Neuwied, getrennt erfasste Wertstoffe Duale Systeme, 

Sperrmüll, Restabfall, sonstige Abfälle (Differenzen rundungsbedingt) 

Die spezifischen Abfallmengen wurden jeweils mit der amtlichen Einwohnerzahl des 

Statistischen Bundesamtes mit Stand 31.12. eines jeden Jahres ermittelt.  
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5 Handlungsfelder der strategischen Ausrichtung der 
Abfallwirtschaft im Landkreises Neuwied 

5.1 Rechtliche Herleitung – Anforderungen des § 14 Abs. 1 KrWG 

Der Landkreis Neuwied orientiert sich bei seiner Abfallbewirtschaftungsstrategie 

langfristig an den Zielen der Kreislaufwirtschaft im Sinne des Kreislaufwirtschaftsge-

setzes (KrWG) mit einer konsequenten Ausrichtung auf die Abfallvermeidung und 

stoffliche Verwertung (Recycling), wie in Kapitel 2 ausgeführt. Die Operationalisierung 

dieser Ziele bei der Gestaltung der in öffentlich-rechtlicher Verantwortung erbrachten 

Entsorgungsleistungen erfolgt dabei unter dem Gebot der Wirtschaftlichkeit und  

Effizienz. 

Bezüglich der zu erreichenden Ziele beinhaltet § 14 Abs.1 KrWG die folgenden  

Regelungen: 

„Die Vorbereitung zur Wiederverwendung und das Recycling von Siedlungsabfällen 
sollen betragen:  

1. spätestens ab dem 01.01.2020 insgesamt mindestens 50 Gewichtsprozent,  

2. spätestens ab dem 01.01.2025 insgesamt mindestens 55 Gewichtsprozent,  

3. spätestens ab dem 01.01.2030 insgesamt mindestens 60 Gewichtsprozent und  

4. spätestens ab dem 01.01.2035 insgesamt mindestens 65 Gewichtsprozent.“ 

Die Vorgaben des § 14 Abs. 1 KrWG reflektieren auf die in § 6 Abs. 1 KrWG festgelegte 

Priorisierung des Recyclings gegenüber der sonstigen (und damit auch energetischen) 

Verwertung von Abfällen. Bis zum Jahr 2035 soll die entsprechende Quote auf bis zu 

65 % ansteigen. 

Siedlungsabfälle sind dabei gemäß Definition des § 3 Ziff. 5a KrWG Abfälle aus priva-

ten Haushaltungen, insbesondere Papier und Pappe, Glas, Metall, Kunststoff, Bioab-

fälle (Biogut und Grüngut), Holz, Textilien, Verpackungen, Elektro- und Elektronik-

Altgeräte, Altbatterien und Altakkumulatoren sowie Sperrmüll, einschließlich Matrat-

zen und Möbel, und aus anderen Herkunftsbereichen, wenn diese Abfälle auf Grund 

ihrer Beschaffenheit und Zusammensetzung mit Abfällen aus privaten Haushaltun-

gen vergleichbar sind. 

Die Höhe der Verwertungsquote unterstreicht die Priorität der stofflichen gegenüber 

der sonstigen (und damit auch gegenüber der energetischen) Verwertung. Die Vorbe-

reitung zur Wiederverwendung steht in der Abfallhierarchie zwar vor dem Recycling, 

ist aber bislang rein mengenmäßig aus Sicht der örE von nachrangiger Bedeutung. 

In Tabelle 15 ist die IST-Situation des Landkreises Neuwied im Jahr 2023 in Bezug auf 

die erfassten Abfallmengen dargestellt.  
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Zu erkennen ist, dass im Jahr 2023 rechnerisch 80 % des Gesamtsiedlungsabfallauf-

kommens getrennt zur weiteren Verwertung überlassen wurden. Wieviel hiervon 

stofflich verwertet wurde, ist teilweise nur auf Grund von Annahmen zu benennen. 

 

Tabelle 15:  Anteil der stofflich verwerteten getrennt erfassten Abfälle am IST-Abfallmen-

genaufkommen 2023 im Landkreis Neuwied (Status quo bzw. nach [13])  

 

Mit der auf diese Weise abgeschätzten Recyclingquote von derzeit 60 % erfüllt der 
Landkreis Neuwied bereits heute die Vorgabe, die erst im Jahr 2030 zu erreichen ist. 
Eine weitere Verbesserung der Quote in Hinblick auf die Vorgabe für 2035 kann vor 
allem durch eine Verringerung des Restabfallaufkommens, etwa durch eine bessere 
separate Erfassung der darin enthaltenen Mengen an trockenen Wertstoffen, siehe 
Kapitel 5.1.2, erfolgen. 

Die Quotenvorgaben gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz stellen Globalquoten dar, die 

nicht automatisch von den einzelnen Abfallerzeugern oder -besitzern zu erfüllen sind. 

Vielmehr liegt es in der Verantwortung der Bundesrepublik (vornehmlich also der 

Bundesregierung), die Erfüllung der Quoten des § 14 Abs. 1 KrWG sicherzustellen. 

Dies geschieht durch Erhöhung der Anforderungen an Verwertungsanlagen sowie an 

die Dokumentation der Outputströme und bewirkt derzeit intensive Veränderungen 

in den Verwertungsstrukturen. 
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5.1.1 Bestehendes Verbesserungspotential im Hinblick auf die Anforde-

rungen des § 14 Abs. 1 KrWG 

Um den Anforderungen des § 14 Abs. 1 KrWG auch im Jahr 2035 zu genügen, können 

bezogen auf den Landkreis Neuwied weitere Maßnahmen dazu beitragen, den Recyc-

linganteil weiter zu erhöhen.  

Grundsätzlich sind hierbei Maßnahmen möglich, die entweder auf eine Erhöhung der 

stofflichen Verwertung von Siedlungsabfällen abzielen oder eine Reduzierung von 

nicht stofflich verwerteten Anteilen bewirken.  

Hierbei werden vorrangig die nachfolgend beschriebenen Ansätze verfolgt. 

5.1.2 Steigerung der Getrennterfassung von trockenen Wertstoffen 

Eine Erhöhung der Recyclingquote der Siedlungsabfälle wird auch durch eine Steige-

rung der erfassten Abfallmengen all derjenigen Fraktionen erreicht, die grundsätzlich 

für eine stoffliche Verwertung geeignet sind. Hierzu zählen vor allem die getrennt er-

fassten Glas-, PPK- und LVP-Mengen sowie sonstige getrennt erfasste Wertstoffe. 

Auch Altholz fällt in diese Kategorie, wenn stoffliche Verwertungswege erschlossen 

werden können.  

Im Zuge der Umsetzung des Verpackungsgesetzes wurde es vom Gesetzgeber ver-

säumt, eine klare gesetzliche Verankerung zur Frage der Getrennterfassung von 

Kunststoffen und Metallen über eine Wertstoffsammlung gemäß § 22 Abs. 5 Ver-

packG vorzuschreiben. Es wurde lediglich ein rechtlicher Rahmen geschaffen, der 

eine solche Kooperation von örE und Systembetreiber ermöglicht.  

Der örE hat das Recht, gegenüber den Systembetreibern die Mitbenutzung des Sam-

melsystems für Leichtverpackungen zu verlangen, um die haushaltsnahe Sammlung 

von Kunststoffen und Metallen zu ermöglichen. Hierfür ist dann den Systembetrei-

bern im Gegenzug eine angemessene Kostenbeteiligung zu zahlen. 

In der Praxis sind Schwierigkeiten bei der Festlegung einer solchen angemessenen 

Kostenbeteiligung zu beobachten, da einerseits der aus Sicht der örE mitzuerfas-

sende Abfallstrom an Kunstoffen und Metallen von ca. 7 bis 8 kg pro Einwohner und 

Jahr vergleichsweise gering ist, aber andererseits bereits in dem Bestandssystem der 

LVP-Erfassung Abfälle miterfasst werden, die eigentlich an den örE überlassungs-

pflichtig sind. 

Im Rahmen der seit 2020 mit den Systembetreibern geschlossenen Abstimmungsver-

einbarung wurde deshalb im Landkreis Neuwied diese Möglichkeit der Mitbenutzung 

nicht wahrgenommen.  
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Außerdem zeigen Erfahrungen aus anderen Körperschaften, dass in solchen Wert-

stofftonnensystemen insbesondere vermehrt Fehlwürfe von Batterien oder Elektro-

geräten zu beobachten sind. Zum einen stören diese die Verwertung selbst, zum 

anderen gehen sie aber auch zu Lasten anderer Sammelsysteme. Bis eine klare ge-

setzliche Vorgabe vorliegt, ist es aus Sicht des Landkreises Neuwied nicht mit dem 

Grundsatz der sparsamen Verwendung von Mitteln des Gebührenhaushaltes zu ver-

einbaren, eine kostenpflichtige Mitbenutzung der LVP-Sammlung auf Basis des Verpa-

ckungsgesetzes mit den Systembetreibern umzusetzen. Vielmehr wird das Angebot 

einer getrennten Erfassung von Kunststoff an den Abfallannahmestellen vorangetrie-

ben. 

Zu ergänzen ist dies gegebenenfalls um eine Anpassung der Abstimmungsvereinba-

rung dahingehend, dass die Gestellung der Abfuhrvolumina für die Grüne Tonne an 

allen Standorten ausreichend dimensioniert ist. Auch ist darauf hinzuwirken, dass 

überall ausreichend Standplätze für die Erfassung von Behälterglas eingerichtet sind. 

Es ist auf Grund der Ergebnisse der Restabfallanalyse wahrscheinlich, dass insbeson-

dere in verdichteten Wohnlagen teilweise unzureichende Einwurfmöglichkeiten für 

Verpackungsabfälle bestehen. 

Als weitere Maßnahme ist das Erfassungsvolumen für PPK an den Grundstücken zu 

überprüfen. Ziel ist es, dabei zukünftig als Regelgefäß in Ergänzung zur Restabfall-

sammlung mindestens einen 240 l-Behälter aufzustellen. Derzeit ist es im Landkreis 

noch die Regel, hier 140 l-Behälter zu verwenden. Grund für den höheren Volumen-

bedarf bei annähernd gleichbleibenden Erfassungsmengen ist der zunehmende Ver-

packungsanteil in der Papiersammlung. Die gemäß Abfallsatzung zugelassene 

Beistellung von Großkartonagen und gelegentlich anfallenden Mehrmengen in ge-

bündelter Form neben der Papiertonne, mit einem maximal zulässigen Gesamtmaß 

von 100 x 50 x 50 cm, kann hier zusätzlich im Einzelfall Abhilfe schaffen. 

An den Wertstoffhöfen wird eine Steigerung der getrennt erfassten Wertstoffmengen 

insbesondere durch eine Verbesserung der Abtrennung von Kunststoffen, Metallen 

und Altholz aus angeliefertem Sperrmüll erzielt werden. 

Eine getrennte Erfassung der Altholzbestandteile des Sperrmülls bereits im Zuge der 

Sammlung im Holsystem wird vorerst nicht erwogen. Hier wird bereits jetzt die weit-

gehende Verwertung durch Einbindung einer Sperrmüllsortieranlage sichergestellt, 

wodurch auch weitere Bestandteile neben dem Altholz einer stofflichen Verwertung 

zugeführt werden können.  

Regelmäßig zu überprüfen ist, ob die Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied AöR geeig-

nete Flächen zur Verfügung hat, um im Wege der Baggersortierung des erfassten 

Sperrmülls einen Teil des Sortierprozesses bereits mit eigenen Kapazitäten abwickeln 

zu können.  
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Die Getrennterfassung von Metallen findet bereits sowohl haushaltsnah im Rahmen 

der Sperrmüllsammlung gemeinsam mit Elektroaltgeräten als auch an den Wertstoff-

höfen statt. Die Ausbeute bei der haushaltsnahen Sammlung ist jedoch relativ gering, 

weil ein Großteil des Mengenpotentials bereits von gewerblichen Sammlern erfasst 

wird. 

Die Notwendigkeit neuer Abfallsammelsysteme wird auch in Kapitel 7 diskutiert. 

5.1.3 Verminderung Restabfallaufkommen 

Eine Folge der verstärkten Getrennterfassung von trockenen Wertstoffen gemäß Ka-

pitel 5.1.2 wäre zudem eine Verringerung des Aufkommens an Restabfällen. So zeigen 

die Ergebnisse der Restabfallanalyse in Kapitel 4.3.2.2, dass nennenswerte Mengen 

an trockenen Wertstoffen im Restabfall enthalten sind, welche durch ein verbessertes 

Trennverhalten der Bürger separat erfasst werden könnten.  

Wirkungsvolle Anreize zur Vermeidung von Abfällen und auch zur Verbesserung der 

Abfalltrennung lassen sich grundsätzliche durch eine Anpassung des Gebührenmo-

dells erzielen. Eine in diesem Zusammenhang denkbare Maßnahmen wäre die Erhe-

bung einer leerungsabhängigen Gebührenkomponente im Bereich des Restabfalls. In 

welchem Umfang dies erfolgen kann, soll geprüft und ggf. umgesetzt werden. 

Die Verminderung des Restabfallaufkommens ist sowohl primäres Ziel der Abfallwirt-

schaftsstrategie des Landkreises Neuwied als auch Folge aller Maßnahmen, die eine 

verbesserte Abfalltrennung bzw. sogar eine Abfallvermeidung bewirken. 

 

5.2 Ausbau der Wertstoffhofstruktur im Landkreis Neuwied 

Die in Kapitel 3.2.5 beschriebenen Wertstoffhöfe sind in Abbildung 46 dargestellt.  

Das Datenblatt unter Ziffer 11 zeigt, dass der Landkreis Neuwied die einwohner- und 

flächenbezogenen Orientierungswerte des Abfallwirtschaftsplans Rheinland-Pfalz für 

Wertstoffhöfe deutlich überschreitet. Ein bloßer Vergleich mit den dort genannten 

Richtwerten verkennt die vorliegend im Landkreis Neuwied bereits bestehende hohe 

Qualität des Wertstoffhofangebotes. Eine Analyse der Entfernung der Einwohner des 

Landkreises von dem jeweils nächstgelegenen Wertstoffhöfe zeigt, dass bereits jetzt 

etwa 71 % der Bevölkerung in einer einfachen Straßenentfernung von bis zu 10 km zu 

einem Wertstoffhof wohnen.  

Betrachtet man eine Entfernung von bis zu 15 km, werden derzeit bereits 93% der Be-

völkerung erreicht. Zusätzlich bietet der Landkreis über die 41 Astsammelplätze im 

Landkreis (Kapitel 3.2.6) ein flächendeckendes Angebot zur Abgabe von Strauch-

schnitt.  
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Zusammen mit dem umfangreichen Angebot zur Abholung per Scheckkartensamm-

lung für die Fraktionen Sperrabfall, Grünabfall, Schrott, Kühlschränke sowie Elektro- 

und Elektronikschrott, verfügen die Bürger des Landkreises Neuwied über eine über-

durchschnittlich hohe Anzahl an wohnortnahen Möglichkeiten zur umfassenden 

Überlassung bzw. Entsorgung von Abfällen. 

 

Abbildung 46:  Lage Wertstoffhöfe Landkreis Neuwied 

Um den Erschließungsgrad durch Wertstoffhöfe weiter zu verbessern, soll die Einrich-

tung eines weiteren Wertstoffhofes in der Verbandsgemeinde Asbach vorbereitet 

werden. Dies würde den Anteil der Bevölkerung, der innerhalb von 15 km einen Wert-

stoffhof erreichen kann, auf dann 100 % anheben.  

Aus den Erfahrungen anderer Gebietskörperschaften hat sich zudem gezeigt, dass 

mit Erhöhung des Angebotes an Abgabestellen oftmals auch die illegalen Ablagerun-

gen zurückgehen. 

5.2.1 Variantenbetrachtung des Zusatzstandortes 

Zur Umsetzung des Standortes sind derzeit drei verschiedene Varianten in der Vor-

prüfung: 

1. Die Errichtung eines Vollstandortes inklusive einer Umladestation mit tägli-

chen Öffnungszeiten. Dies bietet sich nur dann an, wenn logistische  

Einsparungen bei den Sammelleistungen die zusätzlichen Betriebskosten 

überwiegen. 
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2. Die Errichtung eines Wertstoffhofes ohne Umladestation mit eingeschränkten 

Öffnungszeiten an z. B. drei Tagen pro Woche. 

3. Das Angebot eines eingezäunten Containerstandortes, ggf. personalfrei, oder 

personalarm mit App-Anmeldung für gebührenfreie Abfallarten und mit tägli-

chen Öffnungszeiten. Orientieren könnte man sich hierbei an Modellprojekten 

aus den Städten Frankfurt (Main) oder Essen. 

Zusätzlich ist noch zu klären, ob ein solches Zusatzangebot von vornherein auf eine 

Mitnutzung für kommunale Kooperationspartner aus den Nachbarlandkreisen auszu-

richten ist. Der Flächenbedarf und das Nutzungskonzept sollen im Laufe des Jahres 

2025 erarbeitet werden, die Einrichtung und Inbetriebnahme könnten dann im Jahr 

2026 oder 2027 erfolgen. Am Standort Linkenbach konnten bereits gute Erfahrungen 

im Hinblick auf die Mitbenutzung durch Bürger aus dem Landkreis Altenkirchen ge-

sammelt werden. 

5.2.2 Anpassungsbedarf der bestehenden Wertstoffhöfe 

An allen bestehenden drei Wertstoffhöfen sollen zusätzliche Maßnahmen ergriffen 

werden, um die stoffliche Verwertung der Abfälle zu verbessern und Vermeidungsan-

sätze umzusetzen.  

Geplant ist es, zusätzliche Container aufzustellen bzw. eine Vergrößerung des Sam-

melgefäßes für Kunststoff aus der Selbstanlieferung von Sperrmüll durchzuführen, 

um auf diese Weise höhere Mengen an Kunststoff als bisher getrennt erfasst zu kön-

nen. 

Darüber hinaus wird für den Standort Linkenbach die Einrichtung eines ReUse-Con-

tainers für die Weiterverwendung noch gebrauchsfähiger Möbelstücke geprüft. 

Dies könnte wie in Abbildung 47 dargestellt durchgeführt werden. 
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Abbildung 47:  Konzept ReUse Container 

Gebrauchsfähige bzw. wiederverwendbare Gegenstände würden bei der Anlieferung 

durch die Kunden vom Personal der Eingangskontrolle bewertet werden. Anschlie-

ßend würde die Separierung erfolgen, der Kunde räumt die Gegenstände in den ent-

sprechenden Container. Diese werden anschließend vom Personal entsprechend 

platziert und präsentiert und können dann kostenfrei oder gegen Entrichtung einer 

Verwaltungspauschale von anderen Kunden mitgenommen werden.  

Dies könnte so analog auch für E-Geräte durchgeführt werden, wobei hier eine vorhe-

rige Sicherheitsprüfung durch geschultes Personal erfolgen müsste. Hierfür wird die 

Umsetzbarkeit deutlich kritischer gesehen.  

Anstelle eines zusätzlichen Containers in Linkenbach wird geprüft, ob sich ehemalige 

Bürocontainer zum Zweck der Umsetzung des ReUse Konzeptes nutzen lassen. 

Am Standort Neuwied wird nach Ergänzungs- / Ersatzflächen zur Vergrößerung des 

Standortes und damit der Annahmemöglichkeiten gesucht. 

Am Standort Linz soll ebenfalls eine Erweiterung, hier für den Kleinanliefererbereich 

und für die Betriebsfläche (Ebene 2), erfolgen. 

Die Umsetzung dieser Maßnahmen sind für den Zeitraum 2025/2026 vorgesehen. 

5.3 Bodenbewirtschaftung  

Als zentrale Stelle für Angaben zu Bauvorhaben mit anfallendem oder benötigtem 

Erdaushub, dienen sogenannte Bodenbörsen. Diese sollen anhand geeigneter Ver-

mittlungskriterien einen Massenausgleich zwischen Angebots- und Nachfrageseite 

herstellen. So können Gewerbebetriebe oder Privatpersonen Angebote und Nachfra-

gen einstellen, gehandelt werden vorrangig Mutterboden, sonstiger Erdaushub und 

(aufbereiteter) Bauschutt. 
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Insbesondere mit Blick auf die zukünftigen Baumaßnahmen an der Deponie Fernthal 

und dem dafür hohen Bedarf an Bodenaushub und Baurestmassen zur Rekultivie-

rung strebt der Landkreis Neuwied die aktive Teilnahme und Moderation bei beste-

henden Bodenbörsenportalen an und beteiligt sich beispielsweise auch an regionalen 

Bodenbörsen (beispielsweise die des AWB im Landkreis Ahrweiler). Hierdurch soll er-

reicht werden, dass die Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied AöR als Akteur in diesem 

Verwertungsbereich stärker eingebunden wird, wodurch sich sowohl bessere Vermitt-

lungsmöglichkeiten als auch eine höhere Beratungskompetenz des örE für die Abfall-

erzeuger und -verwerter ergeben wird.  

Bodenbörsen dienen hierbei vornehmlich dem Herstellen von Kontakten zwischen 

Anbietern und Interessenten, eine Übernahme der Verantwortung vom Erzeuger auf 

den örE ist damit üblicherweise nicht verbunden. Der Erzeuger von Abfällen bleibt bis 

zur abschließenden ordnungsgemäßen Entsorgung der Abfälle für diese verantwort-

lich. 

5.4 Maßnahmen zur Verbesserung der Klimabilanz der Abfall-
wirtschaft  

Neben den Maßnahmen zur Abfallvermeidung sowie zur separaten Erfassung von Ab-

fällen zur Wiederverwendung und zum Recycling werden vom Landkreis Neuwied 

weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Klimabilanz der Abfallwirtschaft geprüft. 

Dies betrifft  

o die Verbesserung der Klimabilanz durch hochwertige Verwertung der einge-

sammelten Bioabfälle in Vergärungsanlagen, 

o den Ausbau des Bestandes an Photovoltaikanlagen bei den kommunalen Lie-

genschaften, geplant sind hier Flächen auf der Intensivrottehalle, der Grünab-

fallaufbereitungsanlage sowie  Flächen-Photovolatikanlagen auf den 

Deponiekörpern nach Abschluss der Rekultivierungsarbeiten, 

o den Einsatz alternativer Antriebe bei der Abfallsammlung, 

o die Errichtung und den Betrieb einer kommunalen Grünschnittaufbereitungs-

anlage. 

5.4.1 Hochwertige Verwertung (Vergärung) von Bioabfällen aus der 

Biotonne  

Die fünfstufige Abfallhierarchie gemäß § 6 Abs. 1 KrWG stuft die stoffliche Verwertung 

(„Recycling“) als vorrangig gegenüber der energetischen Verwertung und der Beseiti-

gung ein.  
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Hinter dieser Rangfolge steht die in § 6 Abs. 2 Satz 1 KrWG formulierte Absicht, den 

Schutz von Mensch und Umwelt insbesondere unter Berücksichtigung des Nachhal-

tigkeitsprinzips und der Schonung natürlicher Ressourcen zu gewährleisten. 

Gemäß § 8 Abs. 1 KrWG ist bei der Ausgestaltung der Verwertungsmaßnahmen eine 

den Schutz von Mensch und Umwelt am besten gewährleistende, hochwertige Ver-

wertung anzustreben.  

In § 8 Abs. 2 KrWG wird dazu weiter ausgeführt, dass die Bundesregierung gemäß 

Rechtsverordnung 

o den Vorrang oder Gleichrang einer Verwertungsmaßnahme und  

o die Anforderungen an die Hochwertigkeit der Verwertung  

festlegen kann. Insbesondere kann bestimmt werden, dass die Verwertung des Ab-

falls entsprechend seiner Art, Beschaffenheit, Menge und Inhaltsstoffe durch mehrfa-

che, hintereinander geschaltete stoffliche und anschließende energetische 

Verwertungsmaßnahmen (Kaskadennutzung) zu erfolgen hat. Eine solche Festlegung 

an die Hochwertigkeit wurde vom Gesetzgeber trotz offensichtlicher Absichten nicht 

mehr für erforderlich gehalten.  

Dies begründet sich darin, dass im Binnenvergleich von reiner Kompostierung einer-

seits und Vergärung mit nachgeschalteter Kompostierung andererseits die Vergärung 

im ökobilanziellen Vergleich den Schutz von Mensch und Umwelt am besten gewähr-

leistet [14]. Daher ist die unter den beiden gemäß Abfallhierarchie formal gleichrangi-

gen Verwertungsverfahren das vorzugswürdige. Denn bei einer Vergärung wird nicht 

nur der Nährstoffgehalt des Bioabfalls in Form des Kompostes genutzt, sondern auch 

der Energiegehalt in Form des Biogases.  

Vorzugswürdig ist in dieser Betrachtung insbesondere die Vergärung von Biogut (dem 

mit der Biotonne erfassten Bioabfall, der sowohl aus Küchenabfällen als auch aus 

Gartenabfällen besteht), während für Grüngut (dem getrennt erfassten Grünabfall) 

regelmäßig die direkte energetische Verwertung der holzigen Bestandteile und die 

Kompostierung der krautigen Bestandteile oder des Laubs als vorzugswürdig anzuse-

hen ist. 

Vor diesem Hintergrund hat auch der Landkreis Neuwied im Einklang mit den Zielvor-

gaben des Landes Rheinland-Pfalz entschieden, die Möglichkeiten einer hochwertigen 

Verwertung insbesondere des anfallenden Bioguts grundsätzlich zu prüfen. 
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5.4.1.1 Übersicht über die technischen Verfahren zur Vergärung von Bio-

abfall 

Durch Vergärung kann der Bioabfall effektiv über mehrere Stufen genutzt werden, 

insofern wird bei der Vergärung der Bioabfälle auch von einer Kaskadennutzung 

gesprochen: 

I. Im Rahmen einer mechanischen Aufbereitung werden die groben, 

überwiegend holzigen Anteile abgetrennt, diese werden energetisch verwertet 

oder als Strukturmaterial im Prozess der Aerobisierung des Gärrestes 

verwendet. 

II. Aus der verbleibenden Feinfraktion wird in der Vergärungsstufe unter 

Luftabschluss Biogas gewonnen, das ebenfalls in der Energieerzeugung 

Verwendung findet. 

III. Der verbleibende Gärrest wird kompostiert und als Kompost dem 

Nährstoffkreislauf wieder zugeführt. 

In Abhängigkeit vom Wassergehalt im Reaktor sowie der Betriebsführung können drei 

grundsätzliche Verfahrenstypen unterschieden werden:  

 

Abbildung 48:  Verfahrenstypen der Bioabfallvergärung 

5.4.1.2 Nassfermentation 

Bei Nassfermentationsanlagen wird ein pumpfähiges Substrat erzeugt, das einen ge-

ringen Trockensubstanzgehalt von lediglich 8 bis 10 % aufweist. Die organische Sub-

stanz wird intensiv aufgeschlossen, gröbere Stoffströme können aber nicht 

mitverarbeitet werden. 

Die seit ihrer Entwicklung in den späten 1980er Jahren gewonnen Betriebserfahrun-

gen mit Nassvergärungsverfahren zeigen, dass immer wieder gravierende Probleme 

mit der Bildung von Schwimm- und Sinkschichten auftreten, die zu Komplikationen im 

Prozessablauf und ungeplanten Ausfallzeiten der Anlage führen.  
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Ein wesentliches Problem ist auch der Umgang mit einer stark abrasiv wirkenden Sus-

pension, die zu einem erheblichen Verschleiß der mechanischen Komponenten der 

Vergärungsanlage führt und vielfach erhebliche Ausfallzeiten nach sich zieht. Der 

hierdurch bedingte hohe finanzielle Aufwand für Instandsetzungsarbeiten und die 

Kompensation des Nutzungsausfalls der Anlage führt zu einem tendenziell hohen bis 

sehr hohen Instandhaltungs- und Betriebskostenniveau.  

In Verbindung mit den vergleichsweise hohen Investitionsaufwendungen weisen 

Nassvergärungsanlagen die höchsten Behandlungskosten der dargestellten Anlagen-

typen auf. 

Wegen dieser ungünstigen Eigenschaften werden Nassfermentationsanlagen aktuell 

nur noch in einem geringen Umfang neu errichtet. In der Konsequenz wird eine Neu-

investition in den Bau einer Nassfermentationsanlage nach derzeitigem Kenntnis-

stand nicht erwogen. 

5.4.1.3 Kontinuierliche und diskontinuierliche Trockenfermentation 

Vor dem Hintergrund der negativen Erfahrungen mit Nassvergärungsverfahren wer-

den heute hauptsächlich Trockenvergärungsverfahren umgesetzt.  

Trockenvergärungsverfahren lassen sich in kontinuierliche und diskontinuierliche 

Verfahren unterscheiden.  

Bei kontinuierlicher Vergärung wird Bioabfall auf der einen Seite eines geschlossenen 

Reaktors durch ein Pumpsystem zugeführt, durchströmt diesen und wird nach einer 

gewissen Verweilzeit auf der gegenüberliegenden Seite wieder abgezogen. Bei der 

diskontinuierlichen Vergärung erfolgt die Befüllung eines boxenähnlichen Fermenter-

tunnels per Radlader oder mechanischem Eintragssystem und wird nach Abschluss 

der Biogasphase auf selbigem Weg wieder ausgetragen. 

In der folgenden Abbildung sind die beiden Typen einer Trockenfermentationsanlage 

beispielhaft dargestellt: 
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Abbildung 49:  Fermenter einer kontinuierlichen (links) und diskontinuierlichen (rechts) Ver-

gärungsanlage 

Die weiteren verfahrenstechnischen Unterschiede resultieren in aller Regel in Anpas-

sung an die gewählte Bauform des Fermenters.  

So bedingen bei der kontinuierlichen Vergärung die Anforderungen der Pump- und 

Rührfähigkeit vor bzw. im Fermenter die Notwendigkeit zur mechanischen Aufberei-

tung des Bioabfalls vor der Beschickung, wohingegen der Bioabfall bei der diskontinu-

ierlichen Verfahrensführung direkt in die Fermentertunnel gefahren werden kann.  

In der folgenden Tabelle sind die wesentlichen Unterschiede in Bauform und Verfah-

renstechnik der beiden Typen von Trockenvergärungsanlagen gegenübergestellt. 

 

 Diskontinuierliches 

Verfahren 

Kontinuierliches  

Verfahren 

Aufbereitung Keine wesentliche Aufbereitung 
notwendig. 

Absiebung und Störstoffentfer-
nung können bei Materialaufbe-
reitung nach anschließender 
Kompostierung erfolgen. 

Mechanische Aufbereitung 
(Zerkleinerung, Metallabschei-
dung, Absiebung) notwendig. 

Korngröße von < 50 mm  
erforderlich. 

Ein- / Austrag 
in den  
Fermenter 

Ein- und Austrag in die Fermenter-
tunnel erfolgt in der Regel per 
Radlader. 

Automatisch arbeitende Förder-
systeme. Vorlagebehälter ermög-
licht gleichmäßige Beschickung 
und somit Biogasproduktion über 
die gesamte Woche. 
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 Diskontinuierliches 

Verfahren 

Kontinuierliches  

Verfahren 

Fermenter Mehrere parallel geschaltete  
Fermentertunnel. Nach Ver-
schluss des Tores beginnt nach 
kurzer Anlaufphase die anaerobe 
Biogasphase. 

Material wird mit im Kreislauf  
geführtem Perkolatwasser aus 
Prozesswasserbehälter bewäs-
sert.  

Einstellung der Prozesstempera-
tur über Prozesswasser oder 
Heizrohre im Fermenter. 

Liegender oder stehender Beton- 
bzw. Stahlbehälter, der in Längs-  
oder Querrichtung mit langsam 
laufenden Rührwerken das Mate-
rial durchmischt und transpor-
tiert. Im Fermenter herrscht ein 
permanent anaerobes Milieu. 

Fermenter ist wärmeisoliert und 
wird durch Heizrohre auf Prozess-
temperatur gehalten. 

Entwässe-
rung 

Kann aufgrund der statischen  
Entwässerung im Fermenter und 
rechtzeitiger Beendigung der Per-
kolation entfallen. 

Überschüssiges Perkolat kann auf 
landwirtschaftliche Flächen als 
Düngemittel ausgebracht werden. 

Der feste Gärrest wird anschlie-
ßend i. d. R. kompostiert (bei me-
sophiler Vergärung aus 
hygienischen Gründen erforder-
lich). 

Entwässerung mittels Schnecken-
presse. 

Der feste Gärrest wird anschlie-
ßend i. d. R. kompostiert oder zu-
mindest belüftet. 

Flüssiger Gärrest gelangt über  
Absetzbecken (Sandabscheidung) 
in einen Lagerbehälter, der zur 
Überbrückung der ausbringungs-
freien Zeit in der Landwirtschaft 
dient. 

Gasspeicher Die Zufuhr eines kontinuierlichen 
Gasstromes zur Verwertung (z. B. 
BHKW) erfordert einen Biogas-
speicher zur Zwischenspeiche-
rung. 

Zusätzliches Schwachgassystem 
inkl. Speicher (Gas des An- und 
Abfahrprozesses) senkt Freiset-
zung klimaschädigender Gase. 

Gasspeicher aufgrund kontinuier-
licher Biogasproduktion und Gas-
raum im Fermenter nicht 
zwingend notwendig. 

Prozess- 
parameter 

Verweilzeit: ca. 14 - 28 Tage  
Temperatur: meist 35 °C,  
z. T. auch 55 °C  
Substratfeuchte: 60 - 70 % 

Biogasertrag: 80 Nm³/Mg 

Verweilzeit: ca. 14 Tage  
Temperatur: 55 °C  
 
Substratfeuchte: ca. 75 % 

Biogasertrag: 100 Nm³/Mg 

Tabelle 16:  Wesentliche Unterschiede der Trockenfermentationsverfahren 
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Im Vergleich der Ausführung beider Verfahrenstypen zeigt sich ein deutlich höherer 

Technisierungs- sowie Automatisierungsgrad bei der kontinuierlichen Vergärung, ein-

hergehend mit einer Steigerung des Biogasertrages.  

Diskontinuierliche Vergärungsverfahren erreichen einen durchschnittlichen Gasertrag 

von 80 Nm³/Mg Bioabfall, kontinuierliche Systeme liegen leicht darüber mit Erträgen 

von rund 100 Nm³/Mg.  

Dem höheren Gasertrag einer kontinuierlichen Anlage stehen in der Regel höhere In-

vestitionsaufwendungen und ein höherer Energiebedarf des Verfahrens gegenüber.  

Im Bereich der Verwertung höherenergetischer Energiepflanzen bei landwirtschaftli-

chen Biogasanlagen können die höheren Technikkosten der kontinuierlichen Verfah-

ren in der Regel kompensiert werden, weshalb sie dort den Quasistandard darstellen. 

Dies gelingt bei der geringeren energetischen Bioabfallverarbeitung nur, wenn die 

Verwertung des erzeugten Biogases in Form von Biomethan erfolgt und nicht nur 

durch Verstromung, da hier höhere spezifische Erlöse zu generieren sind. 

Kontinuierliche Verfahren sind trotz technischer Mehrkosten im Bereich der Bioabfall-

verarbeitung außerdem häufig anzutreffen, wenn bestehende Kompostierungsanla-

gen zu kombinierten Vergärungs- und Nachrotteanlagen umgebaut werden sollen, da 

die kontinuierlichen Fermenter einen geringeren Platzbedarf haben. 

Bei Betrachtung von Neubauvarianten weisen die diskontinuierlichen Verfahren Vor-

teile im flexibleren Betriebskonzept und dem geringeren Energiebedarf auf. Auch we-

gen der nicht erforderlichen Zerkleinerung der Abfälle vor der Vergärung ist bei 

diesen tendenziell mit einer verbesserten Kompostqualität zu rechnen.  

Für die Anlagenauslegung und Standortbestimmung einer neu zu bauenden Vergä-

rungsanlage im Landkreis Neuwied sind die vorstehenden Überlegungen zu verfei-

nern und zu detaillieren, um zukünftig eine Vorzugsvariante ableiten zu können. 

5.4.1.4 Kosten des Anlagenbetriebes 

Der Landkreis Neuwied verfügte im Jahr 2023 über ein Biogutaufkommen von 

ca. 30.000 Mg, das grundsätzlich für eine Biogutvergärung zur Verfügung stehen 

könnte. Die ggf. anteilig technisch in einer solchen Anlage mitbehandelbaren Grünab-

fälle, also Bioabfälle, die nicht über die Biotonne erfasst werden, bleiben bei einer 

ersten Kapazitätsbetrachtung vorerst außen vor, da diese auch mit alleiniger Kom-

postierung unter anteiliger Gewinnung von Biobrennstoff ökologisch und wirtschaft-

lich sinnvoll verwertet werden können. 

Die Kosten einer Biogutverwertung in einer Vergärungsanlage hängen im Wesentli-

chen von der Behandlungskapazität der genutzten Anlage ab.  
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In der folgenden Abbildung ist der Einfluss der Anlagengröße einer Beispielanlage 

nach dem Verfahren der diskontinuierlichen Trockenfermentation auf die Behand-

lungskosten bei Vollauslastung dargestellt: 

 

Abbildung 50:  Behandlungskosten der Biogutvergärung in Abhängigkeit von der Anlagenka-

pazität [Quelle: Selbstkostenabschätzung GAVIA 2019]  

In Abbildung 50 ist die Korrelation zwischen günstigen Behandlungskosten und einer 

großen Behandlungskapazität dargestellt. Die Behandlungskosten beziehen sich auf 

einen normierten Anlagenneubau „auf der grünen Wiese“ nach Baukostenstand 2019, 

die aus vergleichbaren Projekten stammen. Berücksichtigung finden Erlöse für die 

Stromeinspeisung zu damaligen EEG-Konditionen bzw. bei Verwendung für den Ei-

genverbrauch, jedoch keine Erlöse für die Wärmenutzung durch Dritte. 

Es ist zu beachten, dass die Baukosten für vergleichbare Bauwerke in der jüngeren 

Vergangenheit teils erheblich angestiegen sind, im Falle konkreter Planungen sollte 

dies berücksichtigt werden. Jedoch sind auch die Erlöse, insbesondere für die Verwer-

tung von Biomethan, deutlich gestiegen, weshalb die Aussagen der Grafik dem 

Grunde nach weiterhin Gültigkeit haben. 

Die dargestellten Behandlungskosten belaufen sich bei einer Anlagenkapazität von 

60.000 Mg/a auf 82 €/Mg, sie steigen mit sinkender Kapazität bis auf einen Wert von 
156 €/Mg bei einer Anlagenkapazität von 10.000 Mg/a an. Die eigenen Behandlungs-

mengen des Landkreises in einer Größenordnung von etwa 30.000 bis 35.000 Mg/a 

ermöglichen bereits einen gut planbaren und wirtschaftlichen Anlagenbetrieb. 
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Aufgrund der gesetzlichen Anforderungen des Landes Rheinland-Pfalz, der ökologi-

schen und wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit und der Nachhaltigkeit einer solchen Lö-

sung stellt die Errichtung einer Anlage zur hochwertigen Verwertung des Bioabfalls in 

Form einer Vergärung für den Landkreis Neuwied eine sinnvolle Option dar. Deren 

Vorbereitung wird in den folgenden Jahren im Einklang mit den Zielen der Verbund-

partner im REK näher geprüft werden. 

5.4.2 Prüfung des Einsatzes alternativer Antriebe bei der Abfallsamm-

lung  

Seit dem 02.08.2021 gilt auf Grund des Gesetzes über die Beschaffung sauberer Stra-

ßenfahrzeuge (SaubFahrzeugBeschG) für alle EU-weiten Vergaben in der kommuna-

len Abfallentsorgung, dass für eingesetzte Nutzfahrzeuge (eigene Fahrzeug-

Beschaffung oder im Rahmen einer Fahrzeugnutzung für eine Dienstleistung) ver-

bindliche Mindestquoten für „saubere leichte Nutzfahrzeuge“ (38,5 %) und „saubere 
schwere Nutzfahrzeuge“ (10 bzw. 15 %) vorgegeben werden. Dies gilt für alle Vergabe-

bekanntmachungen seit dem 02.08.2021. Für diese Anwendungsverpflichtung gibt es 

keine Übergangsregelungen und die Umsetzung ist durch die Länder zu kontrollieren.  

In der Abfallsammlung mit Diesel-LKW werden durch die Abfallsammelfahrzeuge 

über den Verbrauch von Dieselkraftstoff direkte CO2-Emissionen in Höhe von 2,65 kg 

je Liter Diesel ausgestoßen. Bei einem Durchschnittsverbrauch eines modernen Sam-

melfahrzeuges von 9 l/h (Hecklader mit Schüttung) und einer jährlichen Gesamtfahr-

zeugeinsatzzeit im Landkreis Neuwied von insgesamt ca. 25.000 Stunden im Bereich 

Hausmüll, Bioabfall, PPK und Sperrmüll entstehen im Landkreis Neuwied CO2-Emissi-

onen von insgesamt ca. 600 Mg/a, die durch die Sammlung dieser Abfälle verursacht 

werden.  

Die Fahrzeugtechnik hat in den letzten Jahren diverse Entwicklungen durchlaufen, um 

die bei der Abfallsammlung entstehenden Emissionen zu senken. Bei Abfallsammel-

fahrzeugen können u.a. die folgenden alternativen Antriebstechnologien zur Anwen-

dung kommen: 

Diesel- bzw. Gas-Elektrohybride 

o Plug-In-Hybride 

o Diesel-Elektro-Hybride 

o Gas-Elektro-Hybride 

Nutzung klimaneutraler Kraftstoffe 

o Biogasantrieb 

o HVO (technisch weiterentwickelter Biodiesel)  
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Batterieelektrische Fahrzeuge 

o Elektrisch betriebene Sammelfahrzeuge 

o Elektrisch betriebene Sammelfahrzeuge mit zusätzlicher Brennstoffzelle 

Die Fahrzeugklasse der Diesel- bzw. Gas-Elektro-Hybride wurde ab 2010 auf dem 

Markt erprobt. Bei dieser Antriebskombination kommt auf Transportstrecken ein 

konventioneller Dieselantrieb zum Einsatz. Im Sammelgebiet schaltet das Fahrzeug 

bei langsamen Geschwindigkeiten sowie zum Betrieb der Hydraulikpressen auf einen 

elektrischen Antrieb um. Die Stromversorgung wird durch einen in das Fahrzeug inte-

grierten dieselbetriebenen Generator mit einem nachgeschalteten Akkumulator reali-

siert. Laut Herstellerinformationen werden diese Abfallsammelfahrzeuge nur noch 

auf explizite Nachfrage produziert, da der Stand der Technik mittlerweile zu rein bat-

terieelektrisch betriebenen Fahrzeugen, gegebenenfalls mit zusätzlicher Brennstoff-

zelle zur Reichweitenerweiterung, fortgeschritten ist.  

Die Emissionen dieser neuartigen Fahrzeugklasse hängen allein vom verwendeten 

Strommix und gegebenenfalls von der Herkunft des Wasserstoffs ab. Sofern klima-

neutrale Energieträger eingesetzt werden, ist somit eine rechnerisch emissionsfreie 

Abfallsammlung möglich. Ein weiterer positiver Aspekt neben der Verringerung der 

Treibhausgasemissionen ist die verminderte Lärmbelastung der Anwohner im Sam-

melgebiet und des Personals auf den Abfallsammelfahrzeugen.  

Der Einsatz der batterieelektrischen Fahrzeuge ist im Vergleich zur Anschaffung 

von konventionellen Abfallsammelfahrzeugen zunächst mit zusätzlichen Kosten ver-

bunden, die sich vor allem aus den aktuell noch deutlich höheren Anschaffungsprei-

sen ergeben. Diese betrugen im Jahr 2023 noch ca. das Zwei- bis Dreifache eines 

Diesel-Fahrzeugs und sind nach Wegfall der Förderung im Jahr 2024 und einer Ver-

breiterung des Marktangebotes in jüngerer Zeit aber stark gefallen. 
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Abbildung 51:  Prognostizierter Zuwachs an batteriebetriebenen Nutzfahrzeugen bis zum 

Jahr 2030 [12] 

Eine Befragung der Now GmbH im Auftrag der Bundesregierung im Jahr 2022 unter 

Nutzfahrzeugherstellern ergab, dass diese bis zum Jahr 2030 mit einem signifikanten 

Anteil an Neuzulassungen an batteriebetriebenen Elektro-Lkws rechnen (Abbildung 

51). 

Deshalb geht auch der Landkreis Neuwied davon aus, dass der Marktpreis für die Be-

schaffung von Elektrofahrzeugen in absehbarer Zeit deutlich sinken wird. 

Bei einer Verringerung des Anschaffungskostennachteils bei größerer technischer 

Verbreitung dieser Systeme ist mittelfristig von einer Kostengleichheit in Bezug auf 

die Gesamtfahrzeugkosten auszugehen.  

Verbleibende Mehrkosten hätten allerdings deutliche Auswirkungen auf die Betriebs-

kosten und schlügen sich somit auch auf die Abfallsammel-Gebühren nieder. 

Bei einer Umstellung der gesamten Fahrzeugflotte von konventionell auf batterie-

elektrisch angetriebene Sammelfahrzeuge könnten klimabilanziell die damit verbun-

denen direkten Treibhausgasemissionen in Höhe von bis zu 600 Mg/a vermieden 

werden. 

Wegen der teilweise langen Sammelstrecken im Landkreis Neuwied ist die Eignung 

der fortschrittlichen Fahrzeugtechnik in den kommenden Jahren genau zu beobach-

ten und die Anwendbarkeit im Landkreis regelmäßig erneut zu beurteilen.  

Der derzeitige Bestand an Sammelfahrzeugen zur behältergestützten Sammlung von 

Hausmüll/ PPK/ Bioabfall stammt überwiegend aus dem Jahr 2017 und umfasst insge-

samt 29 Dieselfahrzeuge, welche im Laufe der nächsten zwei bis drei Jahre bei 
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Vollbetrieb die Grenze der Nutzungszeit erreichen. Die Mischung des Aufbaus der 

Fahrzeugflotte wird bei Neubeschaffung an Hand der Betriebserfahrungen überprüft 

und optimiert. Hierbei wird die Umstellung auf Elektrobetrieb grundsätzlich verfolgt, 

die Umstellung bei Sammelfahrzeugen ist jedoch noch nicht gesamtbetrieblich sinn-

voll umsetzbar. 

In diesem Zusammenhang hat die Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied AöR im Jahr 

2022 eine Machbarkeitsstudie zur Umrüstung auf elektrische Antriebe in allen Be-

triebsbereichen und Schaffung der dafür erforderlichen Ladeinfrastruktur erarbeitet 

und in einem Maßnahmenkatalog festgehalten, der sich in Umsetzung befindet.   

Im Bereich der Fahrzeuglogistik wurden so etwa bereits folgende Maßnahmen zum 

Erreichen der Klimaschutzziele umgesetzt: 

- seit 02.09.2024 wird ein Hakenliftfahrzeug auf Elektrobasis zur Miete auf 

dem WSH Neuwied eingesetzt, 

- ein elektrisches Sammelfahrzeug zur Miete wurde getestet, wobei die Per-

formance im Mittelgebirgsumfeld noch nicht zufriedenstellend war, 

- seit Dezember 2024 erfolgt die Bereitstellung von Ladeinfrastruktur für 

Elektrofahrzeuge für fünf Ladestellen am Standort Linkenbach. 

Der Einsatz von E-Fahrzeugen als Dienstfahrzeug für die führenden Mitarbeiter der 

Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied AöR erfolgt seit mehreren Jahren. Der Einsatz von 

E-Fuels wird zudem voraussichtlich 2025 am Standort des Wertstoffhofes in Linz ge-

testet. 

Des Weiteren wurde eine Prüfung von externer Ladeinfrastruktur (z. B. Tesla) durch-

geführt, jedoch besteht noch kein ausreichendes Angebot. Das Einrichten von inter-

ner Schnellladeinfrastruktur findet sich noch in der Umsetzung. 

Die Möglichkeit zur Wasserstoffproduktion am Standort der MBA wird geprüft, jedoch 

wird der dafür nötige Überschuss an erneuerbarer Energie am Standort als zu gering 

eingeschätzt. 

Um bei der Neubeschaffung die gesetzliche Mindestanforderung von 15 % an emissi-

onsfreien Fahrzeugen zu erfüllen, sollen bei einer ersten Ersatzbeschaffungstranche 

von zehn Fahrzeugen zwei Fahrzeuge auf Basis der HVO-Technologie (Erfüllung der 

gesetzlichen Anforderung) betrieben werden. An der Betriebstankstelle in der Carl-

Borgward-Straße lässt sich hierfür ein separater Tank für diese alternativen Kraft-

stoffe betreiben. Eine Teiladaption der Flotte auf Basis der batterieelektrischen Tech-

nik ist bei einer späteren zweiten Tranche dann denkbar. 
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Es erfolgt zudem ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch im REK über die Erfahrungen 

mit und die Beschaffung von sauberen Nutzfahrzeugen. 

5.4.3 Errichtung einer kommunalen Grünschnittaufbereitungsanlage 

Wie auch unter Kapitel 3.2.7 dargestellt, errichtet der Landkreis Neuwied am Standort 

Linkenbach eine Grünschnittaufbereitungsanlage und wird diese ab Ende 2025 be-

treiben. Damit werden maßgeblich die Verwertungswege für diesem Stoffstrom ver-

kürzt und es wird eine lokale Nutzung sowohl der Bodenverbesserungssubstrate als 

auch des gewonnenen Biobrennstoffes ermöglicht.  

 

5.5 Beurteilung der Abfallsammelsysteme 

Die mit der Novelle des KrWG 2020 erweiterten rechtlichen Vorgaben erfordern auch 

eine Anpassung des Spektrums der in kommunaler Verantwortung durchgeführten 

abfallwirtschaftlichen Erfassungssysteme. In der folgenden Abbildung ist eine Kurzbe-

wertung der aktuell im Einsatz befindlichen bzw. der neu geplanten kommunalen Er-

fassungssysteme für Abfall dargestellt. 

 

Abbildung 52:  Bestehende und geplante Erfassungssysteme für Abfall im Landkreis Neu-

wied (Bewertung: + gut, o mittel, - schlecht) 

Die in der Verantwortung des Landkreises Neuwied betriebenen Erfassungssysteme 

für Restabfall, PPK, Bioabfall, Elektroaltgeräte, Altmetalle und gefährliche Abfälle 

zeichnen sich sowohl durch einen hohen Komfort als auch durch eine hohe Effektivi-

tät aus. Sie entsprechen in ihrer Struktur bereits jetzt den gesetzlichen 
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Anforderungen gemäß KrWG. Eine Veränderung dieser Erfassungssysteme im Gel-

tungszeitraum dieses Abfallwirtschaftskonzeptes ist nicht vorgesehen.  

Das Erfassungssystem für Sperrmüll soll gegebenenfalls angepasst werden, um eine 

Steigerung der für eine stoffliche Verwertung geeigneten Abfallbestandteile aus 

Kunststoff und Altholz zu erreichen. Vorrangig ist hier aber vorgesehen, die derzeitige 

Erfassung über eine gemeinsame Sammlung beizubehalten und die verwertbaren Be-

standteile nach der Sammlung zu sortieren. Bezüglich der Stärkung der Wiederver-

wendung des Sperrmülls ist nach Ansicht des Landkreises Neuwied bereits vor der 

Bereitstellung des Sperrmülls am Straßenrand anzusetzen und die Vernetzung zwi-

schen den Abfallerzeugern und den möglichen Wiederverwendern zu stärken (z. B. 

Online-Tauschbörse, siehe auch Kapitel 6.1.1.1.2).  

Die Sammlungsstruktur zur Erfassung von Grünabfällen auf den Wertstoffhöfen und 

den Astsammelplätzen des Landkreises stellen siedlungsschwerpunktnah ein effizien-

tes und gesetzeskonformes Sammelsystem dar. In Bezug auf den Komfort wäre theo-

retisch eine weitere Steigerung im haushaltsnahen Bereich möglich. Hier ist aber das 

komfortable Angebot der Biotonne bereits eingeführt, wodurch diese theoretische 

Lücke verursachergerecht geschlossen wird. 

In Bezug auf die gesetzliche Pflicht der Einführung einer Getrennterfassung von 

Kunststoffen wird der Landkreis eine Direktanlieferungsmöglichkeit an den Abfallan-

nahmestellen vorantreiben, ebenso für Flachglas in Ergänzung zum Erfassungssystem 

für Behälterglas der Systembetreiber. Für eine über das aktuelle Maß hinausgehende 

Getrennterfassung weiterer Abfallfraktionen ist das bestehende Flächenangebot an 

den Annahmestellen jedoch grundsätzlich derzeit nicht mehr ausreichend. In diesem 

Zusammenhang sind der Umbau/ die Erweiterung der Umladestationen/ Abfallan-

nahmestellen relevant (vgl. Kapitel 5.2), wodurch dann der Platzbedarf für die rele-

vanten zusätzlichen Fraktionen abgedeckt werden könnte. 

Die gesetzliche Pflicht zur Sammlung von Alttextilien ist durch den örE bereits der Be-

reitstellung von Textilcontainern an diversen Standorten (Bringsystem) umgesetzt. 

Zudem besteht ergänzend das System der gemeinnützigen und gewerblichen Samm-

lungen. 

Die vorgesehenen Maßnahmen im Bereich der Getrennterfassung von Sperrmüll, 

stoffgleichen Nichtverpackungen, Flachglas und Alttextilien werden nachfolgend be-

schrieben. 

5.5.1 Erfassungssystem Sperrmüll 

Gemäß § 20 KrWG wird in Bezug auf die Sammlung von Sperrmüll gefordert, diesen in 

einer Weise zu sammeln, welche die Vorbereitung zur Wiederverwendung und das 

Recycling der einzelnen Bestandteile ermöglicht.  
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Die praktikable Durchführung einer Sammlung, die eine vollständige Vorbereitung zur 

Wiederverwendung ermöglicht, ist nach Ansicht des Landkreises Neuwied gebühren-

finanziert nicht umzusetzen. Dies würde bedeuten, allen Sperrmüll zerstörungsfrei 

per Möbelwagen in ein Sichtungslager zu verbringen und dort eine Begutachtung und 

eine Verteilung der noch verwendungsfähigen Stücke durchzuführen. Derartige Struk-

turen aufzubauen und rechtskonform als öffentliche Einrichtung zu betreiben, ist aus 

Sicht des Landkreises Neuwied mit großen Schwierigkeiten verbunden.  

Alternativ dazu soll zur Umsetzung der gesetzlichen Pflicht bereits im Vorfeld einer 

Sperrmüllanmeldung vorrangig die Möglichkeit der Wiederverwendung mit den Ab-

fallerzeugern im Anmeldeprozess geprüft werden. Dies wäre zum Beispiel über eine 

lokale Online-Tauschbörse denkbar, wie sie in anderen Landkreisen bereits als gut ak-

zeptierte lokale Plattform funktioniert. Im Rahmen der Abfallberatung und Öffentlich-

keitsarbeit soll verstärkt auf Möglichkeiten und Wege für eine Wiederverwendung 

hingewiesen werden. 

Weiterhin sollen die Möglichkeiten für Kooperationsmodelle mit privaten oder ge-

meinnützigen Unternehmen im Rahmen des Holsystems geprüft werden, z. B. Vorab-

Besuch eines Kooperationspartners und Mitnahme geeigneter Gegenstände oder 

Tandem-Abfuhr mit sozialen Trägern. Diese können beispielsweise mit Hilfe von Mo-

dellversuchen erprobt und evaluiert werden.  

Auch im Rahmen der regelmäßigen Umgestaltung der Wertstoffhöfe wird geprüft, ob 

ggf. kleinskalierte Gebrauchsgegenstand-Wiederverwendungsmöglichkeiten geschaf-

fen werden können, z. B. in Form eines 14-täglich zur Entsorgung beräumten Zwi-

schenabstellbereiches für gebrauchsfähig angelieferte Kleinmöbel und 

Haushaltsgegenstände. Konkrete Umsetzungsansätze sind hierfür am Standort Lin-

kenbach vorhanden. 

Geeignet für die Wiederverwendung wären gemäß einer durch das Umweltbundes-

amt in Auftrag gegebenen Studie zur Analyse von Siedlungsrestabfällen (UBA Texte 

113/2020) ca. 9 Gew.% am Gesamtsperrmüllaufkommen aus privaten Haushalten 

(Hochrechnung für das Bundesgebiet). Dies entspräche bei Anwendung auf den Land-

kreis Neuwied im Jahr 2023 mit einem Sperrmüllaufkommen von 6.527 Mg einer 

Menge von ca. 590 Mg.  

Des Weiteren kann der örE im Rahmen der Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit 

auf die bereits bestehenden karitativen und kleingewerblichen Angebote im Bereich 

der Kleiderkammern, Möbelbörsen und Trödelhändler hinweisen, um die Weiternut-

zung von Alltagsgegenständen zu fördern. 
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6 Maßnahmen zur Erreichung der abfallwirtschaftli-
chen Ziele 

6.1 Umsetzung des Leitbilds >Kreislaufwirtschaftsland Rhein-
land-Pfalz< – Herausforderungen für die öffentliche Hand  

Grundlage aller abfallwirtschaftlichen Planvorgaben ist das gemeinsame Leitbild 

„Kreislaufwirtschaftsland Rheinland-Pfalz“, in dem der Klimaschutz, eine durch die op-

timale Verknüpfung der Stoffströme (Stoffstrommanagement) betriebene Rohstoff-

wirtschaft und die Ressourceneffizienz oberste Priorität haben. Aus den Ziel-

setzungen und insbesondere unter Beachtung der neuen Zielwerte des aktuellen Ab-

fallwirtschaftsplans Rheinland-Pfalz (siehe Kapitel 4.3.2.3) ergeben sich konkrete An-

forderungen an den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, die in diesem Kapitel 

dargestellt werden. 

6.1.1 Zentrale konkrete Anforderungen  

Nach Vorgabe des Landes ergeben sich fünf zentrale konkrete Anforderungen, die 

auf den folgenden Seiten diskutiert werden. Dies sind : 

o Stärkung der Abfallvermeidung und der Wiederverwendung für Klima- und 

Ressourcenschutz 

o Absenkung recyclingfähiger Bestandteile in vermischt anfallenden Abfallfrakti-

onen 

o Qualitätssicherung des Recyclings 

o Begrenzung des Litterings 

o Getrennte Sammlung und Entsorgung von schadstoffhaltigen Abfällen 

6.1.1.1 Stärkung der Abfallvermeidung und der Wiederverwendung für 

Klima- und Ressourcenschutz 

Die Umsetzung dieser Forderung ist ein wesentlicher Bestandteil der Abfallberatung 

und Öffentlichkeitsarbeit der Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied AöR. Weitere Maß-

nahmen der Abfallvermeidung und Wiederverwendung werden davon getrennt in ei-

nem weiteren Unterkapitel diskutiert. 

6.1.1.1.1 Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit 

Die Abfallberatung und die Öffentlichkeitsarbeit bilden die wesentlichen Komponen-

ten in der Strategie des Landkreises Neuwied zur Information der Öffentlichkeit mit 
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Die Broschüren sind sowohl in gedruckter Form als auch als Download auf der 

Homepage erhältlich. 

o Aufklärungsarbeit in Kindergärten, Schulen und an der Weiterbildungseinrich-

tung „Außerschulischer Lernort Linkenbach“ (ASL) zu den Themen Abfallver-

meidung und Abfalltrennung. Am außerschulischen Lernort in unmittelbarer 

Nähe zum Wertstoffhof Linkenbach und der dortigen MBA nebst Deponie las-

sen sich ganzheitliche Themen wie Abfalltrennung, Diskussion des Konsumver-

haltens, nachhaltige Kompostnutzung oder abfallarmes Kochen in der 

dortigen Lehrküche auch größeren Schülergruppen nahebringen.  

 

Abbildung 53:  Außerschulischer Lernort (ASL) in Linkenbach  

o „Tabula Rasa“ ist ein seit 2022 eingeführter Müllsammelwettbewerb, bei dem 

an Schulen Preise inkl. Preisgeldern vergeben werden, welche wiederum für 

Nachhaltigkeitsprojekte an den Schulen genutzt werden sollen. Im Jahr 2024 

haben sich dabei mehr als 150 junge Menschen, von der Sekundarstufe I bis 

hin zu berufsbildenden Schulen, beteiligt. Auch in den nächsten Jahren wird 

der Wettbewerb stattfinden, mit dem Ziel Müll in der Natur zu reduzieren, das 

Bewusstsein für Umweltschutz zu stärken und die Schulgemeinschaften nach-

haltig zu aktiven Mitgestaltern des Umweltschutzes zu machen. 

o Im August 2024 eingeführt wurde ein Klimaschutzportal, das als Informations-

quelle mit Übersicht über Veranstaltungen für mehr Klimaschutz und Nachhal-

tigkeit fungiert und auch als Anregung zur aktiven Mitwirkung der Bürger 

dienen soll. [16] 
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o Aktiv genutzt werden regelmäßig Materialien bundesweiter Aktionen, wie des 

Projektes „Resto Pesto“ (resto-pesto.de), als Projekt zur Eindämmung von Le-

bensmittelverschwendung mit Onlineinformationsmaterial (inkl. Rezepten, En-

gagementmöglichkeiten, Podcast und Videos) sowie Programmen an Schulen.  

o Das Programm „Mülldetektive“ wird von Mitarbeitern der Abfallwirtschaft im 
Rahmen von Ferienfreizeiten, z. B. in Kooperation mit der katholischen Famili-

enbildungsstätte Neuwied e. V. (FBS), angeboten. Auch hier lernen Kinder, Müll 

zu vermeiden oder richtig zu entsorgen und sehen die Folgen die es hat, wenn 

Abfall nicht in der Mülltonne, sondern in der Natur entsorgt wird. [18] 

 

Abbildung 54:  Teilnehmer des Programms „Mülldetektive“ im Juli 2024 [18] 

o Als selbstentwickeltes Projekt regelmäßig durchgeführt wird das Schulprojekt 

„Müll & More“, welches ein sehr vielfältiges Programm beinhaltet und unter 

anderem auch Angebote im außerschulischen Lernort Linkenbach beinhaltet: 

• spielerisches Müllsortieren (z. B. als Angelspiel oder als Staffellauf)  

• Rohstoff-Lernstation: Zuordnung verschiedener Produkte (z. B. 

Blechdose, T-Shirt) zu den zugehörigen Rohstoffen (Eisenerz, Baum-

wolle), kurze Erläuterung des Herstellungsprozesses, um deren Wert 

zu verdeutlichen 

o Weitere Aktivitäten am außerschulischen Lernort beinhalten 

• Naturprogramme (z. B. Natur pur [Programm im Wald], Was(s)erle-

ben [Aubach untersuchen]) 

• Recyclingwerkstatt: Papier schöpfen  
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• Bau von Weidentipi und Weidentunnel  

• Einzelveranstaltungen im Rahmen der Lehrerfortbildung   

• Unterstützung des Projektes „Forscherklasse IGS Neuwied“, z. B. im 

Jahr 2022 mit Sortiergefäßen. [17] 

 

Abbildung 55:  Forscherklasse der IGS Neuwied beim Projekt zur Mülltrennung in der Schule  

 

6.1.1.1.2 Abfallvermeidung und Wiederverwendung 

Gemäß § 4 Abs. 2 des rheinland-pfälzischen Landeskreislaufwirtschaftsgesetzes ha-

ben die örE auf die Umsetzung der Abfallhierarchie nach § 6 Kreislaufwirtschaftsge-

setz hinzuwirken. Hierbei stehen an erster Stelle die Vermeidung und an zweiter 

Stelle die Vorbereitung zur Wiederverwendung. 

Gemäß AWP RLP sollen die örE zur Stärkung der Abfallvermeidung und der Wieder-

verwendung Maßnahmen im eigenen Zuständigkeitsbereich ausbauen, insbesondere 

bei der kommunalen Beschaffung, der allgemeinen kommunalen Planung, dem Bo-

denmanagement etc. sowie bei der Durchführung eigener Projekte bzw. der Intensi-

vierung von Öffentlichkeitsarbeit und Abfallberatung.  

Wie in Kapitel 6.1.1.1.1 bereits beschrieben, bilden die Abfallberatung und die Öffent-

lichkeitsarbeit die wesentlichen Komponenten in der Strategie des Landkreises Neu-

wied im Hinblick auf die Stärkung der Abfallvermeidung und Wiederverwendung. 

Durch das vielfältige Informationsangebot – persönliche Beratung und Kontakte so-

wohl im Bereich der privaten Haushalte als auch im Bereich der Gewerbebetriebe, In-

formationskampagnen und der außerschulische Lernort – wird auf unterschiedliche 

Weise abfallarmes Verhalten der Bürgerinnen und Bürger gefördert.  
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Im Landkreis Neuwied werden bereits Maßnahmen im Sinne des Abfallvermeidungs-

programms, die den Bereich des örE betreffen, umgesetzt. Die Ausführungen in die-

sem Kapitel zeigen jedoch, dass die Abfallwirtschaft im Hinblick auf die 

Abfallvermeidung die bestehenden Angebote weiterentwickeln kann. Geeignete Maß-

nahmen und Maßnahmenbündel, die auf Grundlage der Ausführungen im Kapitel 

6.1.1.1 identifiziert wurden, werden im Kapitel 6.2 aufgezeigt. 

 

6.1.1.2 Absenkung recyclingfähiger Bestandteile in vermischt anfallen-

den Abfallfraktionen 

Um den Anteil recyclingfähiger Bestandteile im Restabfall zu identifizieren, wurde im 

Landkreis Neuwied im Jahr 2024 eine Restabfallanalyse durchgeführt. Die Ergebnisse 

sind in Kapitel 4.3.2.2 dargestellt. 

Ein Vergleich mit den Zielwerten des Abfallwirtschaftsplans Rheinland-Pfalz zeigt, dass 

das Aufkommen an trockenen Wertstoffen im Restabfall mit 16,4 kg/E,a noch deutlich 

über dem Landeszielwert für den Landkreis Neuwied für das Jahr 2030 von 8 kg/E,a 

liegt (siehe Tabelle 10). In diesem Bereich ergibt sich somit ein deutlicher Handlungs-

bedarf. Mit 16,6 kg/E,a an Bioabfall im Restabfall liegt der Landkreis Neuwied schon 

heute unter dem Zielwert von 20 kg/E,a für das Jahr 2030.  

Auf Grundlage der Sortierergebnisse sind folgende Maßnahmen zur Absenkung von 

Wertstoffen im Restabfall vorgesehen: 

o Prüfung der Ergänzung des Gebührensystems um eine leerungsabhängige 

Komponente als Anreiz zur korrekten Abfalltrennung unter Beachtung der 

Wechselwirkungen und Vermeidung unerwünschter Nebeneffekte wie illegaler 

Ablagerungen oder Nutzung öffentlicher Abfallbehälter (Kapitel 5.1.3).  

o Überprüfung des angebotenen Abfallbehältersortimentes: 

• Vergrößerung des Regelstellvolumens für Papierabfälle (siehe auch 

Kapitel 5.1.2) 

• Abstimmung mit den Systembetreibern zur Vergrößerung des Erfas-

sungsvolumens der Grünen Tonnen, um die Verpackungsabfälle 

vollständig aufzunehmen (Kapitel 5.1.2)  

Die vorgenannten Maßnahmen sind in genannten Kapiteln ausführlich dargestellt. 

Auch im Bereich der Bioabfälle wird die Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied AöR seine 

Aufklärungsarbeit fortsetzen, um deren Anteil im Restabfall weiterhin niedrig zu hal-

ten bzw. noch zu senken. 
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Informationsaustausch und Kooperation zur Zwischenlagerung von Abfällen 

im Havariefall  

o Mitgliedschaft im Verband kommunaler Unternehmen e.V. (VKU), wo sich die 

Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied AöR mit den hier vertretenen Abfallwirt-

schaftsbetrieben zu Fragen der Betriebsorganisation, Vertragsgestaltung und 

weiteren Fachfragen austauschen  

o Mitgliedschaft im Netzwerk „Kommunales Stoffstrommanagement“. Die Teil-

nahme an dem vom Land Rheinland-Pfalz vorgehaltenen Netzwerk erfolgt im 

Rahmen einer freiwilligen Kooperation und ist für die Partner ein kostenfreies 

Angebot des Landes, um Aktivitäten im kommunalen Bereich zur Verbesse-

rung der Ressourcennutzung zu bündeln 

o Partner bei „Wir Westerwälder“ (Landkreise Altenkirchen, Neuwied und Wes-
terwaldkreis) als Kooperation benachbarter Landkreise zur Bündelung ge-

meinsamer Ressourcen und Projekte und Versicherung der gegenseitigen 

Unterstützung im Havariefall 

Der überregionale Erfahrungsaustausch bei regelmäßigen Treffen und in Arbeitskrei-

sen mit den Netzwerkpartnern bietet die Chance, abfallwirtschaftliche Herausforde-

rungen und Aufgaben gemeinsam besser zu bewältigen. 

6.2 Maßnahmen und Prüfaufträge 

Ausgehend von der ausführlichen Ist-Darstellung der Abfallwirtschaft im Landkreis 

Neuwied in den Kapiteln 3 und 4 werden in diesem Kapitel geeignete Prüfaufträge 

und Maßnahmen zur Verbesserung des abfallwirtschaftlichen Angebots im Geltungs-

zeitraum dieses Abfallwirtschaftskonzeptes zusammengestellt. Hierbei bilden sowohl 

der Teil C des AWP als auch die Ideen und Möglichkeiten der Abfallwirtschaft Land-

kreis Neuwied AöR die Grundlage. 

Im Geltungszeitraum des AWK wird die Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied AöR zu-

dem prüfen, inwiefern neue oder bereits bestehende Kooperationen mit öffentlich-

rechtlichen oder privatwirtschaftlichen Partnern hinsichtlich der Umsetzung von Maß-

nahmen zielführend sind.  

Eine Bewertung der Prüfaufträge und Maßnahmen im Sinne des Teils C des Abfall-

wirtschaftsplanes Rheinland-Pfalz 2022 erfolgt kontinuierlich, um die vielverspre-

chendsten und wirkungsvollsten Maßnahmen zu identifizieren und umzusetzen. 
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Der Landkreis Neuwied wird sein abfallwirtschaftliches System insgesamt fortlaufend 

hinsichtlich der Erreichung der angestrebten abfallwirtschaftlichen Ziele sowie der 

Wirksamkeit der durchgeführten Maßnahmen überprüfen und erforderlichenfalls An-

passungen vornehmen. 

A) Maßnahmen und Prüfaufträge im Bereich der Siedlungsabfälle  
(ohne mineralische Bauabfälle)  

6.2.1 Übergeordnete Aufgaben und Prüfaufträge des Landes 

6.2.1.1 Überprüfung und Nachweise über die Einhaltung der Zielwerte 

des Abfallwirtschaftsplans RLP 

Der Abfallwirtschaftsplan Rheinland-Pfalz gibt zur Umsetzung der Abfallhierarchie für 

den Landkreis Neuwied die folgenden Zielwerte vor: 

• Zielwert maximaler Anteil Bioabfall im häuslichen Restabfall 2030: 20 kg/E,a 

• Zielwert maximaler Anteil Wertstoffe im häuslichen Restabfall 2030: 8 kg/E,a 

• Zielwert Vergärung Biotonnenabfall 2035: 100 % 

Zur Überprüfung, ob die gemäß AWP vorgegebenen Zielwerte für Bioabfälle und 

Wertstoffe im häuslichen Restabfall eingehalten werden, wurde im Jahr 2024 eine 

Restabfallsortierung im Landkreis Neuwied durchgeführt. Die Ergebnisse und die Be-

wertung der entsprechenden Zielerreichung sind bereits in den Kapiteln 4.3.2.2 und 

4.3.2.3 dargestellt. Mit 16,6 kg/E,a an Bioabfällen im Restabfall liegt der Landkreis 

Neuwied schon heute unter dem Zielwert von 20 kg/E,a. Die Wertstoffmenge im 

Restabfall liegt mit 16,4 kg/E,a jedoch noch doppelt so hoch wie der Zielwert für 2030. 

Zu den Möglichkeiten und Maßnahmen des Landkreises zur Zielerreichung finden 

sich Ausführungen in Kapitel 6.1.1.2.  

Die Zielwerte sollen regelmäßig, mindestens alle fünf Jahre überprüft werden, so dass 

im Jahr 2029 eine erneute Restabfallanalyse erfolgen wird.  

Vor dem Hintergrund des Zielwertes der 100 %igen Vergärung der Bioabfälle aus der 

Biotonne ab dem Jahr 2035 werden im Landkreis die in Kapitel 5.4.1 ausführlich dar-

gestellten Maßnahmen geprüft. Die Standortfindung und Detailkonzeptentwicklung 

hängt dabei von der Weiterentwicklung der im Rahmen der aktuellen vertraglichen 

Bindungen genutzten Anlage und den Zeiträumen für die Errichtung einer Vergä-

rungsanlage in Abstimmung mit den Kooperationspartnern ab.  
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B) Maßnahmen und Prüfaufträge im Bereich mineralische 
Abfälle 

6.2.7 Maßnahmen und Prüfaufträge im Bereich Abfallvermeidung und 

Wiederverwendung 

6.2.7.1 Kommunen als öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger 

Die Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied AöR bereitet den Betrieb eines Bodenlagers 

an der Deponie Fernthal vor, auch mit dem Ziel, für zukünftige eigene Baumaßnah-

men geeignete Materialien zu akkumulieren. Flankiert werden soll dieses Bodenlager 

durch die aktive Nutzung und Mitgestaltung bereits bestehender Bodenbörsen.  

Dadurch wird der Landkreis ein wichtiges Angebot im Bereich der Wiederverwendung 

schaffen (vgl. Kapitel 6.1.1.1). Unbelasteter Bauschutt, der nicht selbst verwertet wer-

den kann, wird Bodenaufbereitungsanlagen im Landkreis angedient. 

Auf die vorhandenen Bodenbörsen soll im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit regelmä-

ßig hingewiesen werden. Prominentes Beispiel für den Bedarf an Bodenbörsen ist 

das Portal für das Ahrtal, dem beim Wiederaufbau eine bedeutende Rolle zukommt. 

Zudem wurden die folgenden Maßnahmen/ Prüfaufträge identifiziert: 

• Analyse der regional und überregional vorhandenen Strukturen zur Wieder-

verwendung von Baustoffen und Bauteilen  

6.2.7.2 Kommunen als Bauherr 

Im Rahmen der Glasfaserverlegung im Landkreis wurden vorrangig geringinvasive 

Baumethoden im Sinne der Hinweise des Landes verwendet, bzw. die Maßnahmen 

sind noch in der Ausführung.  

Die Bauämter im Landkreis übergeben im Rahmen jeder Baumaßnahme Hinweise zur 

vorrangigen Wiederverwendung gewonnener Bodenaushübe. Baumaßnahmen der 

öffentlichen Hand werden immer unter Auflagen zur fachgerechten getrennten Ver-

wertung der anfallenden Reststoffe ausgeschrieben. Bei einer flächendeckenden Re-

cherche bei den Gemeinden des Landkreises wurden keine negativen Erfahrungen 

berichtet, die sich aus Fehlentsorgungen der beauftragten Unternehmen ergeben 

hätten. 

Bei der Weiterentwicklung von Standorten der Abfallwirtschaft wird jeweils auf eine 

bestmögliche Weiternutzung bestehender Strukturen geachtet. 

Zudem wurden die folgenden Maßnahmen/ Prüfaufträge identifiziert: 
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So sollen die Möglichkeiten des Recyclings erhöht und die Qualität von potentiellen 

Recycling-Baustoffen schon bei der Bereitstellung an der Baustelle positiv beeinflusst 

werden: 

• Trennanleitung Baustelle praxisnah: Bigbags, Kleincontainer, Zwischenlager, 

Hinweise auf regionale Gewerbebetriebe („Visitenkartenstapel“) an den Wert-

stoffhöfen, 

• Informationen im Bereich „recyclinggerechtes Bauen“. 

6.2.11.2 Kommunen als Bauherr  

In diesem Bereich wurden die folgenden Maßnahmen/ Prüfaufträge identifiziert: 

• Beratung von Kommunen bei der Ausschreibung des Rückbaus von Bauwer-

ken – Vergabe an qualifizierte Unternehmen, die Mindeststandards an Qualifi-

zierung einhalten, wie beispielsweise RAL-Gütezeichen für 

Abbruchunternehmer, Zertifizierung als Entsorgungsfachbetrieb etc.  

• Beratung von Kommunen hinsichtlich der Bereitstellung von Abfällen ab Bau-

stelle 

6.2.11.3 Kommunen – Bauaufsicht und Stadtplanung – Überwachung 

In diesem Bereich wurden die folgenden Maßnahmen/ Prüfaufträge identifiziert: 

• Sicherstellung der Umsetzung der Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) durch 

diesbezügliche Unterstützung und Beratung der Vollzugsbehörden  

• Unterstützung der Überwachung der getrennten Bereitstellung der Abfälle ab 

Baustelle 

C) Maßnahmen und Prüfaufträge im Bereich der Sicherstel-
lung ausreichender Deponiekapazitäten 

6.2.12 Maßnahmen und Prüfaufträge Bereitstellung und Deponien  

6.2.12.1 Kommunen als öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger  

Der Landkreis Neuwied ist langjähriger Deponiebetreiber an mehreren Standorten 

und achtet auf die Erfüllung der Kreislaufwirtschaftsziele. Er verfügt über ausreichend 

Deponiekapazitäten für die nächsten Jahre (vgl. Kapitel 3.2.1, 3.2.3, 6.2.13, 6.2.14) so-

wie über etwaige Erweiterungsmöglichkeiten am Deponiestandort Linkenbach.  
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Im Rahmen des Deponiebetriebes wird darauf geachtet, dass eine Ablagerung nicht 

in (wirtschaftlicher) Konkurrenz zum Recycling steht. Dies wird wie folgt sichergestellt:  

o Auf Deponien werden nur Abfallmassen zur Ablagerung angenommen, für die 

ein Nachweis nach Gewerbeabfallverordnung vorgelegt werden kann, dass die 

Möglichkeit zum Recycling geprüft und von Aufbereitern und Verwertern ab-

schlägig beschieden wurde oder technisch nicht möglich bzw. wirtschaftlich 

nicht zumutbar war.  

o Die Vorgaben des § 12 Abs. 5 LKrWG zur Einfuhr und Ablagerung von Abfällen, 

die nicht in Rheinland-Pfalz entstanden sind, werden konsequent berücksich-

tigt.  

o Ablagerungsgebühren werden so festgelegt, dass die Ablagerung nicht in wirt-

schaftliche Konkurrenz zur (hochwertigen) Verwertung tritt. 

Die Prüfung der Entsorgungssicherheit für den Geltungszeitraum im Rahmen der 

Fortschreibung der Abfallwirtschaftskonzeptes ergab, dass in diesem Zeitraum keine 

neuen Ablagerungskapazitäten geschaffen werden müssen. Eine vertiefte Prüfung 

der Möglichleiten zur Erweiterung der Kubatur der Deponie Linkenbach ist in Arbeit. 

6.2.13 Maßnahmen und Prüfaufträge zur Entsorgungssicherheit für mi-

neralische Bauabfälle 

Wie aus den Analysen zum Abfallwirtschaftsplan Rheinland-Pfalz deutlich wird, stellen 

mineralische Bauabfälle die wesentlichen Abfallmassen dar, die heute auf Deponien 

entsorgt werden. Sollen die vorhandenen Ablagerungskapazitäten möglichst lange 

ausreichen, müssen die zur Ablagerung vorgesehenen Mengen auf den zwingend 

notwendigen Umfang beschränkt bleiben.  

Diesbezügliche Ansatzpunkte zur Begrenzung der Ablagerungsmengen sind in Kapitel 

6.2.12.1 aufgeführt.  

Für mineralische Bauabfälle gibt es in Rheinland-Pfalz gemäß den Aussagen des AWP 

nur noch wenige Deponien der Deponieklasse 0 mit geringen Restvolumina. Die ge-

planten Erweiterungen müssen daher umgesetzt werden, um für diese Abfälle eine 

ausreichende Entsorgungssicherheit zu erreichen. Für Deponien der Klasse I stehen 

gerade im Norden des Landes, auch unter Berücksichtigung der in der Genehmigung 

befindlichen Verfahrenk keine ausreichenden Kapazitäten zur Verfügung. Die Nut-

zung von Ablagerungskapazitäten der Klasse II für Abfallmassen, die auch auf Depo-

nien der Klasse 0 entsorgt werden könnten, ist nach Ansicht des Landes nicht 

zielführend, in geringen Mengen zur Absicherung kurzer Entsorgungswege aber aus 

Sicht des Landkreises Neuwied nicht zu vermeiden. 
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Neben Maßnahmen der Abfallvermeidung und der Abfallverwertung ist auch die Be-

reitstellung von Deponiekapazitäten ein wesentlicher Baustein zur Sicherung der not-

wendigen Entsorgungssicherheit. 

Die Entsorgungssicherheit hinsichtlich der Ablagerung von Materialien auf Deponien 

der Deponieklassen 0 und I ist im Landkreis Neuwied im Geltungszeitraum des AWK 

gegeben (vgl. Kapitel 6.2.12.1). 

Für erforderliche Deponiebaumaßnahmen im Zuge der weiteren Verfüllung und für 

den Abschluss der Rekultivierung der Deponie Fernthal ergeben sich Möglichkeiten 

zur Verwertung von bestimmten mineralischen Stoffströmen, die ansonsten einer Be-

seitigung auf Deponien der Deponieklasse 0 oder I zugeführt werden müssten (vgl. 

Kapitel 6.2.14). 

Zur Sicherstellung der Entsorgungssicherheit für mineralische Bauabfälle sieht die Ab-

fallwirtschaft Landkreis Neuwied AöR zudem folgende Maßnahmen vor: 

o Unterstützung von bzw. Kooperation mit bestehenden Bodenbörsen auf regio-

naler Ebene (Nachbarlandkreise, IHK, HWK, private Börsen)  

o Prüfung der Teilnahme an vorhandenen (internetbasierten) Bodenbörsen in 

Verbindung mit einem Bodenlager an der Deponie Fernthal 

o Stärkung der Zusammenarbeit mit den regional tätigen Verwertungsanlagen 

o Erstellung von Materialien für die Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit zur 

Ersatzbaustoffverordnung  

o Beobachtung des Aufkommens an mineralischen Bauabfällen aus anderen 

Herkunftsbereichen und Prüfung der Möglichkeiten zur Verbesserung der ent-

sprechenden Datengenerierung durch den örE 

o Austausch im REK, insbesondere mit der RSAG AöR (RSBE) 

6.2.14 Maßnahmen und Prüfaufträge im Bereich der Sicherstellung von 

Entsorgungssicherheit im Rahmen der Reststoffdeponierung 

Zur Ablagerung von nicht stofflich bzw. energetisch verwertbaren Abfällen bzw. nicht 

stofflich verwertbaren mineralischen Reststoffe aus der Abfallbehandlung ist ausrei-

chendes Ablagerungsvolumen vorzuhalten.  

Die Deponie Linkenbach kann durch Änderung der Zielkubatur gegenüber dem der-

zeitigen Gesamtvolumen ein zusätzliches Abfallvolumen an DK II-Kapazität zur Verfü-

gung stellen. Diese Maßnahme befindet sich derzeit in Prüfung.  
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Für erforderliche Deponiebaumaßnahmen im Zuge der weiteren Verfüllung und für 

den Abschluss der Rekultivierung der Deponie Fernthal ergeben sich weitere Möglich-

keiten zur Verwertung von bestimmten mineralischen Stoffströmen, die ansonsten 

einer Beseitigung auf Deponien der Deponieklasse 0 oder I zugeführt werden müss-

ten (vgl. Kapitel 6.2.13).  

In Summe besteht unter Berücksichtigung der möglichen Erweiterungen für die Ab-

fallwirtschaft im Landkreis Neuwied ein ausreichendes Deponievolumen mindestens 

für die nächsten 10 Jahre zur Verfügung. 

D) Maßnahmen im Bereich der Notfallplanung in Krisensi-
tuationen 

6.2.15 Maßnahmen zur Identifikation möglicher Risiken im Hinblick 

aus zukünftige Abfallnotlagen (Naturkatastrophen, Seuchen, 

Atomunfall usw.) 

Wie in allen Mittelgebirgslagen nehmen auch im Landkreis die Risiken möglicher 

Überschwemmungen durch Starkregenereignisse als Folge des Klimawandels zu. Die 

möglicherweise kurzfristig erforderliche Bewältigung zusätzlicher Abfallströme zur 

Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung ist auf Grund der vorhandenen Anlagen-

struktur der Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied AöR vergleichsweise einfach möglich. 

Die vorhandenen Deponieflächen ermöglichen die Pufferung und Zwischenlagerun-

gen vor der Weiterverarbeitung über einen Zeitraum von mehreren Wochen. Zusätzli-

che logistische Kapazitäten zur Sammlung und für den Transport sind jedoch nur 

begrenzt vorhanden, können aber durch vorübergehende Arbeitszeitverlängerung 

und zusätzliche Hilfskräfte aktiviert werden. Weitere Risiken werden derzeit nicht 

konkret gesehen bzw. liegen im Rahmen der im Bereich der Abfallwirtschaft grund-

sätzlich zu erwartenden Volatilität des Abfallanfalls.  

Die Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied AöR wird im Fortschreibungszeitraum ge-

meinsam mit der Kreisverwaltung Neuwied, in enger Zusammenarbeit und entspre-

chender Abstimmung mit der hier angesiedelten Stabsstelle Energie, Klima, Umwelt 

sowie des kreiseigenen Brand- und Katastrophenschutzes eine Analyse hinsichtlich 

möglicher Risiken im Hinblick auf zukünftige Abfallnotlagen vornehmen. Hierzu wird 

ein entsprechendes Konzeptpapier „Notfallplanung Abfall Neuwied“ erstellt.  

6.2.16 Maßnahmen zur Steigerung der Resilienz bei möglichen Abfall-

notlagen  

Die Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied AöR pflegt sowohl engen Kontakt zu den Orts-

gemeinden des Landkreises als auch zu den Vertretern der privaten Abfallwirtschaft 

im Landkreis.  
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7 Bewertung und Schwachstellenanalyse  

Das im Abfallwirtschaftsplan Rheinland-Pfalz – Teilplan Siedlungsabfälle und andere 

nicht gefährliche Abfälle 2022, Teil C, enthaltene Datenblatt ist nach Maßgabe des 

Landes dem Abfallwirtschaftskonzept beizufügen. Dabei sollen die aktuellen Daten 

zum Zeitpunkt der Fortschreibung eingetragen sein. Ziele, die bei Fortschreibung be-

reits erreicht sind, sind zu kennzeichnen. 

Das Datenblatt ist im Anhang unter Kapitel 0 abgebildet. Die einzelnen Angaben wer-

den nachfolgend kurz erläutert: 

Siedlungsabfälle – Mengenaufkommen und Entwicklung 

Das Mengenaufkommen an häuslichem Restabfall und Sperrmüll ist 149 kg/E,a im 

Jahr 2018 und 139 kg/E,a im Jahr 2023 zurückgegangen, womit der Landkreis Neu-

wied 6 % unter dem cluster-spezifischen (Cluster 2) des Landes Rheinland-Pfalz liegt. 

Das Aufkommen an Bioabfall ging von 222 kg/E,a im Jahr 2018 auf 199 kg/E,a im Jahr 

2023 zurück. Dies ist vor allem auf ein um 17 kg/E,a verringertes Aufkommen an Gar-

tenabfällen zurückzuführen. Insgesamt liegt der Landkreis Neuwied beim  

Bioabfallaufkommen jedoch mit 26 % deutlich über dem cluster-spezifischen Wert 

von 159 kg/E,a. So liegt das Aufkommen an Biotonnenabfall sogar 56 % über dem 

Durchschnittswert des Clusters, das Aufkommen an getrennt erfassten Gartenabfäl-

len liegt jedoch 26 % unter dem Cluster spezifischen Wert.  

Das Aufkommen an den trockenen Wertstoffen von PPK, LVP und Glas sank im Land-

kreis Neuwied von 137 kg/E,a in 2018 auf 124 kg/E,a im Jahr 2023, damit liegt der 

Wert 7 % unter dem cluster-spezifischen Mittelwert. 

Siedlungsabfälle – Zielwerte 2030 (Bioabfall / Wertstoffe) bzw. 2035 (Vergärung) und 

Status Quo 

Wie bereits in Kapitel 4.3.2.3 beschrieben, ergab die Analyse des Restabfalls aus dem 

Zeitraum 2023/24, dass mit 16,6 kg/E,a bereits jetzt weniger Bioabfall im Restabfall 

enthalten ist, als es der Zielwert von 20 kg/E,a für das Jahr 2030 des Abfallwirtschafts-

plans Rheinland-Pfalz vorgibt. Die Vorgabe von 8 kg/E,a an trockenen Wertstoffen 

(LVP, PPK, Glas) wird mit einem gemessenen Wert von 16,4 kg/E,a jedoch deutlich 

überschritten.  

Der Bioabfall des Landkreises wird derzeit in der Bioabfallverwertungsanlage  

Singhofen behandelt. Das abgesiebte Oberkorn wird biologisch getrocknet und ther-

misch verwertet. Das Unterkorn wird einer Vergärungsanlage und der Kompostierung 

zugeführt. 
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8 Maßnahmen zur Erreichung der abfallwirtschaftli-
chen Ziele –  
Zusammenfassung der geplanten Maßnahmen  

8.1 Kurzdarstellung des Abfallwirtschaftskonzeptes 

Der Landkreis Neuwied führt mit der vorliegenden Fortschreibung seines Abfallwirt-
schaftskonzeptes 2024/2029 den Weg von einer Abfallwirtschaft zu einer Ressourcen-
wirtschaft fort. Er verfolgt damit konsequent eine nachhaltige Strategie hin zu einer 
CO2-neutralen Kreislaufwirtschaft.  

Es wurde über einen Zeitraum von 10 Monaten ein intensiver Dialog mit unterschied-

lichen Akteuren innerhalb und außerhalb des Landkreises geführt. Dies waren inner-

halb des Landkreises Vertreter der Verbandsgemeinden, Abfallerzeuger von in der 

Vergangenheit bisher nicht näher betrachteten Stoffströmen wie gewerblichen Bau-

abfällen oder Klärschlämmen, Gremienvertreter des Landkreises und nicht zuletzt 

Mitarbeiter der unterschiedlichen Fachabteilungen innerhalb der Abfallwirtschaft 

Neuwied AöR. Außerhalb des Landkreises fand ein reger Austausch mit benachbarten 

Kommunen, Kooperationspartnern sowie den weiteren Mitgliedern des Zweckver-

bands REK statt. 

Dabei war die Diskussion und Analyse der derzeitigen Situation Ausgangspunkt und 

Grundlage für die gemeinsame Erarbeitung der zukünftig anzustrebenden Entwick-

lungen in der Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied. Die Diskussion konzentrierte 

sich dabei auf folgende Handlungsfelder: 

• Recyclingquote und Verbesserung der stofflichen Verwertung 

• Restabfallverwertung 

• Wertstoffhöfe 

• Logistik 

• Verwertung Bioabfall 

• Zukunft MBA-Betrieb 

• Verwertung von Baurestmassen 

• Abfallberatung / Abfallvermeidung  

Im gesamten Diskussionsprozess stand die Erreichung der vorrangigen Ziele der Ab-

fallvermeidung und der Schonung von Ressourcen und damit einhergehend die 
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8.2 Zusammengefasster Maßnahmenkatalog 

1 Maßnahmen der Abfallverwertung   

1.1 Fortsetzung der Grünabfaller-
fassung und -verwertung 

- Fortsetzung der Kommunikation und Information über das Angebot 

- Aufnahme und Optimierung des eigenen Anlagenbetriebes zur  

Grünabfallverwertung  

Kontinuierlich 

2025 - 2026 

1.2 Verwertung von Bioabfall - Planung Fortführung Verwertungsstrategie in Abstimmung mit REK 

- Gestaltung und Detailprüfung einer Zwischenlösung zur Stoffstrom-

trennung Bioabfall unter Nutzung des Standortes Linkenbach  

- Gestaltung, Vorbereitung und Durchführung von erforderlichen  

Verwertungsausschreibung für Teilstoffströme aus dem Bioabfall  

- Prüfung, Konzeption und Entwicklung eines Standortes zur Vergärung 

von Bioabfällen im Landkreis Neuwied zur Inbetriebnahme spätes-

tens bis 2035   

2025 - 2027 

2025 - 2027 

 

ab 2025  

 

ab 2026  
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8.3 Bewertung der benötigten Investitionen und anderen Fi-
nanzmittel für die geplanten Maßnahmen  

Die Investitions- und Finanzmittel für die in diesem Abfallwirtschaftskonzept geplan-

ten Maßnahmen werden im Rahmen der Wirtschaftsplanung der Abfallwirtschaft 

Landkreis Neuwied AöR berücksichtigt und nach erfolgter Umsetzung entsprechend 

ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben. Es wird dabei darauf geachtet, dass die ent-

sprechenden Kosten vollumfänglich gebührenansatzfähig sind. 

Für die überwiegende Zahl der beschriebenen Maßnahmen sind grundsätzlich keine 

außergewöhnlichen Zusatzinvestitionen erforderlich, da die Umsetzung durch eine 

geänderte Orientierung des Verwaltungshandelns oder Umstellung der operativen 

Prozesse bewirkt werden kann. Durch die verstärkte Kommunikations- und Vernet-

zungsarbeit ist jedoch zu erwarten, dass die Maßnahmen mit derzeit noch nicht ab-

schließend zu planendem Personalzusatzaufwand verbunden sein werden. Dies gilt 

sowohl für die Abfallberatung, die Öffentlichkeitsarbeit und die weitere Verwaltung 

als auch für die personelle Ausstattung des Wertstoffhofbetriebes.  

Für die Verbesserung der Klimabilanz der Fahrzeugflotte sind Zusatzinvestitionen in 

einer Größenordnung von 1 Mio. bis 2 Mio. EUR im Laufe der kommenden 5 Jahre 

für Fahrzeugmehrkosten, die Einrichtung einer separaten Tankmöglichkeit für HVO 

und die Einrichtung von Elektro-Ladesäulen zu erwarten.  

Für die Einrichtung eines zusätzlichen Standortes für die Abfallerfassung als Wert-

stoffhof ist mit Kosten von 1,5 Mio. bis 3 Mio. EUR zu rechnen.  

Für die Erweiterung des Wertstoffhofes in Linz incl. der Herstellung einer zweiten, 

weiteren Betriebsfläche sind ca. 2,2 Mio. EUR sowie für die Errichtung der Grünab-

fallaufbereitungsanlagen am Standort Linkenbach ca. 6,5 Mio. EUR incl. aller Neben-

leistungen (Fachplaner, Gutachten, Gebühren etc.) vorgesehen. Diese Bau-

maßnahmen sollen im Laufe des Jahres 2025 umgesetzt werden. 

Die Investitionskosten der nach 2030 vorgesehenen Neuerrichtung einer Bioabfall-

vergärungsanlage können derzeit noch nicht abgesehen werden.  

Für die noch ausstehenden Deponierekultivierungsmaßnahmen und Nachsorge-

maßahmen sind nach derzeitigem Stand Rücklagen in ausreichender Höhe gebildet 

worden, bzw. werden im Fall der Deponie Linkenbach noch während der verbleiben-

den Ablagerungsphase gebildet.  

Durch die in diesem Abfallwirtschaftskonzept aufgezeigten Maßnahmen steckt sich 

die Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied AöR einen umfassenden Handlungsrahmen, 

der eine solide Grundlage für die mittelfristige Wirtschaftsplanung und Gebühren-

bedarfsplanung der kommenden Jahre darstellt. 
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9 Strategische Umweltprüfung (SUP) 

Die Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes des Landkreise Neuwied unter-

liegt gemäß § 35 Abs.1 Nr. 2 i.V.m. Anlage 5 Nr. 2.4 und Anlage 1 des Gesetzes über 

die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) der Pflicht einer strategischen Umwelt-

prüfung (SUP), sofern es einen Rahmen setzt für Entscheidungen über die Zulässig-

keit von Vorhaben, die nach Bundesrecht oder nach Landesrecht einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung oder einer Vorprüfung des Einzelfalls bedürfen. 

Das vorliegende AWK setzt keinen entsprechenden Rahmen, so dass ein Erfordernis 

für die Durchführung einer SUP für das vorliegende Abfallwirtschaftskonzept nicht 

besteht. 

Dieses wird hiermit der Öffentlichkeit bekannt gemacht. 
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10 Fazit  

Das vorliegende Abfallwirtschaftskonzept zeigt auf, dass die Abfallwirtschaft des 

Landkreises Neuwied leistungsfähig und flexibel aufgestellt ist, um den Bürgern ein 

wirtschaftliches und differenziertes Angebot zur Abfallentsorgung zu unterbreiten. 

Die Umsetzung der Ziele des Landesabfallwirtschaftsplanes zur Umgestaltung der 

Kreislaufwirtschaft von einer reinen Stoffstromwirtschaft zu einer Klimaschutzwirt-

schaft bedeuten in der Ausrichtung der abfallwirtschaftlichen Maßnahmen in den 

folgenden Jahren keine Abkehr vom bisher erfolgreich beschrittenen Weg der Aus-

gestaltung einer serviceorientierten Abfallwirtschaft für die Bürger des Landkreises, 

sondern eine logische Weiterentwicklung mit den in diesem Konzept aufgezeigten 

Maßnahmen.  

Neben der Umsetzung von Maßnahmen, die eine noch bessere Trennung von Wert-

stoffen und Schadstoffen aus dem Restabfall zum Ziel haben, steht vor allem die 

Entwicklung der Verwertung der Grün- und Bioabfälle im Einklang mit den kommu-

nalen Partnern im Mittelpunkt des hier vorgelegten Maßnahmenkataloges. Die Ent-

wicklungen in diesem Bereich können einen großen Einfluss auf die zukünftige 

Klimabilanz der Abfallwirtschaft im Landkreis Neuwied haben. 

Ebenfalls von entscheidender Bedeutung ist die langfristige Sicherung des Standorts 

der AEA Linkenbach in Verbindung mit der Einhaltung der Zielvorgaben des Abfall-

wirtschaftsplans, Teilplan Siedlungsabfälle und damit die Nachnutzungsmöglichkei-

ten/-potenziale der MBA. 

Aber auch im Kleinen sollen bspw. Maßnahmen beim Ausbau der Wertstoffhöfe die 

Qualität der bürgernahen Abfallwirtschaft noch weiter fördern helfen und einen Bei-

trag zum Klimaschutz leisten. Genannt sei hier die geplante Einrichtung eines zu-

sätzlichen Standortes im Raum Asbach, um die Wege zu verkürzen und somit ganz 

unmittelbar den Klimaschutz zu fördern oder der sukzessive Ausbau an den beste-

henden Standorten zur Erfassung weiterer getrennter Fraktionen. 

Bei der Entwicklung und Anpassungen der abfallwirtschaftlichen Strukturen wird bei 

der Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied AöR dabei in besonderem Maße auf die 

Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen geachtet, um für die Bürger ein weitgehend 

stabiles Gebührenniveau sicherstellen zu können, ohne bei der Qualität Kompro-

misse eingehen zu müssen.  

Der Landkreis Neuwied leistet mit den Maßnahmen dieses Abfallwirtschaftskonzep-

tes seinen sichtbaren Beitrag zur Verbesserung des Klimaschutzes im Dialog und in 

Zusammenarbeit mit den Bürgern des Landkreises. 
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11 Anhang 

Datenblatt gemäß Abfallwirtschaftsplan 
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11.1 Entsorgungsanlagen im Landkreis  

11.1.1 Biomassekraftwerk / Altholzaufbereitung / Holzwerk 

Nr. Standort der Anlage Betreiber 

1.  
Rasselsteiner Straße 101 
56564 Neuwied 

BHKW Flohr GmbH 

2.  
Bischofsburger Straße 3 
56566 Neuwied 

PreZero Service West GmbH 

3.  
Birkenstraße 2 
56584 Anhausen 

NaBrHo GmbH - Natürlicher Brennstoff 
Holz 

4.  
Ignatz-van-Roje-Platz 
56587 Oberhonnefeld-Gierend 

Holzwerke van Roje GmbH & Co. KG 

11.1.2 Schrotthandel/ Altmetallverwertung 

Nr. Standort der Anlage Betreiber 

5.  
Breslauer Str. 51 
56566 Neuwied 

1a Recycling GmbH 

6.  
An der Bonifatiuskirche 17 
56567 Neuwied 

Ernst Schiele Metallrecycling GmbH 

7.  
Meerheck 8 
56566 Neuwied 

Schrott- & Metallhandel Keusch 

11.1.3 Zwischenlager 

Nr. Standort der Anlage Betreiber 

8.  
Bischofsburger Straße 3 
56566 Neuwied 

PreZero Service West GmbH 

9.  
Rudolf-Diesel-Straße 14 
56566 Neuwied 

REMONDIS Mittelrhein GmbH  
Betriebsstätte Neuwied 
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11.2 Abfallmengenprognose bis zum Jahr 2035 

Für die Planung des abfallwirtschaftlichen Leistungsangebotes und der erforderli-

chen Verwertungs- und Behandlungskapazitäten kommt der Prognose des zu erwar-

tenden Abfallmengenaufkommens eine bedeutende Rolle zu. 

Für Abfälle, die in Verantwortung des Landkreises Neuwied entsorgt werden, wird 

eine Mengenprognose bis zum Jahr 2035 angestellt, wobei die Mengenentwicklung 

der folgenden Abfallarten betrachtet wird:  

o Restabfälle 

o Sperrmüll 

o Grüngut (getrennt erfasste Gartenabfälle) 

o Biogut (über Biotonne erfasste Bioabfälle) 

o Altpapier, Pappe und Kartonagen (PPK) 

Im Rahmen der Prognose wird stoffspezifisch auf Grund der in diesem Abfallwirt-

schaftskonzept aufgezeigten Maßnahmen jeweils eine Regelprognose erstellt, sowie 

die jeweils für die Prognose im Vergleich zum Status quo relevanten Annahmen und 

Randbedingungen ausgewiesen. Mögliche Abweichungen und deren Ursachen wer-

den qualitativ ausgewiesen. 

Grundsätzlich ist die Bevölkerungsentwicklung eine wesentliche Einflussgröße für 

die zukünftige Abfallmengenentwicklung.  

Zusätzlich zu der demografischen Entwicklung des Landkreises Neuwied üben vor 

allem die verstärkten Getrenntsammlungspflichten für Wertstoffe gemäß KrWG so-

wie das Ziel einer 65 %igen Recyclingquote für Siedlungsabfälle bis 2035 einen rele-

vanten Einfluss auf die Struktur der Stoffströme aus. 

Der Verlauf der Anpassung wird als linear vorausgesetzt. Die der Mengenprognose 

zu Grunde liegende Entwicklung der Bevölkerungszahlen bis zum Jahr 2035 ent-

stammt der 6. Regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen 

Landesamtes Rheinland-Pfalz.  

Wie bereits in Kapitel 3.1.3 in Abbildung 4 ausgeführt, wird bis zum Jahr 2035 eine 

gleichbleibende Bevölkerungszahl, bzw. ein minimaler Anstieg prognostiziert 
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11.2.5 Erläuterung Grünabfall 

Ausgangswert der Prognose ist das derzeitige durchschnittliche in kommunaler Ver-

antwortung erfasste Aufkommen an Grünabfällen von 43,2 kg/E, a.  

Für das Maximalszenario wird unterstellt, dass das Aufkommen an Grünabfällen bei 

einer Fortführung des aktuellen Systems zur Erfassung über Astsammelplätze und 

dem Aufbau der Verwertung in kommunaler Regie im Prognosezeitraum jährlich um 

1,0 % gesteigert werden kann, da eine genauere Beobachtung der Anforderungen 

und Bedarfe ermöglicht wird. Zusätzlich wird über den Prognosezeitraum von einer 

Steigerung der Mengen an den Wertstoffhofhöfen durch den geplanten Ausbau der 

Strukturen von 5,0 kg/E, a ausgegangen. 

11.2.6 Zusammenfassende Darstellung 

Die gemeinsame Darstellung der 5 diskutierten Hauptstoffströme, dargestellt in Ab-

bildung 57 zeigt, dass sich die Gesamtmenge der betrachteten Abfälle von derzeit 

86.450 Mg/a im Jahr 2023 auf voraussichtlich 84.850 Mg/a im Jahr 2035 entwickeln 

wird und die spezifischen Mengen von 460 kg/E,a auf 448 kg/E,a im Jahr 2035. 

Es wird deutlich, dass sich der Anteil der stofflich vollständig recycelbaren Abfälle Bi-

oabfall, Grünabfall und PPK von 57,6 % des betrachteten Massenstroms auf 63,1 % 

erhöht. Bei Annahme einer stofflichen Verwertungsquote für Sperrmüll inklusive Alt-

holz von 60 % und für Restabfall von 5% im Jahr 2035, würde dies, bezogen auf die-

sen Teilmassenstrom einer Recyclingquote von 70,1 % entsprechen. 

 

Abbildung 56:  Prognose Abfallaufkommen und Recyclingquote bis 2035  
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Abbildung 57:  Prognose Abfallaufkommen absolut und spezifisch bis 2035  
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12 Verzeichnisse 

12.1 Abkürzungsverzeichnis 

a Jahr 

AöR Anstalt öffentlichen Rechts 

ASL Außerschulischer Lernort 

AVP Abfallvermeidungsprogramm des Bundes unter Beteiligung der Länder 

AVV Abfallverzeichnis-Verordnung 

AWK Abfallwirtschaftskonzept 

AWP Abfallwirtschaftsplan 

BHKW Blockheizkraftwerk 

BMU Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 

DA Deponieabschnitt 

DK Deponieklasse 

E Einwohner 

EAR Elektro-Altgeräte Register 

ElektroG Elektro- und Elektronikaltgerätegesetz 

EU Europäische Union 

EUR Euro 

Fe Eisen 

Gew.-% Gewichtsprozente 

HVO englisch Hydrogenated oder Hydrotreated Vegetable Oils,  

Hydrierte Pflanzenöle 

i.d.R. in der Regel 

kg Kilogramm 

km Kilometer 

kg/E,a Kilogramm je Einwohner und Jahr 

KrWG Kreislaufwirtschaftsgesetz 

l Liter 

LK Landkreis 

LKrWG Landeskreislaufwirtschaftsgesetz Rheinland-Pfalz 
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